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Beschlussvorschlag 
 
Der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Lebensmitteleinzelhandel COEUR“ in der Gemarkung Homburg wird 
beschlossen. 
 
Sachverhalt 
 
Der Stadtrat hat am 26.03.2026 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Lebensmitteleinzelhandel COEUR“ 
beschlossen sowie den Entwurf gebilligt. 
  
Folgend liegt nun der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan vor. 
  
Grundlage und Gegenstand des Vertrages ist das in § 2 des 
Durchführungsvertrages beschriebene Vorhaben zum Bau eines 
Lebensmitteleinzelhandels auf dem „COEUR-Gelände“. Dir Vorhabenträgerin 
verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens auf ihre Kosten. 
  
Begründung der Ergänzungsvorlage: 
  
Der Nachtrag 1 zum Durchführungsvertrag vom 09.06.2026 (Anlage 14) wird 
nach Rücksprache mit Herrn Prof. Spannowsky durch eine Zustimmungserklärung 
ersetzt. 
Da die im Durchführungsvertrag unter § 20 vorgesehene Rechtsnachfolgeklausel 
sicherstellt, dass die Vorhabenträgerin neben der Rechtsnachfolgerin dafür 
einstehen muss, dass die vertragsgemäße Herstellung der neuen 
Erschließungsstraße mit dem Einmündungsbereich in die Beeder Straße und die 
Herstellung der Be- und Entwässerungsanlagen anbelangt, da diese Anlagen 
zugleich der Erschließung des gesamten Entwicklungsgebiets dienen, geht der 



von der Stadtverwaltung formulierte Nachtrag Nr. 1 zum Durchführungsvertrag 
über den zulässigen Rahmen hinaus, soweit von der Rechtsnachfolgerin, der Fa. 
Wasgau Immobilien GmbH, verlangt wird, dass sie sämtliche Verpflichtungen der 
ursprünglichen Vertragspartnerin gegenüber der Stadt übernehmen soll. Denn 
soweit es die weitergehenden, auf die Gesamtgebietsentwicklung bezogenen 
Verpflichtungen der ursprünglichen Vertragspartnerin anbelangt, wird der 
Vorhabenbezug überschritten. Deshalb schlägt Prof. Spannowsky vor, dass die 
Stadtverwaltung von dem Nachtrag zum Durchführungsvertrag absieht und ihre 
Zustimmungserklärung in folgendem Sinne abgibt: 
  
„Die Stadtverwaltung stimmt dem intensiv abgestimmten Durchführungsvertrag 
nach durchgeführter Schlussprüfung, Überprüfung und Aktualisierung der 
Anlagen zum Durchführungsvertrag zu. Sie ist mit der Vorhabenträgerin darin 
einig, dass Folgelasten, welche durch die Anbindung des gesamten 
Entwicklungsgebiets an die Beeder-/Saarbrücker Straße entstehen, wie 
insbesondere die Ampelschaltung, nicht Gegenstand dieses 
Durchführungsvertrags sind. Sie werden im Zusammenhang mit der weiteren 
Gebietsentwicklung (Bauabschnitt 2) geregelt.“ 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine 
 
 
Anlage/n 
 
1 Durchführungsvertrag (öffentlich) 
2 Anlage 1 (öffentlich) 
3 Anlage 2 (öffentlich) 
4 Anlage 3a (öffentlich) 
5 Anlage 3b (öffentlich) 
6 Anlage 3c (öffentlich) 
7 Anlage 4 (öffentlich) 
8 Anlage 5 (öffentlich) 
9 Anlage 6a (öffentlich) 
10 Anlage 6b (öffentlich) 
11 Anlage 6c (öffentlich) 
12 Anlage 7a (öffentlich) 
13 Anlage 7b (öffentlich) 
14 Anlage 8 (öffentlich) 
15 Anlage 9 (öffentlich) 
16 Anlage 10a (öffentlich) 
17 Anlage 10b (öffentlich) 
18 Anlage 11a (öffentlich) 
19 Anlage 11b (öffentlich) 
20 Anlage 12a (öffentlich) 
21 Anlage 12b (öffentlich) 
22 Anlage 13 (öffentlich) 
23 Anlage 14 (öffentlich) 



24 Anlage 15 (öffentlich) 
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Durchführungsvertrag  

zum  

Vorhaben- und Erschließungsplan 

„Lebensmitteleinzelhandel – Coeur“ 

 

 

Die Kreisstadt Homburg, 

vertreten durch den Oberbürgermeister, Am Forum 5, 66424 Homburg 

 

-  nachfolgend „Stadt“ genannt - 

 

 

und 

 

 

die GEG – 004 GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Giuseppe Ferraro,  

Biedersbergweg 99, 66538 Neunkirchen,  

 

- nachfolgend „Vorhabenträgerin“ genannt, die zugleich Entwicklungsträge-

rin des Gesamtgebiets im Sinne dieses Vertrags ist - 

 

 

schließen mit den nachfolgend aufgeführten Inhalten folgenden Vertrag: 
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Teil I 

 

Vertragsgebiet, Vertragsgegenstand und Vertragsbestandteile dieses Durch-

führungsvertrags gem. § 12 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3a S. 1 BauGB 

 

§ 1 

 

Vertragsgebiet 

 

(1) Das Vertragsgebiet dieses Durchführungsvertrags gem. § 12 Abs. 1 S. 1 und 

3a S. 1 BauGB umfasst das im Lageplan (Anlage 1) umgrenzte Gebiet der Ge-

markung der Stadt Homburg mit einer Grundstücksgröße von ca. 10.000 m². Es 

deckt sich mit dem Geltungsbereich des zukünftigen vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans. 

(2)  Das dem Vorhaben zugeordnete Grundstück weist eine Gesamtgröße von ca. 

8.000 m² auf. Es besteht aus einer Gebäudefläche von ca. 3.300 m² und einer 

Fläche für Fahrgassen und Stellplätzen sowie anteiliger Grünfläche von ca. 

4.700 m². 

 

§ 2 

 

Gegenstand des Vertrages 

 

(1) Gegenstand dieses Durchführungsvertrages ist das Vorhaben „Lebensmitte-

leinzelhandel Coeur“ Das Vorhaben ist im gleichnamigen Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan beschrieben (Anlage 2).  

(2) Für den Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist im vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan die bauliche und sonstige Nutzung durch Festsetzung eines 

Baugebiets und, soweit es das Vorhaben anbelangt, durch Festlegungen zur überbau-

baren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen gem. § 12 Abs. 3a S. 1 BauGB be-

stimmt worden. Festgesetzt sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB auch die öffentlichen 

Verkehrsflächen einschließlich der Straßenbegrenzungslinien. Zudem ist der Ein- und 

Ausfahrtsbereich festgesetzt und bestimmt worden, dass weitere Ein- und Ausfahrten 
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unzulässig sind. Überdies sind im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Festsetzun-

gen zu sonstigen technischen Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB zum An-

pflanzen sowie gem. § 9 Abs. 1 Nr. 29b BauGB zur Erhaltung von Bepflanzungen zur 

Herstellung einer bodenschutzbedingt limitierten Grünstruktur getroffen worden. 

(3) Gestützt auf § 9 Abs. 2 BauGB enthält der vorhabenbezogene Bebauungsplan zwei 

Festsetzungen, welche vertraglich unabdingbare Vorgaben für die Vorhabenrealisie-

rung enthalten.  

a) Zum einen ist bestimmt, dass die in den mit umweltgefährdenden Stoffen be-

lasteten Bereichen nach dem Bebauungsplan für die Bebauung vorgesehenen Flä-

chen erst bebaut werden dürfen, wenn in Abstimmung mit der zuständigen Fachbe-

hörde die im Sanierungsplan der HPC AG vom 23.01.2023 festgelegten Sanierungs-

maßnahmen durchgeführt, die Vorgaben der Verbindlichkeitserklärung des Landes-

amts für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) v. 16.03.2023 und der Ergänzung der Ver-

bindlichkeitserklärung des LUA v. 06.12.2023 eingehalten wurden und von der Fach-

behörde festgestellt wurde, dass die Durchführung der Sanierung sachgerecht und 

erfolgreich erfolgt ist.  

 

b) Außerdem ist in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 Abs. 3a 

S. 1 BauGB entsprechend § 9 Abs. 2 festgesetzt worden, dass im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan (Anlage 3) im Rahmen der festgesetzten Nutzung nur solche Vorha-

ben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungs-

vertrag verpflichtet. Soweit die Zulässigkeit des Vorhabens nicht von den festgesetzten 

Vorgaben im vorhabenbezogenen Bebauungsplan abhängig ist, richtet sich die Zuläs-

sigkeit der baulichen Anlage somit nach den Regelungen im Durchführungsvertrag. 

Die Zulässigkeitsbestimmungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden 

also durch die Regelungen in diesem Durchführungsvertrag ergänzt. 

 

(4) Zum Gegenstand des Vertrags gehört die Regelung und Ausgestaltung der Ver-

pflichtung der Vorhabenträgerin zur Durchführung der städtebaulichen Planung, zu de-

ren Verwirklichung durch Herstellung des geplanten und im Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan näher beschriebenen Vorhabens, zur Herstellung notwendiger Stellplätze 
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auf dem Grundstück der Vorhabenträgerin, zur Herstellung von Erschließungsanla-

gen, insbesondere zur Herstellung von Anlagen zur Be- und Entwässerung innerhalb 

des Vertragsgebiets sowie zur Herstellung der innergebietlichen wegemäßigen Anbin-

dung des Vorhabengrundstücks an die öffentlichen Erschließungsanlagen in der Bee-

der Straße einschließlich des Baus der nordöstlichen Zuwegung sowie der „Neuen 

Erschließungsstraße“ mit den erforderlichen Be- und Entwässerungsanlagen, der Her-

stellung der Beleuchtung der Erschließungsanlagen und Parkflächen auf dem Vorha-

benträgergrundstück und zur Herstellung der für die sonstige Infrastrukturanbindung 

erforderlichen Anlagen, insbesondere zur Anbindung des Vorhabens, wie z. B. der Te-

lefon- und Internetanbindung. Der vorhandene Geh- und Radweg auf der Beeder 

Straße wird nach dem Vorhaben- und Erschließungsplan Coeur entlang der Neuen 

Erschließungsstraße über das Vertragsgebiet in das weitere Entwicklungsgebiet ge-

führt. 

 

(5) Dieser Durchführungsvertrag gem. § 12 Abs. 1 S. 1 BauGB trifft verbindliche Fest-

legungen bezüglich der Realisierung der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ge-

bietsbezogen allgemein festgelegten Nutzungsart und legt verbindlich die zwischen 

den Vertragsparteien abgestimmten und im Vorhaben- und Erschließungsplans zur 

Realisierung des Vorhabens beschriebenen baulichen und sonstigen für die weitere 

Quartiersentwicklung erforderlichen städtebaulichen Maßnahmen fest (Teil II). Der 

dazu erforderliche Ausbau des der Quartiersentwicklung dienenden Einmündungsbe-

reichs und der Erschließungsstraße erfolgt nach Maßgabe und den Bedürfnissen des 

Erschließungsplans für die Entwicklung des gesamten Entwicklungsgebiets (Anlage 4) 

und den in Teil III dieses Durchführungsvertrags verbindlich festgelegten Anforderun-

gen hinsichtlich der Erschließung einschließlich der Entwässerung des Vertragsge-

biets.  

 

(6) Zudem wird in diesem Vertrag die Pflicht der Vorhabenträgerin zur Tragung der 

Kosten für die Planvorbereitung, für die Planung und die Erschließung sowie die Plan-

realisierung geregelt.  

 

(7) Es wird in diesem Zusammenhang festgehalten, dass die Vorhabenträgerin Eigen-

tümerin des gesamten Konversionsgeländes und Entwicklungsgebiets ist (siehe dazu 
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den Erschließungsplan für das Gesamtgebiet, Anlage 4), das parallel dazu und im wei-

teren Planungsprozess in mehreren Bauabschnitten entwickelt wird.  

 

(8) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zugleich als Entwicklungsträgerin bezüglich 

der gesamten Konversionsfläche des Entwicklungsgebiets dazu, die Neue Erschlie-

ßungsstraße, die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsflä-

che mit dem an der Neuen Erschließungsstraße gelegenen Ein- und Ausfahrtsbereich 

so herzustellen, dass der Verkehr für das gesamte Entwicklungsgebiet geordnet mit 

Anschluss an die Beeder Straße auf der Basis der für das gesamte Entwicklungsgebiet 

abgestimmten Erschließungs- und Verkehrsplanung abgewickelt werden kann (Anlage 

6: Zustimmungsvermerk des LfS Saar und Anlage 7: Zustimmungsvermerk der Kreis-

stadt Homburg). Solange dieser Anschluss nicht fertiggestellt ist, bleibt die Vorhaben-

trägerin diesbezüglich in der gesamtschuldnerischen Mithaftung und Kostentragungs-

pflicht auch dann, wenn das Vorhabengrundstück weiterveräußert wird und die Erwer-

berin die in diesem Durchführungsvertrag geregelten Verpflichtungen der Vorhaben-

trägerin vollständig übernommen hat. 

 

(9) Die für die Entwicklungsträgerin vereinbarte gesamtschuldnerische Mithaftung im 

Fall der Rechtsnachfolge bezüglich der Vorhabenträgerschaft dieses Durchführungs-

vertrags erstreckt sich unabdingbar auf die Herstellung der Be- und Entwässerungs-

anlagen im Vertragsgebiet, da auch diese so hergestellt werden müssen, dass damit 

eine funktionsfähige Entwässerung des gesamten Entwicklungsgebiets auf der Basis 

des für das gesamte Entwicklungsgebiet abgestimmten Erschließungs- und Entwäs-

serungskonzepts gewährleistet werden kann. 

 

§ 3 

 

Bestandteile des Vertrages 

 

Bestandteile des Vertrages sind 

 

1. der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes, Stand: Mai 2026 (Anlage 

1), 
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2. der Vorhaben- und Erschließungsplan, Stand: 04.05.2026 (Anlage 2), 

3. der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Lebensmitteleinzelhandel COEUR, 

Stand: Mai 2026 (Anlage 3 a bis c), 

4. die Sortimentsliste, Stand: 04.05.2026 (Anlage 4), aus der sich die Nutzungs-

struktur des Einzelhandelsbetriebs ergibt, für den die Vorhabenträgerin die im 

Vorhaben- und Erschließungsplan näher beschriebenen baulichen Anlagen 

herstellt,  

5. der Entwurf des Erschließungsplans für das gesamte Entwicklungsgebiet, so-

weit er das Vertragsgebiet betrifft, Stand: 03.03.2026 (Anlage 5), 

6. der fachlich abgestimmte Fachbeitrag zur wegemäßigen Erschließung, Stand: 

26.03.2026 (Anlage 6 a bis c) 

7. der fachlich abgestimmte Fachbeitrag zur Entwässerung des Plangebietes so-

wie der Erschließungsstraße, Stand:26.03.2026 (Anlage 7 a und b), 

8. das Brandschutzkonzept, Stand: 06.05.2026 (Anlage 8), 

9. Biotoptypenkartierung bezüglich des Vertragsgebietes (Anlage 9), 

10. die Gutachterliche Stellungnahme Nr.14 inkl. Anlagen 1 bis 6 (Anlage 10a) so-

wie der Freigabevermerk des LUA zur Bebauung des nach Maßgabe des vor-

liegenden Sanierungsplans sanierten Vertragsgebiets (Anlage 10b) 

11. der Zustimmungsvermerk des Landesbetriebs für Straßenbau (Anlage 11a) so-

wie die grundsätzliche Zustimmung Landesbetriebes für Straßenbau zur Kno-

tenanbindung an die Beeder Straße (Anlage 11b) 

12. der Zustimmungsvermerk des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Kreisstadt 

Homburg (SeH) (Anlage 12 a und b), 

13. der Zustimmungsvermerk der Stadtwerke Homburg (Anlage 13), 

14. der Nachtrag Nr. 1 zum Durchführungsvertrag vom 09.06.2026 (Anlage 14), 

15. das Negativattest der Stadt Homburg zur Störfall-Verordnung (12. BImSchV) / 

Seveso-III-Richtlinie (Anlage 15) 

 

Gem. § 12 Abs. 3 S. 1 BauGB wird der Vorhaben- und Erschließungsplan Bestandteil 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Sowohl der Vorhaben- und Erschließungs-

plan als auch der Durchführungsvertrag sind Wirksamkeitsvoraussetzungen des vor-

habenbezogenen Bebauungsplans „Lebensmitteleinzelhandel Coeur“.  
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Teil II 

 

Regelungen zur Festlegung des Vorhabens sowie zur Durchführungs- und zur 

Kostentragungspflicht der Vorhabenträgerin 

 

§ 4 

 

Beschreibung des Vorhabens und Festlegung des vorhabenbezogenen Um-

fangs der Realisierungsverpflichtungen der Vorhabenträgerin  

 

(1) Das Vorhaben im Sinne dieses Durchführungsvertrags besteht nach dem im 

Entwurf vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan und der Vorhabenbe-

schreibung im Vorhaben- und Erschließungsplan aus einem für Zwecke eines Einzel-

handelsbetriebs mit einem Lebensmittel-Vollsortiment und mit einem Angebot von Gü-

tern des täglichen Bedarfs, mit integriertem Bäckerei- und Fleischwarenangebot und 

einem Gastronomiebereich zu errichtenden Gebäude sowie den dazu gehörigen Stell-

plätzen und Flächen für sonstige Nutzungen auf dem Vorhabengrundstück. Das Wa-

rensortiment des Lebensmitteleinzelhandelsbetriebs ergibt sich aus der Beschreibung 

im Vorhaben- und Erschließungsplan nach Maßgabe der in der Anlage beigefügten 

und vom Einzelhandelsgutachter überprüften und inhaltlich bestätigten Sortimentsliste 

(Anlage 4). 

 

(2) Die Gebäudehöhe des Flachdachgebäudes mit Attika liegt bei 6,5 m bis 7 m und 

weist nach dem Vorhaben- und Erschließungsplan und dem vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan eine Bruttogeschossfläche von ca. 3.300 m² und eine Verkaufsfläche von 

2.260 m² auf. Mit diesem Durchführungsvertrag verpflichtet sich die Vorhabenträgerin 

bzw. deren Rechtsnachfolgerin, die Wasgau Immobilien GmbH dazu, den Einzelhan-

delsbetrieb mit 2.260 m² Verkaufsfläche herzustellen. Mit dieser Größe wird im Durch-

führungsvertrag gem. der Festsetzung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan II. Nr. 

7 entsprechend § 9 Abs. 2 die Zulässigkeit des Einzelhandelsbetriebs im Durchfüh-

rungsvertrag festgelegt. 
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(3) Auf dem Gebäudedach wird eine extensive Begrünung so hergestellt, dass mit der 

gewählten Aufbaustärke die Rückhaltung von Regenwasser bis 40 l/m² möglich ist. Zur 

Herstellung werden nach dem Vorhaben- und Erschließungsplan eine Substratschicht 

mit dafür zugelassenen Speicherplatten verwendet.  

 

(4) Zur Feststellung, dass die Voraussetzungen für die Aufstellung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren vorliegen, wurde nach 

Maßgabe des § 13a Abs. 1 S. 4 BauGB eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 

durchgeführt (siehe dazu die Anlage 1 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan), 

wurde außerdem nach Prüfung festgestellt, dass sich keine Seveso-Betriebsbereiche 

in der näheren Umgebung befinden oder geplant sind und wurde nach Prüfung fest-

gestellt, dass für das Vertragsgebiet voraussichtlich nicht mit dem Vorhandensein von 

Kampfmitteln gerechnet werden muss. 

 

(5) Das für den Betrieb des Einzelhandelsbetriebs zu errichtende Gebäude wird 

nach den Anforderungen des § 7 hinsichtlich moderner energetischer Anforderungen 

(siehe dazu die Festlegungen unter § 7) hergestellt. 

 

(6) Auf der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Sonderbaustell-

platzfläche werden, wie im Vorhaben- und Erschließungsplan angegeben, 118 Stell-

plätze hergestellt. Jeder Stellplatz weist eine Mindestgröße von 2,75 m x 5 m auf. Au-

ßerdem werden 2 Ladestationen für elektrisch betriebene Kfz hergestellt. 

 

(7) Wie im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt wird auf dem der Einzel-

handelsnutzung dienenden Gebäude eine Dachbegrünung und werden auf dem Vor-

habengrundstück Grünflächen mit mindestens 10 Bäumen mit Hochstämmen und 

Sträuchern hergestellt. Maßgebend sind in Bezug auf die grünordnungsplanerischen 

Festsetzungen die Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

 

 (8) Es wird von der Vorhabenträgerin eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 

mindestens 200 kWp und an dem im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgeleg-

ten Standort eine Trafostation/Energieverteilungsstation errichtet. 
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(9) Die Müllsammelstelle (PET Mulde, Schneckenverdichter) nach dem vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan auf der Seite der Auslieferungsrampe hergestellt (siehe dazu 

die Festsetzung in der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans). 

 

(10) Die Herstellung der Verkehrsflächen und der Kanalisation sowie die Verlegung 

von Versorgungsleitungen innerhalb des Vertragsgebiets wird wie im Bebauungsplan 

festgesetzt und im Vorhaben- und Erschließungsplan beschrieben so hergestellt, dass 

das Vorhabengrundstück und die herzustellende Neue Straße den für die Erschlie-

ßung des gesamten Entwicklungsgebiets geltenden Erfordernissen gerecht wird und 

so, dass eine gesicherte Erschließung durch Anbindung des Grundstücks, auf dem 

das Vorhaben errichtet wird, an die Beeder Straße über die neue Straße sowie die 

Anbindung an die darin liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen sichergestellt ist. 

Maßgebend ist dafür das Erschließungskonzept für das Gesamtgebiet (Anlage 5), der 

Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 2) und hinsichtlich der Einzelheiten der 

Herstellung der Erschließungsanlagen der Fachbeiträge zum Aufbau der herzustellen-

den neuen Erschließungsstraße und Wege sowie des Einmündungsbereichs in die 

Beeder Straße (Anlage 6a) bis c)) sowie der Fachbeitrag zur Entwässerung der Straße 

(Anlage 7b). 

  

(11) Zur Gewährleistung einer gesicherten Erschließung des Einzelhandelsbetriebs 

müssen die in der Beeder Straße vorhandenen Leitungen Kanalisation für die Be- und 

Entwässerung sowie sonstige Versorgungsleitungen (insbesondere für Strom, Tele-

kommunikation und Internet) ggf. erweitert und verlängert werden. Außerdem muss 

die nordöstlich gelegene neue Erschließungsstraße im Vertragsgebiet so hergestellt 

werden, dass das Vorhabengrundstück von der Neuen Erschließungsstraße angefah-

ren werden und der Zu- und Abfahrtsverkehr von dem Vorhabengrundstück über die 

Neue Erschließungsstraße abgewickelt werden kann (siehe dazu den Vorhaben- und 

Erschließungsplan). 

 

(12) Das anfallende Schmutzwasser wird nach erfolgter Reinigung (Fettabscheider) in 

die bestehende Abwasseranlage (Mischwasserkanal DN 700 / 800) in der Beeder 

Straße eingeleitet. 
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(13) Eine Niederschlagswasserversickerung ist in dem Vertragsgebiet nach den be-

hördlichen Anforderungen in dem als verbindlich erklärten Sanierungsplan nicht zuläs-

sig. Die Entwässerungsanlagen werden daher unter Berücksichtigung von etwaigen 

Starkregenereignissen so hergestellt, dass sie den aufgrund der Fachbeiträge der 

WSW & Partner und eepi GmbH mit Zustimmung des Eigenbetriebs Stadtentwässe-

rung Homburg festgelegten Anforderungen entsprechen (Anlage 7a und b). Insofern 

wird zum einen auf die Beschreibung im Vorhaben- und Erschließungsplan und zum 

anderen auf die in den Fachbeiträgen festgelegten technischen Anforderungen Bezug 

genommen. Das Niederschlagswasser wird teilweise auf dem Flachdach des herzu-

stellenden und im Vorhaben- und Erschließungsplan beschriebenen Gebäudes durch 

die Dachbegrünung reduziert und zurückgehalten. Das bei einem stärkeren Nieder-

schlag von dem Gebäude und der Stellplatzfläche sowie der angrenzenden Neuen 

Erschließungsstraße anfallende Oberflächenwasser wird durch Rückhaltung in einem 

Stauraumkanal und Herstellung einer Behandlungsanlage zurückgehalten und danach 

durch anschließende Einleitung in den Mischwasserkanal in der Beeder Straße aus 

dem Baugebiet abgeführt. Die zurückzuhaltende Regenwassermenge beträgt nach 

dem Fachbeitrag zur Entwässerung (Anlage 7a und b) ca. 76 m³. 

 

(14) Zu dem Schmutzwasserentsorgungskanal wird zum Zweck der den Regeln der 

Technik entsprechenden Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe des Ent-

wässerungskonzepts zusätzlich eine Rückstauanlage mit dem fachlich festgelegten 

Rückstauvolumen sowie Drosselschächten und Rückstauklappen am Kanal herge-

stellt. 

 

§ 5 

 

Regelungen bezüglich des Verhältnisses  

zwischen den Festsetzungen des  

vorhabenbezogenen Bebauungsplan und den 

Festlegungen im Durchführungsvertrag 

 

(1) Für die Festlegung des Vorhabens sind die Festsetzungen im vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan maßgebend.  
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(2) Sollten sich einzelne Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

und Festlegungen in diesem Durchführungsvertrag widersprechen, geht die planinhalt-

liche Festsetzung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan vor.  

 

(3) Die Darstellungen im Vorhaben- und Erschließungsplan können ggf. zur Ausle-

gung von Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan herangezogen wer-

den. Sie sind verbindlich, soweit im Durchführungsvertrag auf den Vorhaben- und Er-

schließungsplan verwiesen wird.  

 

(4) Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan gem. Teil B. I. die für das Baugebiet 

„Lebensmitteleinzelhandel Coeur“ als Sondergebiet allgemein festsetzt und in Teil B. 

II. Ziff. 7 festgesetzt ist, dass unter entsprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 nur 

solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 

Durchführungsvertrag verpflichtet hat, richtet sich die Zulässigkeit im Übrigen nach 

dem Durchführungsvertrag. Dies gilt insbesondere in Bezug auf  

 

a) die Festlegung der zulässigen Verkaufsfläche des Vorhabens und die Festle-

gung der Art des Lebensmitteleinzelhandelsbetriebs nach Maßgabe des Ver-

kaufssortiments, 

b) die Verpflichtung zur Herstellung der Neuen Erschließungsstraße,  

c) die Art und Weise sowie die Dimensionierung der Be- und Entwässerungsanla-

gen auf dem Vorhabengrundstück, 

d) die Art und Weise sowie die Dimensionierung der Erneuerbare-Energie-Anla-

gen auf dem Vorhabenträgergrundstück, 

e) die Errichtung einer Müllsammelstelle, wobei der Standort hierfür im vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan festgesetzt ist, 

f) die Verpflichtung zur Errichtung einer Energieverteilerstation, wobei der Stand-

ort hierfür im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt ist, 

g) die Anzahl und Größe der Stellplätze, 

h) die Festlegung der Zuwegung für die Belieferung mit Ware sowie die etwaigen 

damit verbundenen verkehrslenkenden Einrichtungen auf dem Vorhaben-

grundstück, soweit dies nicht in dem diesbezüglich ggf. zu ergänzenden vorha-

benbezogenen Bebauungsplan festgesetzt wird und  
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i) die Festlegung von Maßnahmen, die für die Sicherstellung einer geordneten 

Entwässerung des Vorhabengrundstücks getroffen werden müssen, soweit sol-

che Festsetzungen nicht im vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 

1 Nr. 16 und Nr. 20 BauGB getroffen worden sind.  

 

(5) Ergänzend zu den Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird 

bezüglich des Einzelhandelsgebäudes festgelegt, dass sich die Vorhabenträgerin ver-

pflichtet, wie im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt und im Vorhaben- 

und Erschließungsplan beschrieben auf dem Dach des Gebäudes die Dachbegrünung 

herzustellen und zu erhalten sowie eine PV-Anlage nach den Anforderungen dieses 

Vertrags mit einer Mindestleistung von 270 kwp zu realisieren. Außerdem verpflichtet 

sich die Vorhabenträgerin 2 Stellplätze mit E-Ladestationen herzustellen und deren 

Funktionsfähigkeit für die Dauer des Einzelhandelsbetriebs sicherzustellen. 

 

(6) In § 7 werden die „blau-grünen“, d. h. energetischen, wasserwirtschaftlichen, 

entwässerungs- und grünordnungsplanerischen Planinhalte des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans ausgehend vom Vorhaben- und Erschließungsplan der Vorhabenträ-

gerin näher geregelt. 

 

(7) Außerdem werden in diesem Durchführungsvertrag die Verpflichtung zur 

Durchführung sowie die Art und Weise der Erschließung innerhalb des Vertragsge-

biets, insbesondere der Herstellung der Neuen Erschließungsstraße, die Herstellung 

der Be- und Entwässerungsanlagen, die Herstellung des Einmündungsbereichs und 

Anbindung der Neuen Erschließungsstraße an die Beeder Straße sowie die damit ver-

bundenen Pflichten und Folgenlasten der Vorhabenträgerin sowie die Kostentragung 

geregelt. 

 

§ 6 

 

Durchführungsverpflichtungen 

 

(1)  Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, das vorstehend und im Vorhaben- und 

Erschließungsplan näher beschriebene Vorhaben mit allen Regelungsbestandteilen 
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dieses Durchführungsvertrags und des vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf den 

in ihrem Eigentum stehenden Flächen des Vertragsgebiets nach Maßgabe der Fest-

setzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, der Vorhabenbeschreibung im 

Vorhaben- und Erschließungsplan und den ergänzenden Festlegungen dieses Ver-

trags innerhalb der in Abs. 6 festgelegten Frist auf ihre Kosten zu realisieren (§ 12 Abs. 

1 S. 1 BauGB). 

 

(2) Außerdem verpflichtet sich die Vorhabenträgerin dazu, binnen dieser Frist sämt-

liche für die Erschließung und Anbindung an die vorhandene Versorgungsinfrastruktur 

erforderlichen Maßnahmen auf ihre Kosten zu realisieren. Die Maßnahmen zur Sicher-

stellung der gesicherten Erschließung innerhalb des Vertragsgebiets durch Herstel-

lung der Verbindung zu den in der Beeder Straße vorhandenen Anknüpfungspunkten 

der Erschließungseinrichtungen und zur verkehrsmäßigen Erschließung über die 

Neue Erschließungsstraße werden nachfolgend näher beschrieben und sind im Vor-

haben- und Erschließungsplan dargestellt.  

 

(3) Die Durchführungsverpflichtung ist nach Maßgabe der Festsetzung des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans aufschiebend bedingt und wird erst wirksam, wenn 

nach Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde und deren schriftlichen Erklärung 

feststeht, dass die im Sanierungsplan der HPC AG vom 23.01.2023 festgelegten Sa-

nierungsmaßnahmen im Vertragsgebiet durchgeführt und die Grundstücksflächen im 

Vertragsgebiet zur Verwirklichung des im Vorhaben- und Erschließungsplan beschrie-

benen und vertraglich in diesem Durchführungsvertrag festgelegten Vorhabens nach 

Maßgabe der fachbehördlichen Feststellung bebaubar sind. Für Tiefbauarbeiten gel-

ten die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgelegten Anforderungen (siehe 

dazu die Festsetzung gem. Teil B. II. 7).  

 

(4) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, den Bauantrag zur Herstellung der ge-

nehmigungsbedürftigen baulichen Anlagen des Vorhabens spätestens fünf Monate 

nach Inkrafttreten der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Le-

bensmitteleinzelhandel Coeur“ und der fachbehördlichen Freigabe des Grundstücks 

für die Bebauung einzureichen. 
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(5) Etwaige Ergänzungen der Bauantragsunterlagen können ggf. binnen zwei wei-

teren Monaten vorgenommen werden. Sollte die Baugenehmigung angefochten wer-

den und keinen Bestand haben, kann ein geänderter Bauantrag nach der Rechtskraft 

des Urteils erneut binnen drei Monaten eingereicht werden,  

 

(6) Die Vorhabenträgerin wird spätestens zwölf Monate nach dem Inkrafttreten des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans, nach behördlicher Freigabe nach Maßgabe 

des Sanierungsplans (textliche Festsetzung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Teil B II Nr. 7) und nach dem Eintritt der Bestandskraft einer etwaigen angefochtenen 

Baugenehmigung mit dem Vorhaben beginnen und das gesamte Vorhaben innerhalb 

von zwei Jahren nach dem für den Beginn maßgeblichen Zeitpunkt fertigstellen. 

 

(7) Zeichnet sich innerhalb des festgelegten Durchführungszeitraums ab, dass 

diese Realisierungsfrist für das Vorhaben nicht eingehalten werden kann, kann diese 

Frist um maximal 24 weitere Jahre verlängert werden. Um von der Verlängerungsmög-

lichkeit Gebrauch machen zu können, muss die Vorhabenträgerin vor Ablauf der 24-

Monatefrist einen schriftlich zu begründenden, an die Stadt adressierten schriftlichen 

Verlängerungsantrag gestellt haben. Dieser kann nur abgelehnt werden, wenn die vor-

getragenen Gründe zur Rechtfertigung der Verlängerung nicht auf tatsächlichen oder 

rechtlichen Änderungen der Umstände beruhen und wenn diese Umstände nicht erst 

nach der Bestandskraft der Baugenehmigung entstanden sind. 

 

§ 7 

 

Energetische, wasserwirtschaftliche, entwässerungs- und grünordnungsplane-

rische Anforderungen an das Vorhaben  

 

(1) Bei der Realisierung des Vorhabens sind die Anforderungen, die sich aus den 

Festsetzungen und Verpflichtungen des Bebauungsplans ergeben, zu erfüllen. 

 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, auf dem für den Einzelhandelsbetrieb zu 

errichtende Gebäude eine Photovoltaik-Anlage mit einer Mindestleistung von 270 kwp 
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sowie auf einer im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgelegten Fläche eine 

Trafo-Station mit Verknüpfung zum öffentlichen Stromnetz zu errichten. 

 

(3) Das im Plangebiet anfallende Abwasser und anfallende Niederschlags- und 

Oberflächenwasser wird nach Maßgabe des in der Anlage beigefügten Entwässe-

rungskonzepts der WSW & Partner GmbH sowie eepi GmbH bewältigt (siehe Anlage 

7).  

 

§ 8 

 

Herstellung von Park- und Verkehrsflächen, von Entwässerungs-, von Bewäs-

serungs- und von Versorgungsleitungen auf dem Vorhabengrundstück inner-

halb des Vertragsgebiets 

 

(1) Die gebietsinterne Sicherstellung der wegemäßigen Erschließung über Privat-

straßen wird über die Neue Erschließungsstraße an der im vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan festgelegten Stelle so vorgenommen, wie es im Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan nach Maßgabe des Ausführungsplans Sammelstraße der WSW & Partner 

GmbH (Anlage 6 a) bis c)) dargestellt ist, mit einer Querschnittsbreite von 11,35 m, 

einer Fahrbahn von 6,35 m und beidseitig mit einem Gehweg von 2,5 m hergestellt. 

 

(2) Der Aufbau der neuen Erschließungsstraße Coeur wird im Norden des neuen 

Stadtquartieres gemäß eigener Fachplanung Verkehr sowie nach Abstimmung mit 

dem LFS Saarland sowie der Tiefbauabteilung der Stadt Homburg so hergestellt, dass 

sie funktionsgerecht an die Beeder Straße angeschlossen und zur Erschließung des 

Gesamtgebiets fortgeführt werden kann. Maßgebend ist der im Vorhaben- und Er-

schließungsplan dargestellte, mit der Tiefbauabteilung der Stadt Homburg abge-

stimmte Querschnittaufbauplan Sammelstraße der WSW & Partner GmbH (Anlage 6 

a) bis c)). 

 

(3) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten die Vorgaben der 

Abteilung Tiefbau, die RStO, ZTV Asphalt-StB, ZTV SoB-StB und die Randwerte für 
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den Aufbau in der jeweils gültigen Fassung. Die Herstellung erfolgt nach den genann-

ten Standardrichtlinien für Straßen in der jeweils gültigen Fassung. Die Planung für die 

Ausführung der nach § 9 dieses Vertrages von der Entwicklungsträgerin und Vorha-

benträgerin geschuldeten Leistungen ist mit der Abteilung Tiefbau und dem Eigenbe-

trieb Stadtentwässerung abzustimmen. Die Entwicklungs- bzw. Vorhabenträgerin er-

stellt die erforderlichen Unterlagen und legt diese der Abteilung Tiefbau sowie dem 

Eigenbetrieb Stadtentwässerung rechtzeitig vor. Wenn erforderlich, wird die Vorha-

benträgerin die eingereichten Ausführungspläne überarbeiten. 

 

(4) Der Endstufenausbau der neuen Erschließungsstraße im Vertragsgebiet muss erst 

fertiggestellt werden, wenn der Endstufenausbau in den angrenzenden, noch zu ent-

wickelnden Baugebieten herzustellen ist. Die Durchführungsfrist gilt folglich für die Fer-

tigstellung des Endstufenausbaus nicht. Damit soll sichergestellt werden, dass durch 

die baubedingte Entwicklung der angrenzenden, noch zu entwickelnden Baugebiete 

die unausweichliche Abnutzung der neuen Erschließungsstraße im Vertragsgebiet 

möglichst gering gehalten wird. 

 

(5) Die Straße wird so ausgeführt, dass sie den Ausführungs- bzw. Aufbauanforde-

rung von RStO 12, Bk 3.2 entsprechen. Der Aufbau der Gehwege richtet sich nach 

RStO, Tafel 6, Zeile 1 (siehe dazu Querschnitt Straße Anlage 6 c). 

 

(6) Die Einfassung des Hochbords erfolgt mit Hochbordsteinen 15/80/30. Der Geh-

weg wird an der Grundstücksgrenze mit einem Tiefbord 8/20/100 begrenzt. Die Hoch-

borde werden einseitig zum Gehweg hin mit einem Stichmaß von 15 cm zur Wasser-

führung versetzt hergestellt. Die Baulänge der Straße beträgt bis zum Einmündungs-

bereich ca. 94 m. Der Einmündungsbereich weist eine Mindestbreite von 34,5 m auf 

(siehe dazu die Anlage Grobmasseentwurf Neue Erschließungsstraße). 

 

(7) Die Regenwasserabführung erfolgt nach der Bemessung gemäß RAS-Ew über 

Straßeneinläufe, die jeweils eine Straßenfläche von etwa 250 m² erfassen und mit ei-

nem Abstand von 40 – 60 m anzubringen sind. 
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(8) Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt nach Abstimmung mit den Stadtwerken 

auf der Grundlage des Entwässerungsplans der WSW & Partner GmbH. Es wird nach 

Maßgabe dieses fachlich abgestimmten Entwässerungsplans eine Kanalleitung ver-

legt und regelmäßig angeordnete Kontrollschächte nach DIN gesetzt (Entwässerungs-

plan der WSW & Partner GmbH, Anlage 7a und b).  

 

(9) Die Anbindung an den öffentlichen Kanal zur Weiterleitung in die vorhandene 

Kanalisation zur zentralen Kläranlage erfolgt in der Beeder Straße. Nach Aussage des 

Eigenbetriebs Stadtentwässerung Homburg (SeH) kann die nach dem Entwässe-

rungsplan zu erwartende, aus dem Vertragsgebiet anfallende Abflussmenge in der 

Kläranlage aufgenommen werden. Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass eine 

Erweiterung des öffentlichen Kanals nicht erforderlich ist. 

 

(10) Die Wasserversorgung innerhalb des Vertragsgebiets erfolgt über die Anbin-

dung an der Hauptleitung in der Beeder Straße. Sie richtet sich nach den Regeln der 

Technik (siehe DVGW W 400-1 bis W 400-3). Das Vorhabengebäude erhält einen An-

schluss an diesen Kanal mit dem Regeln der Technik entsprechenden Rohren und 

Hausanschlussschacht. 

 

(11) Das Gebäude ist so herzustellen, dass die Brandschutzanforderungen nach 

Maßgabe des Brandschutzkonzepts BS-25-251 v. 13.01.2026 eingehalten sind. Für 

das Gebäude ist nach Maßgabe des Brandschutzkonzepts des Ingenieurbüros Stüm-

pert-Strunk GmbH v. 13.01.2026 ein Löschwasserbedarf von mindestens 96 m³/h für 

die Dauer von 2 Stunden zu gewährleisten. Zur Sicherstellung der Feuerlöschmenge 

von 1.600 l/min (96 m³/h) werden in Abständen von etwa 300 m um die bauliche Anlage 

Unterflurhydranten angeordnet. Ausgehend von der Mitteilung des Ingenieurbüros 

Stümpert-Strunk GmbH v. 28.02.2026 ist der Löschwasserbestand für das geplante 

Vorhaben im Bestand gesichert, jedoch müssen für die weitere Entwicklung des Ge-

samtgebiets wegen der Durchleitung der neuen Wasserversorgung in der neuen Er-

schließungsstraße noch zusätzliche Löschwasserentnahmestellen/Unterflurhydranten 

in den erforderlichen Abständen und Radien geplant, mit den Versorgern abgestimmt 

und dann auch ausgeführt werden. Diese letztgenannte Verpflichtung trifft wegen des 

unmittelbaren Kausalzusammenhangs mit der weiteren Gebietsentwicklung nicht die 
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Vertragspartnerin in ihrer Eigenschaft als Vorhabenträgerin sondern in ihrer Eigen-

schaft als Entwicklungsträgerin. 

 

(12) Die sonstigen Versorgungsleitungen (Glasfaser, Niederspannungskabel und 

Trinkwasserleitung) werden einschließlich der Straßenbeleuchtung gem. des in der 

Anlage 5 beigefügten Erschließungskonzepts für das Vertragsgebiet hergestellt und 

wie im Konzept abgebildet am Knotenpunkt in der Beeder Straße mit den vorhandenen 

Leitungen verbunden. 

 
§ 9 

 

Verpflichtung zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten 

 

(1) Die Vorhabenträgerin wird alle für die Erschließung und die Bebauung des 

Grundstückes erforderlichen Planungs-, Vorbereitungs- und Realisierungsmaßnah-

men einschließlich der festgesetzten Planmaßnahmen auf ihre Kosten durchführen. 

Insbesondere hat die Vorhabenträgerin auf ihre Kosten die erforderlichen städtebauli-

chen Leistungen zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und, so-

weit erforderlich, zur Anpassung des Flächennutzungsplanes einschließlich eventuell 

notwendiger bzw. geforderter Begleitplanungen und Gutachten, zur Durchführung der 

Einzelfallprüfung gem. § 13a Abs. 1 S. 4 BauGB, ggf. artenschutz- oder Umwelt- oder 

etwaiger sonstiger Prüfungen, zu erbringen oder erbringen zu lassen sowie etwaige 

daraus resultierende Kosten für die Durchführung derartiger Leistungen und daraus 

resultierender Maßnahmen zu tragen. 

 

(2) Neben den Kosten zur Durchführung des festgelegten Vorhabens einschließlich 

der Kosten für die Maßnahmen zur gebietsinternen Sicherstellung der gesicherten Er-

schließung des innerhalb der nach Maßgabe des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans und dieses Durchführungsvertrags zu verwirklichenden Vorhabens und der zu 

dessen Verwirklichung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan und in diesem Durch-

führungsvertrag festgelegten Maßnahmen trägt die Vorhabenträgerin auch die Kosten 

der nachfolgend im Teil III näher beschriebenen Verlängerung der Neuen Erschlie-
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ßungsstraße zum Anschluss an die in der Beeder Straße vorhandenen Leitungen (Ka-

nalisation zur Be- und Entwässerung und sonstigen Versorgungsleitungen für Strom, 

für Telekommunikation und Internet). 

 

(3) Den Vertragsparteien ist bekannt, dass die Herstellung der öffentlichen Einrich-

tungen sowie der leitungsgebundenen Wasserversorgung- und Abwasserbeseiti-

gungsanlage im Erschließungsgebiet die kraft Gesetzes entstehende Beitragspflicht 

der jeweiligen Grundstückseigentümer im Erschließungsgebiet nach Maßgabe des § 

8 Abs. 7 KAG SL unberührt lässt. Um eine unangemessene Kostenbelastung der Er-

schließungsträgerin bzw. nachfolgender Erwerber bzw. Grundstückseigentümer für 

die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen zu vermeiden, wenn die Er-

schließungsträgerin die Erschließungsanlage aufgrund dieses „sog. echten Erschlie-

ßungsvertrags“ mangelfrei auf ihre Kosten hergestellt hat, wird vereinbart, dass die 

Erschließungsträgerin und deren Rechtsnachfolger gegenüber der kraft Gesetzes der 

Stadt gegenüber entstehenden Beitragsschuld mit einem vertraglichen Erstattungsan-

spruch in gleicher Höhe aufrechnen können. Dieser verrechnungsfähige vertragliche 

Erstattungsanspruch gegen die Stadt entsteht nach dieser Vereinbarung gleichzeitig 

mit dem Entstehen der gesetzlichen Beitragsschuld, aber nur bis zu der Höhe, in der 

nach Übernahme Erschließungsanlagen durch die Stadt für die Grundstücke im Er-

schließungsgebiet nach § 8 Abs. 7 KAG kraft Gesetzes eine Beitragsschuld entsteht. 

Der Erstattungsanspruch gegen die Stadt wird gleichzeitig mit dem von der Stadt an-

geforderten Beitrag – frühestens jedoch mit Unanfechtbarkeit des diesen Betrag an-

fordernden Bescheids – fällig und mit diesem verrechnet. Im Falle der Ablösung ent-

steht der Anspruch der Erschließungsträgerin mit Abschluss des Ablösungsvertrags. 

Er wird gleichzeitig mit dem Anspruch auf Zahlung des Ablösebetrags fällig und mit 

diesem verrechnet. Die vorstehende vertragliche Regelung dient ausschließlich dem 

Zweck, eine unangemessene Doppelbelastung der nach diesem Vertrag kostentra-

gungspflichtigen Erschließungsträgerin und deren Rechtsnachfolger zu vermeiden. 
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Teil III 

 

Erschließung des Vertragsgebiets über die Neue Erschließungsstraße und 

vorhabenbedingte Anschließung des Entwicklungsgebiets  

an die Beeder Straße 

 

§ 10 

 

Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen zum Anschluss des Ver-

tragsgebiets und zur Sicherstellung der Erschließung des Vorhabens  

 

(1) Das Vorhaben grenzt innerörtlich im Norden an die Beeder Straße an. Der Zu- 

und Abfahrtsverkehr erfolgt über die Neue Erschließungsstraße im Vertragsgebiet. 

Dazu ist die Neue Erschließungsstraße auf einer Länge von ca. 94 m bis zum An-

schluss an den Beeder Straße zu verlängern und ein Einmündungsbereich gemäß der 

im vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Lebensmitteleinzelhandel – Coeur“ und den 

Fachbeitrag zur Ausführung der neuen Erschließungsstraße und des Einmündungs-

bereichs in die Beeder Straße und zur Ausführung der Gehwege (Anlage 6a bis c)) 

auszubilden.  

 

(2) Zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bestehen Anschluss-mög-

lichkeiten an die vorhandenen Straßenleitungen der Stadtwerke. Die Herstellung der 

Anschlüsse und etwaige Kosten richten sich nach den gültigen Satzungen der Kreis-

stadt Homburg. Im Übrigen gelten die nachfolgend vertraglich geregelten Verpflichtun-

gen. 

 

(3) Soweit die Vorhabenträgerin nicht selbst die Erschließungsträgerin ist, sie diese 

Aufgabenerfüllung also auf einen Erschließungsträger überträgt, ist sie verpflichtet da-

für zu sorgen und haftet dafür neben dem Erschließungsträger, dass dieser die in die-

sem Teil III geregelten vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. 
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§ 11  

 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 

(1) Die Erschließung nach diesem Vertrag umfasst: 

 

- die erstmalige Herstellung der Neuen Erschließungsstraße einschließlich des 

Einmündungsbereichs in die Beeder Straße, also die Herstellung der Fahrbah-

nen, Gehwege bzw. einer Mischfläche für Fahrzeuge und Fußgänger, wie sie im 

Vorhaben- und Erschließungsplan beschrieben ist; 

- die erstmalige Herstellung der Kanalisation für die Be- und Entwässerung des 

Vorhabengrundstücks und für die Entwässerung der herzustellenden Neuen Er-

schließungsstraße; 

- die Herstellung der Beleuchtung der Stellplätze auf dem Vorhabengrundstück 

und die Herstellung der Beleuchtung der herzustellenden Neuen Erschließungs-

straße; 

  die Herstellung der Ableitung des Niederschlags- bzw. Oberflächenwassers und 

soweit zulässig dessen Rückhaltung sowie die  

- Herstellung etwaiger Maßnahmen zum Ausgleich der Wasserführung. 

 

(2) Die Herstellung von naturschutzfachlichen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 

sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 i. V. mit § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB nicht erforderlich. Dass 

kein naturschutzrechtliches Ausgleichserfordernis auf der Vorhabenfläche besteht, 

wird durch die in der Anlage beigefügte Biotoptypenkartierung bestätigt (siehe Anlage 

9). 

 

(3) Die Straßen erhalten eine sachgerechte Ausleuchtung mit LED bei einer Licht-

punkthöhe von c. 6,5 m in der Neuen Erschließungsstraße und entlang der Privatstra-

ßen und der Sonderparkplätze auf dem Betriebsgelände des Einzelhandelsbetriebs. 

Welche Abstände zwischen den einzelnen Lichtpunkten einzuhalten ist, richtet sich für 

die öffentlichen Flächen nach der zu erstellenden lichttechnischen Berechnung, be-

züglich der Privatflächen nach dem Ausleuchtungsziel des Vorhabenträgers. Die Er-

gebnisse der lichttechnischen Berechnung sind mit den Stadtwerken Homburg und der 
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Abteilung Tiefbau (Stadt) abzustimmen. Ob beide Beleuchtungssysteme am gleichen 

Netz hängen und analog der Straßenbeleuchtung geschaltet werden sollen, kann der 

Vorhabenträger bezüglich der Privatflächen selbst entscheiden. Die Stromversorgung 

der Beleuchtungssysteme erfolgt über den örtlichen Versorgungsträger, die Stadt-

werke Homburg. Das fertiggestellte Beleuchtungsnetz der Erschließungsstraße geht 

mit der Abnahme der Erschließungsstraße als notwendige Straßenausstattung auf den 

kommunalen Straßenbaulastträger über. 

 

(4) Die Ausführungsplanung der Erschließungsanlagen bedarf vor Baubeginn der Zu-

stimmung der Stadt. Die Zustimmung der Stadt gilt als erteilt, wenn nicht binnen eines 

Monats nach Einreichung der Ausführungsplanung eine Entscheidung der Stadt vor-

liegt. 

 

(5) Erforderliche wasserrechtliche und sonstige Genehmigungen bzw. Zustimmungen 

holt die Vorhabenträgerin ein. Die dazu benötigten Unterlagen, einschließlich der Her-

stellung der etwaigen dafür erforderlichen Pläne, stellt sie kostenfrei zur Verfügung. 

Soweit erforderlich, ist die Stadt dabei behilflich. Die erforderlichen Genehmigungen 

sind vor dem Baubeginn der Stadt vorzulegen. Dies gilt für sämtliche Maßnahmen in-

nerhalb des Vertragsgebiets, für die eine wasserrechtliche oder sonstige Genehmi-

gung erforderlich sein sollte. 

 

(6) Die Leitungen sonstiger Versorgungsträger (z.B. Elektrizitätsversorgung, Telekom-

munikation, Gasversorgung) sind von der Vorhabenträgerin bzw. dem Erschließungs-

träger nach örtlichem Erfordernis in eigener Regie und in Abstimmung mit den jeweili-

gen Versorgungsträgern unterirdisch herzustellen. Die Vorhabenträgerin/Entwick-

lungsträgerin übernimmt etwaige der Stadt obliegende gesetzliche Verpflichtungen, für 

das Vorhaben die Breitbandversorgung sicherzustellen. 
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§ 12  

 

Preisanfrage, Vergabe und Bauleitung 

 

(1) Planung, Preisanfrage, Bauleitung und Abrechnung der Erschließungsanlagen 

werden von der Vorhabenträgerin, soweit sich auch Erschließungsträgerin in Bezug 

auf die Herstellung der in Teil III geregelten öffentlichen Erschließungsanlagen ist, in 

der Art und Weise durchgeführt, dass die Gewähr für die technisch einwandfreie Ab-

wicklung der Baumaßnahme gegeben ist. Für die Planung und Bauleitung der Bau-

maßnahmen ist diesbezüglich in Absprache mit der Stadt ein geeigneter Fachingeni-

eur/eine geeignete Fachingenieurin zu bestellen, die/der die fachtechnische Richtig-

keit der Leistungen überwacht und bestätigt. 

 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Aufträge in Zustimmung mit der Stadt zu 

vergeben, sofern sie die Arbeiten nicht selbst ausführt oder einen von ihr in Absprache 

mit der Stadt damit beauftragten Erschließungsträger durchführen lässt. 

 

§ 13 

 

Baudurchführung 

 

(1) Die Vorhabenträgerin oder der mit Zustimmung der Stadt eingeschaltete Erschlie-

ßungsträger hat durch Abstimmung mit Versorgungsträgern und sonstigen Leistungs-

trägern sicherzustellen, dass die Versorgungseinrichtungen für das Erschließungsge-

biet so rechtzeitig in die Verkehrsflächen verlegt werden, dass die zügige Fertigstel-

lung der Erschließungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch fertiggestellter Anla-

gen möglichst ausgeschlossen wird. Das gleiche gilt für die Herstellung der An-

schlüsse des Gebäudes für den Einzelhandelsbetrieb an die Wasser- und Abwasser-

beseitigungseinrichtungen. Das Verlegen der Versorgungseinrichtungen (Kabel, 

Rohre etc.) erfolgt unterirdisch. 

 

(2) Soweit die Errichtung der Straßenbeleuchtung nach bestehenden Verträgen durch 

die Stadt (Abteilung Tiefbau) direkt zu beauftragen ist, ist der Erschließungsträger bzw. 
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die Vorhabenträgerin zur Übernahme der entstehenden Kosten verpflichtet. Art und 

Umfang der Beleuchtungseinrichtungen werden von der Stadt festgelegt. 

 

(3) Der Baubeginn ist der Stadt vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder ein von 

ihr beauftragter Dritter sind berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten 

zu überwachen und die Beseitigung festgestellter Mängel zu verlangen. Eventuell an-

fallende Kosten für die Mangelbeseitigung trägt die Vorhabenträgerin bzw. der jewei-

lige Erschließungsträger. 

 

(4) Im Hinblick auf verkehrspolizeiliche Maßnahmen in der Beeder Straße während der 

Bauzeit hat die Vorhabenträgerin/der Erschließungsträger die Abwicklung der Arbeiten 

mit der Stadt abzustimmen und erforderliche behördliche Genehmigungen zu beantra-

gen. Die Durchfahrt für den Anliegerverkehr in der Beeder Straße ist jederzeit zu ge-

währleisten oder der Erschließungsträger hat im Einvernehmen mit der Stadt auf ei-

gene Kosten eine geeignete und zumutbare Umleitungsstrecke einzurichten. 

 

(5) Die Vorhabenträgerin oder der mit Zustimmung der Stadt beauftragte Erschlie-

ßungsträger hat im Einzelfall auf Verlangen der Stadt von den für den Bau der Er-

schließungsanlage verwendeten Materialien nach den hierfür geltenden technischen 

Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien an-

erkannten Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen, sowie die Untersuchungsbe-

funde der Stadt vorzulegen. Die Vorhabenträgerin bzw. der beauftragte Erschließungs-

träger verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht entspre-

chen, innerhalb einer von dem Auftraggeber bestimmten Frist zu entfernen.  

 

(6) Die Vorhabenträgerin bzw. der beauftragte Erschließungsträger hat im Rahmen 

der Eigenüberwachung jeweils mindestens einen Lastplattendruckversuch auf Ober-

kannte (OK) Erdplanum und OK Schottertragschicht durchzuführen, grafisch darzu-

stellen und Ergebnisbericht an die Stadt zu liefern. 
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§ 14 

 

Haftung und Verkehrssicherung 

 

(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten bis zur Übernahme durch die 

Stadt übernimmt die Vorhabenträgerin oder der beauftragte Erschließungsträger für 

die zukünftige Erschließungsanlage die Verkehrssicherungspflicht. 

 

(2) Die Vorhabenträgerin bzw. der beauftragte Erschließungsträger haftet bis zur Über-

nahme der Anlagen durch die Stadt für jeden Schaden, der durch die Verletzung der 

bis dahin ihm obliegenden allgemeinen Verkehrssicherungspflicht entsteht und für sol-

che Schäden, die infolge der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen an bereits 

erstellten Anlagen verursacht werden. Die Vorhabenträgerin bzw. der beauftragte Er-

schließungsträger stellt die Stadt insoweit von allen Schadensersatzansprüchen frei. 

Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhältnisse. Vor Beginn der Baumaß-

nahme ist das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung durch die Vor-

habenträgerin oder den beauftragten Erschließungsträger bzw. den beauftragten Ge-

neralunternehmer nachzuweisen. 

 

§ 15 

 

Gewährleistung und Abnahme 

 

(1) Die Vorhabenträgerin und der beauftragte Erschließungsträger übernehmen die 

Gewähr, dass ihre Leistung zur Zeit der Abnahme durch die Stadt die vertraglich ver-

einbarten Eigenschaften aufweist, den anerkannten Regeln der Technik entspricht und 

nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem 

Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern.  

 

(2) Die Gewährleistung richtet sich nach dem BGB, hiernach gilt eine Gewährleistungs-

frist von 5 Jahren. Von der Vorhabenträgerin oder dem beauftragten Erschließungs-

träger ist eine Sicherheitsleistung durch Hinterlegung oder durch Gewährleistungs-

bürgschaft zu übergeben, die 5% der Baukosten beträgt. Die Gewährleistung beginnt 
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jeweils mit der Abnahme der mangelfreien Erschließungsanlage durch die Stadt. Es 

muss sich dabei um eine selbstschuldnerische Bürgschaftsübernahme durch ein Kre-

ditinstitut oder einen Kreditversicherer in der Europäischen Union handeln, für die der 

Ausschluss der Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (§ 770 BGB) und 

der Vorausklage (§ 771) erklärt worden ist (§ 773 Abs. 1 Nr. 1 BGB). 

 

(3) Die Vorhabenträgerin oder der beauftragte Erschließungsträger zeigt der Stadt die 

vertragsgemäße Herstellung der Anlagen schriftlich an. Die Stadtverwaltung setzt ei-

nen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige 

fest. Die Bauleistungen sind von der Stadtverwaltung und der Vorhabenträgerin oder 

dem Erschließungsträger gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren 

und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel 

festgestellt, so sind diese innerhalb zwei Monaten von der Vorhabenträgerin oder dem 

beauftragten Erschließungsträger zu beseitigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt 

berechtigt, die Mängel gem. Abs. 2 beseitigen zu lassen. Mängelrügen bedürfen der 

Schriftform. 

 

(4) Soweit die Vorhabenträgerin oder der beauftragte Erschließungsträger die Er-

schließungsstraße zunächst im Vorstufenausbau herstellt, erfolgen Teilabnahmen für 

die hergestellten Anlagenteile entsprechend der vorstehenden Regelungen. Die Fahr-

bahn ist bis Oberkannte Tragschicht auszubauen. Schächte sowie Schieber- und Hyd-

ranten-Kappen sind in geeigneter Weise zu sichern. Die Übernahme der Anlagen 

durch die Stadt ist von der Abnahme der Gesamtleistung abhängig.  

 

§ 16 

 

Übernahme der Erschließungsanlagen 

 

(1) Besitz und Nutzungsrechte an den Erschließungsanlagen gehen auf die Stadt 

über, wenn das notariell beurkundete Übereignungsangebot gem. Ziff. 6 vorliegt und 

daraufhin die Erschließungsanlagen abgenommen sind (siehe Ziff. 6). Ab diesem Zeit-

punkt Die Stadt übernimmt die Stadt die Anlagen mit der Abnahme in ihre Baulast, 
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Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht. Die Stadt bestätigt die Übernahme der 

Erschließungsanlagen in ihre Verwaltung und Unterhaltung schriftlich. 

 

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der 

Erschließungsanlagen geht im Zeitpunkt der Abnahme auf die Stadt über.  

 

(3) Die Stadt widmet die von der Erschließungsträgerin an sie übergebenen Stra-

ßen und Wege sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen für den öffentlichen 

Verkehr. Soweit eine Widmung nicht vorgesehen ist, gibt die Stadt die Erschließungs-

anlagen für die Benutzung durch die Allgemeinheit frei. Die Widmung der Straße nach 

dem Landesstraßengesetz erfolgt durch die Stadt, ebenso die Straßenbenennung und 

die Grundstücksbezeichnung (Hausnummer). 

 

(4) Die Erschließungsträgerin stimmt der Widmung durch die Stadt ab dem Zeit-

punkt der Übernahme zu. Sie erklärt sich ferner damit einverstanden, dass die Stadt 

die Erschließungsanlagen entsprechend den Bestimmungen der Abwassersatzung 

zum Bestandteil der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung erklärt. 

 

(5) Vor Abnahme der Erschließungsanlagen durch die Stadt lässt der Erschlie-

ßungsträger die Schlussvermessung und die Abmarkung der öffentlichen Flächen 

durchführen und lässt bescheinigen, dass die vorgesehenen Grenzen eingehalten 

werden und die Grenzzeichen sichtbar sind. Die Stadt ist berechtigt, die Vermessung 

auf Kosten der Erschließungsträgerin zu beantragen.  

 

(6) Sofern dies nicht bereits vorher geschehen ist, wird die Erschließungsträgerin 

unverzüglich vor dem Termin zur Abnahme der fertiggestellten Erschließungsanlagen 

durch die Stadt, die noch in ihrem Eigentum stehenden Flächen der öffentlichen Er-

schließungsanlagen unentgeltlich und lastenfrei nach Abt. II und III des Grundbuchs 

durch Vorlage eines notariell zu beurkundenden an die Stadt adressierten Übereig-

nungsangebots zur Übernahme durch notarielle Annahmeerklärung anbieten. 
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§ 17 

 

Kostenaufstellung und Übergabe von Planunterlagen 

 

Über die Höhe der Gesamtherstellungskosten hat die Vorhabenträgerin oder der Er-

schließungsträger eine Aufstellung vorzulegen, aus welcher die Daten zur Aktivierung 

der Anlagenteile entnommen werden können. Als Planunterlagen sind mit Abnahme 

zu übergeben: 

 

Bestandspläne in Papierform 2-fach, sowie zusätzlich als DXF-Datei auf einem Daten-

träger.  
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Teil IV 

 

Schlussbestimmungen 

 

§ 18 

 

Grundstücksübertragung 

 

Die Vorhabenträgerin übernimmt sämtliche Kosten des Grundstücksgeschäftes ein-

schließlich der erforderlichen Vermessung.  

 

§ 19 

 

Kostentragung 

 

Die Vorhabenträgerin trägt sämtliche Kosten dieses Vertrages und die Kosten seiner 

Durchführung entsprechend den vorstehenden Regelungen und nach Maßgabe der 

städtebaulichen Grundlagenvereinbarung zu dem Bauleitplanverfahren „Westlich des 

Forums, Teilbereich 1, 1. BA“ und „Westlich des Forums, Teilbereich 1, 2 BA“ v. 

08.01.2025. 

 

§ 20 

 

Veräußerung der Grundstücke, Rechtsnachfolge 

 

(1) Ein Wechsel der Vorhabenträgerschaft bedarf der Zustimmung der Stadt (§ 12 Abs. 

5 BauGB). Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass die Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplans inner-

halb der vereinbarten Fristen gefährdet ist (§ 12 Abs. 5 S. 2 BauGB). 

 

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten 

und Bindungen im Fall einer etwaigen Veräußerung oder eines sonstigen Vorgangs, 
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der zu einer Rechtsübertragung führt, ihrem Rechtsnachfolger, und auch diesem nur 

mit Weitergabeverpflichtung zu übertragen. 

(3) Soweit die Wasgau Immobilien GmbH/Pirmasens Rechtsnachfolgerin der Vorha-

benträgerin wird, stimmt die Stadt schon jetzt dieser Rechtsnachfolge unter der Vo-

raussetzung zu, dass bis zur Unterzeichnung dieses Durchführungsvertrags nachge-

wiesen wird, dass die Rechtsnachfolgerin die Verpflichtungen der Vorhabenträgerin 

aus dem Durchführungsvertrag übernimmt.  

 

(4) Die Entwicklungsträgerin haftet der Gemeinde insofern als Gesamtschuldnerin für 

die Erfüllung des Vertrages neben der Rechtsnachfolgerin hinsichtlich der Vorhaben-

trägerschaft dieses Durchführungsvertrags weiter, als es die vertragsgemäße Herstel-

lung der Neuen Erschließungsstraße mit dem Einmündungsbereich in die Beeder 

Straße und die Herstellung der Be- und Entwässerungsanlagen anbelangt, da diese 

Anlagen zugleich der Erschließung des gesamten Entwicklungsgebiets dienen. 

 

§ 21 

 

Sicherheitsleistung 

 

(1) Zur Sicherung der Erfüllung der vertraglich übernommenen Verpflichtungen 

übergibt die Vorhabenträgerin und Entwicklungsträgerin bzw. deren Rechtsnachfolge-

rin vor Baubeginn der Stadt eine Bürgschaftsurkunde eines Kreditinstituts oder Kredit-

versicherers in der Europäischen Union, in der diese erklärt, dass sie sich in Höhe der 

voraussichtlichen Kosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich 

der Kosten für die Herstellung des Einmündungsbereichs in die Beeder Straße ver-

bürgt und dass die Einrede der Vorausklage gem. § 771 BGB sowie die Einrede der 

Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit gem. § 770 BGB ausgeschlossen sind (§ 773 

Abs. 1 Nr. 1 BGB).  

 

(2) Nach der Fertigstellung des beschriebenen Vorhabens und der Abnahme der 

Erschließungsanlagen ist die zur Sicherung der Erfüllung des Durchführungsvertrags 

übergebene Bürgschaftserklärung zurückgegeben. Es bleibt dann bei der Sicherheits-

bürgschaft für die Mangelgewährleistung nach Maßgabe des § 14 Abs. 2. D. h., dass 
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die Bürgschaft durch die Stadt entsprechend dem Baufortschritt in Teilbeträgen in 

Höhe v. H. 10 Prozent freigegeben wird. Bis zur Vorlage der Gewährleistungsbürg-

schaft nach § 15 Abs. 2 erfolgen die Freigaben höchstens bis zu 95 % der Bürgschafts-

summe. 

 

§ 22 

 

Kündigung 

 

(1) Die Vorhabenträgerin kann den Vertrag kündigen, wenn die Stadt ihre Absicht, 

die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu beschließen, endgültig 

aufgibt.  

 

(2) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, kann dieser Vertrag nur aus wichtigem 

Grund gekündigt werden. Als wichtiger Grund gilt es, wenn über das Vermögen der 

Vorhabenträgerin die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wird.  

 

(3) Im Falle einer Kündigung oder Rückabwicklung des Vertrags stehen weder der 

Vorhabenträgerin noch deren Rechtsnachfolgerin für die ihr bis dahin erbrachten Auf-

wendungen Ersatzansprüche gegen die Stadt zu. Dies gilt auch für die Entwicklungs-

trägerin, die mit der Vorhabenträgerin dieses Vertrags identisch ist. 

 

§ 23 

 

Haftungsausschluss 

 

(1) Aus diesem Vertrag entstehen der Stadt keine Verpflichtungen zur Aufstellung 

der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (wegen § 12 Abs. 2 S. 1, 

Abs. 6 S. 1 und § 1 Abs. 3 S. 2 BauGB). Eine Haftung der Stadt für Aufwendungen der 

Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung (Bebauungs-

plan) tätigt, ist ausgeschlossen. 
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(2) Für den Fall der Aufhebung der Satzung (§ 12 Abs. 6 BauGB) können Ansprüche 

gegen die Ortsgemeinde nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, 

dass sich die Nichtigkeit der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

im Verlauf eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt. 

 

§ 24 

 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 

der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. 

Die Stadt und die Vorhabenträgerin erhalten je eine Ausfertigung. 

 

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übri-

gen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, un-

wirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Ver-

trages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. 

 

§ 25 

 

Wirksamwerden 

 

(1) Da in diesem Durchführungsvertrag wegen der Regelung in § 16 Abs. 6 keine 

Verpflichtung zur Übereignung von Grundstücksflächen im Sinne von § 311b Abs. 1 

S. 1 BGB geregelt wird, vielmehr die Abnahme der fertiggestellten Erschließungsanla-

gen von dem Vorliegen eines Übereignungsangebots der erschlossenen Grundstücks-

flächen nach Maßgabe des § 16 Abs. 6 abhängig gemacht ist, wird dieser Durchfüh-

rungsvertrag mit der letzten Unterschrift der Vertreter der Vertragspartner wirksam. 

 

(2) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Pflicht zur Realisierung 

des Vorhaben- und Erschließungsplans sowie der beschriebenen baulichen und sons-

tigen für die weitere Quartiersentwicklung erforderlichen städtebaulichen Maßnahmen 
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erst entsteht, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Lebensmitteleinzelhandel 

– Coeur“ in Kraft getreten ist (§ 6 Abs. 6). 

 
 
Homburg, den 

 

Für die Kreisstadt 

 

Für die Vorhabenträgerin 
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Anlagen: 
 
Anlage 1 Lageplan mit Abgrenzung des Vertragsgebiets (Stand: Mai 2026) 

 

Anlage 2 Vorhaben und Erschließungsplan „Lebensmitteleinzelhandel Coeur“  

(Stand: 04.05.2026) 

 

Anlage 3 Entwurf Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Lebensmitteleinzelhandel 

Coeur“ (Stand: Mai 2026) bestehend aus: 

 Planzeichnung (Anlage 3a) 

Begründung (Anlage 3b)  

Geltungsbereich (Anlage 3c) 

 

Anlage 4 Sortimentsliste (Stand: 04.05.2026)  

 

Anlage 5 Erschließungskonzept für die Entwicklung des gesamten  

Entwicklungsgebietes (WSW & Partner GmbH, Stand: 03.03.2026) 

 

Anlage 6 Fachlich abgestimmter Fachbeitrag zur wegemäßigen Erschließung 

(WSW & Partner GmbH, Stand: 26.03.2026) bestehend aus: 

 Lageplan Sammelstraße Nordwest Straßenbau (Anlage 6a) 

 Höhenplan Sammelstraße Nordwest Straßenbau (Anlage 6b) 

 Regelquerschnitt Sammelstraße Nordwest Straßenbau (Anlage 6c) 

 

Anlage 7 Fachlich abgestimmte Fachbeiträge zur Entwässerung des Plangebie-

tes sowie der Erschließungsstraße (WSW & Partner GmbH, Stand: 

26.03.2026) bestehend aus:  

 Fachbeitrag Entwässerung Schmutz & Oberflächenwasser Wasgau 

inkl. Lageplan (Anlage 7a), 

 Fachbeitrag Entwässerung Oberflächenwasser Erschließungsstraße 

inkl. Lageplan (Anlage 7b) 

 

Anlage 8 Brandschutzkonzept (Ingenieurbüro Stümpert-Strunk GmbH, Stand: 

06.05.2026) 
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Anlage 9 Biotoptypenkartierung bezüglich des Vertragsgebiets (agsta UMWELT 

GmbH, Stand: 2018) 

 

Anlage 10 Gutachterliche Stellungnahme Nr.14 inkl. Anlagen 1 bis 6 (GEOlogik 

Wilbers & Oeder GmbH, Stand: 02.02.2026) (Anlage 10a) sowie 

Freigabevermerk des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz zur 

Bebauung des nach Maßgabe des vorliegenden Sanierungsplans sa-

nierten Vertragsgebiets vom 13.02.2026 (Anlage 10b) 

  

Anlage 11 Zustimmungsvermerk des Landesbetriebs für Straßenbau vom 

24.04.2026 (Anlage 11a) sowie 

grundsätzliche Zustimmung Landesbetriebes für Straßenbau zur Kno-

tenanbindung an die Beeder Straße vom 12.02.2026 (Anlage 11b) 

 

Anlage 12 Zustimmungsvermerk des Eigenbetriebs Stadtentwässerung der Kreis-

stadt Homburg (SeH) bestehend aus: 

 Online Genehmigung Projekt ID 2026 – 0402287 Entwässerung Zu-

fahrtsstraße vom 10.04.26 (Anlage 12a) 

 Online Genehmigung Projekt ID 2026 – 0402286 Entwässerung Was-

gau vom 10.04.26 (Anlage 12b) 

 

Anlage 13 Zustimmungsvermerk der Stadtwerke Homburg vom 23.10.2025  

 

Anlage 14 Nachtrag Nr. 1 zum Durchführungsvertrag vom 09.06.2026 

 

Anlage 15 Negativattest der Stadt Homburg zur Störfall-Verordnung (12. BIm-

SchV) / Seveso-III-Richtlinie (eingegangen am 20.04.2026) 
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1 VORBEMERKUNGEN / ZIEL DER PLANUNG 

Vorbemerkungen Der Rat der Kreisstadt Homburg hat in seiner Sitzung am 29.04.2010 die Aufstel-

lung des Bebauungsplans „Westlich des Forums, Teilbereich 1“ beschlossen. In-

nerhalb dieses rund 29 ha großen Geltungsbereiches, der teilweise bereits ge-

werblich bzw. als Mischgebiet genutzt wird, in großen Teilen aber brach liegt, soll 

ein neues Stadtquartier („COEUR“) entwickelt werden. Der 1. Teilbereich spart 

die Bestandsgebiete an der Beedener Straße und Entenmühlstraße aus. Teilbe-

reich 1 umfasst eine Fläche von rund 19 ha.  

 Aufgrund der Größe und Historie des Plangebietes ergeben sich für Teilbereiche 

des Geltungsbereiches unterschiedlich restriktive Anforderungen an die Planung. 

Aus diesem Grund wurde im Laufe des Planungsprozesses entschieden, den 

Bebauungsplan in getrennten Bauabschnitten zur Satzung zu bringen, um die 

Stadtentwicklung in den weniger restriktiven Teilbereichen bereits voranzutrei-

ben.  

Die Überplanung der Gesamtfläche wurde im Laufe des Verfahrens daher in Ab-

hängigkeit von den jeweiligen Rahmenbedingungen in folgende Bauabschnitte 

gegliedert (eine Übersicht der Geltungsbereichsabgrenzungen der einzelnen 

Bauabschnitte ist der untenstehenden Zeichnung zu entnehmen): 

 • Der 1. Bauabschnitt beinhaltet als Teilflächen im Wesentlichen das Gewerbe-

gebiet an der Entenmühlstraße und das urbane Gebiet, das an die Straße Am 

Forum angrenzt. Die Flächennutzungsplanteiländerung für diesen Bereich ist 

bereits rechtswirksam. Ein Entwurf für die Beteiligung nach § 3 (2) und 4 (2) 

BauGB wird derzeit vorbereitet. 

 • Der 2. Bauabschnitt umfasst den Schwerpunkt des Gesamtgebietes zwischen 

Beeder Straße und Straße Am Stadtbad mit einer Fläche von rund 13 ha. Das 

Verfahren der Flächennutzungsplanteiländerung wird in absehbarer Zeit ab-

geschlossen werden. Ein Entwurf für die Beteiligung nach § 3 (2) und 4 (2) 

BauGB wird derzeit vorbereitet. 

 • Aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes für den 2. Bauabschnitt wird 

nun eine Fläche von rund 1 ha ausgegliedert. Diese wird von nun an als vor-

habenbezogener Bebauungsplan im Verfahren gemäß § 13a BauGB weiter-

geführt.  

  Dieser Verfahrenswahl geht eine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 i.V.m 

Anlage 1 Nr. 18.8 und 18.6.2 (EKZ < 5.000 qm) und Anlage 3 UVPG voraus. 

Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalles (siehe Anhang 1) ist, dass keine er-

heblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Gem. § 13a Abs. 

1 Satz 2 Nr. 2 BauGB besteht keine UVP-Pflicht für die Planung.  

Mit der Bearbeitung des Bebauungsplanes wurde die agstaUMWELT GmbH, 

Haldenweg 24, 66333 Völklingen beauftragt. 

   Für die Belange Lärm, Altlasten und Verkehr, Siedlungswasserwirtschaft, Einzel-

handelsverträglichkeit, etc. wurden in Zuge der Planaufstellung des Gesamt-Gel-

tungsbereiches Fachgutachten erstellt, deren Ergebnisse in die Planung mitein-

geflossen sind (s.u.), sofern sie für den vorliegend überplanten Geltungsbereich 
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relevant sind. Ebenfalls fanden umfangreiche Abstimmungen mit den Fachbehör-

den (LUA, EVS, Stadtwerke, etc.) zu den betreffenden Themenbereichen statt. 

Die Gutachten sind vereinzelt an den gesamten Geltungsbereich adressiert, da 

der gesamte Teilbereich 1 betrachtet wird, und nicht in Bauabschnitte unterschie-

den wird. Im Rahmen der vorliegenden Begründung werden daher die hier rele-

vanten Inhalte wiedergegeben. 

   Die Gebäude und Anlagen der ehemaligen industriellen Vornutzung wurden im 

hier überplanten Bereich bereits zurückgebaut. Die Vorgaben des planbegleitend 

erstellten Sanierungsplans nach §13 BBodSchG wurden hierbei berücksichtigt. 

 

Ziele und Zwecke/ 

Planungserfordernis Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches sollen städtebaulich neu geordnet 

werden. Die Altlastensituation soll bewältigt werden und ein erheblicher städte-

baulicher Missstand, der viele Jahre Bestand hatte, wird behoben. Vorgesehen 

ist das Vorhaben eines Einzelhandelsmarktes als Teil des Gesamtkonzeptes für 

das Quartier COEUR. Das Vorhaben fügt sich in das geplante Umfeld des Quar-

tiers und die umgebende Mischnutzung sowie benachbarte gewerbliche Nutzung 

ein. 

  Der Weg eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde gewählt, weil für 

das bereits im Rahmen der Planung für den 2. BA angedachte Sondergebiet 

(großflächiger Einzelhandel) zwischenzeitlich ein konkretes Vorhaben besteht. 

  Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Nachnutzung der 

Brachfläche, für eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Areals zu schaf-

fen und für das konkrete Vorhaben zu schaffen ist die Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes erforderlich.  

Verfahren Die frühzeitigen Beteiligungsschritte sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange und der Nachbargemeinden wurden für das Gesamtgebiet („Teilbereich 
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1“) bereits durchgeführt. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Lebensmitte-

leinzelhandel COEUR“ wird nun im beschleunigten Verfahren (ohne Umweltbe-

richt) weitergeführt. Im Vorfeld wurde eine Vorprüfung des Einzelfalls nach An-

lage 3 UVPG durchgeführt, die zum Ergebnis hatte, dass keine UVP-Pflicht für 

die Planung des Vorhabens besteht. 

Die Verfahrensvermerke sind der Planzeichnung des Bebauungsplanes zu ent-

nehmen. 

Wie auch die Planunterlagen selbst im Laufe des Bauleitplanverfahrens durch 

Aufkommen neuer Erkenntnisse (Gutachten, Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

und der Behörden, Grundstücksverfügbarkeiten, Abwägung unterschiedlicher 

Belange etc.) einem stetigen Anpassungsprozess unterworfen sind, müssen 

auch die planbegleitend erstellten Gutachten sich z.T. an ändernde Planungspa-

rameter anpassen. Aus diesem Grund fand auch vorliegend eine stetige dem 

Planungsprozess entsprechende Anpassung der Unterlagen statt. 

Rechtliche Grundlagen Den Festsetzungen und dem Verfahren des Bebauungsplanes liegen im Wesent-

lichen die auf dem Plan verzeichneten Rechtsgrundlagen zugrunde. 
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2 VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN 

Vorhabenträger Der Vorhabenträger ist die Firma GEG-004 GmbH, Bietersbergsweg 99, 66538 

Neunkirchen. Die GEG-004 wird die Kosten für die Bauleitplanung und für die 

erforderlichen Gutachten tragen, die Fläche herrichten und die Erschließungs-

straße einschließlich Straßeneinmündung in die Beeder Straße herstellen.  

  Rechtsnachfolger wird die Wasgau Immobilien GmbH, Blocksbergstraße 183 

66955 Pirmasens, sein. Sie wird das Gebäude und die Außenanlagen errichten 

und den Markt betreiben. Näheres regelt der Durchführungsvertrag. 

Durchführungsvertrag Der Durchführungsvertrag wurde zwischen der Kreisstadt Homburg und dem 

Vorhabenträger vor Satzungsbeschluss geschlossen.   

  Der folgende Auszug zeigt den Lageplan aus dem Vorhaben- und Erschließungs-

plan: 

 

  Quelle: AKPlanung, 2026 Rieschweiler 

 Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestandteil des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes. Er enthält eine konkrete Vorhabenbeschreibung. 

  



 
Kreisstadt Homburg    Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Lebensmitteleinzelhandel COEUR“ 
_________________________________________________________________________________________________  
 
 

  7 

 

3 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

LEP Umwelt Der Landesentwicklungsplan – Teilabschnitt Umwelt vom 13. Juli 2004 legt für 

den Bereich des Geltungsbereiches kein Ziel der Raumordnung fest. Ein festge-

legtes Gewerbliches Vorranggebiet befindet sich in der Nachbarschaft, wird aber 

von der Planung nicht tangiert.  

LEP Siedlung Der Landesentwicklungsplan – Teilabschnitt Siedlung vom 04. Juli 2006 ist am 

13.07.2016 außer Kraft getreten. Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

gelten jedoch bis zum Wirksamwerden eines neuen Landesentwicklungsplanes 

weiter. 

Hinsichtlich des Themenfeldes Einzelhandel formuliert der LEPSiedlung insbe-

sondere die Ziele (42) Konzentrationsgebot, (44) Kongruenzgebot, (45) Beein-

trächtigungsverbot und (46) städtebauliches Integrationsgebot. 

Einzelhandelskonzept Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Kreisstadt Homburg1, dass vom 

Stadtrat am 13.12.2025 beschlossen wurde, betrachtet ebenso wie die nachfol-

gend genannte Standortanalyse (s.u.) diese landesplanerischen Vorgaben und 

nimmt speziell auf die Entwicklungen des Projektes „COEUR“ Bezug.  

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept definiert für den Bereich des „Neben-

zentrums Rathaus“ einen zentralen Versorgungsbereich, der neben dem FMZ 

Saarbrücker-Straße, und dem Solitärstandort Netto Saarbrücker-Straße, das 

Verwaltungszentrum mit Rathaus und Landratsamt sowie die Nahversorgung für 

den Bereich Coeur umfasst. 

Es gilt die Homburger Sortimentsliste, die im Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

(s.o.) definiert wird. Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept heißt es „Großflä-

chige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von §11 Abs.3 BauNVO mit zentrenrele-

vanten Kernsortimenten sollen primär und ohne Einschränkung in den zentralen 

Versorgungsbereichen Innenstadt Homburg und den zentralen Versorgungsbe-

reichen Stadtteilzentren Erbach, Kirrberg sowie Nebenzentrum Rathaus ansäs-

sig sein.“ 

 
1  Vgl. Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH, Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts für die 

Kreis- und Universitätsstadt Homburg, Dezember 2025 
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Abbildung: aus Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH, Aktualisierung des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzepts für die Kreis- und Universitätsstadt Homburg, Dezember 2025; hier: Abgren-

zung Nebenzentrum Rathaus 

Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept2 heißt es weiter: „Die städtebauliche In-

tegration des neuen Nebenzentrums ergibt aus der Lage in der Kernstadt, der 

räumlichen Nähe zur Innenstadt sowie insbesondere zu den geplanten Wohnge-

bieten auf dem ehemaligen DSD-Gelände. Damit ist hier eine verbrauchernahe 

Versorgung des Gebietes gewährleistet. Durch die Einbindung in die neuen 

Wohngebiete und die bestehenden Wohngebiete nördlich der Saarbrückener 

Straße ist die Siedlungsintegration gewährleistet. Die Nähe zur Innenstadt er-

möglicht den funktionalen Austausch der beiden zentralen Versorgungsgebiete. 

Das Verwaltungszentrum mit Rathaus und Landratsamt trägt zu einer Vielfalt der 

Versorgungsfunktion bei.  

Aus landesplanerischer Sicht wird durch die Ausweisung des zentralen Versor-

gungsbereiches Nebenzentrum Rathaus im Siedlungszusammenhang und dem 

entsprechenden Beschluss des Rates der Stadt Homburg das Integrationsgebot 

erfüllt. Das Nebenzentrum verfügt heute schon über eine hohe Mantelbevölke-

rung, die durch das geplante Wohnungsbauprojekt Coeur erheblich ausgeweitet 

wird. Auch ist eine zentrale Funktion des Nebenzentrums durch die Anziehungs-

kraft der vorhandenen und geplanten Märkte und vor allem durch das Verwal-

tungszentrum Rathaus und Landratsamt gesichert.“  

 
2  Ebenda. 
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Auch die planbegleitend erstellte Auswirkungsanalyse zur Einzelhandelsverträg-

lichkeit3 kommt zu einem positiven Ergebnis: „Es sind keine negativen, städte-

baulichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche oder die beste-

henden Versorgungsstandorte bei der geplanten Ansiedlung des Supermarktes 

mit 2.400 qm Verkaufsfläche im Zusammenhang mit dem Coeur-Projekt zu er-

warten. Das Projekt ist in seiner geplanten Größenordnung und seiner Standort-

lage als städtebaulich verträglich zu werten. Aus gutachterlicher Sicht kann das 

Vorhaben mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung und den Vorgaben 

des §11 Abs.3 BauNVO in Einklang gebracht werden.“ 

Näheres ist dem entsprechenden Gutachten in den Anlagen zu entnehmen. 

FNP/LP Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln. Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Homburg vom 

20.05.1981 ist der Geltungsbereich als gewerbliche Baufläche dargestellt. Der 

Flächennutzungsplan wird parallel für den 2. Bauabschnitt geändert. Der geän-

derte Flächennutzungsplan wird für den Bereich des Einzelhandelsmarktes eine 

Sonderbaufläche „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ darstellen. Aufgrund 

der Zweckbestimmung des im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetz-

ten Baugebietes, wird der Bebauungsplan aus den Darstellungen des Flächen-

nutzungsplanes entwickelt sein. 

Landschaftsplan Im Landschaftsplan der Kreisstadt (Stand 2002) wird von einer baulichen Nut-

zung des Geländes ausgegangen.  

Informelle Planungen Im Städtebaulichen Entwicklungskonzept4 sind keine Inhalte enthalten, die dem 

Vorhaben entgegenstehen. 

 Der Saar-Pfalz-Kreis hat ein Kreisentwicklungskonzept aufgestellt. Unter ande-

rem formuliert das Konzept das Thema Innenentwicklung als wichtiges Ziel. Dem 

wird die Planung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch Wiedernutz-

barmachung einer Brachfläche gerecht. Ein erklärtes Ziel ist ferner die Verkehrs-

vermeidung. Zwar lässt sich die Entstehung von Verkehr als Folge der neuen 

Nutzungen nicht verhindern. Das Nebeneinander von Arbeitsplätzen und Wohn-

raum im Quartier „COEUR“ bietet jedoch gute Voraussetzungen, zur Verkehrs-

vermeidung beizutragen.  

4 PLANGEBIET 

Lage im Raum Das Plangebiet liegt im Südwesten der Kreisstadt Homburg im Stadtteil Homburg 

in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und an der Grenze zum Stadtteil Beeden. 

Im direkten Umfeld nordöstlich der ehemals gewerblich-industriell genutzten Flä-

che befinden sich das Rathaus und die Kreisverwaltung des Saar-Pfalzkreises. 

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

▪ Beeder Straße (Nordwesten) 

▪ Benachbarter Bebauungsplan „Westlich des Forums, Teilbereich 1, 2. BA“ 

 
3  Vgl. Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH, Standort-, Bedarfs- sowie Auswirkungsanalyse für die Ansiedlung 

von Nahversorgungsbetrieben auf Coeur-Areal in Homburg (ehemaliges DSD-Gelände), August 2024 
4  Vgl. ISOPLAN/FIRU, Stadtumbau West, Städtebauliches Entwicklungskonzept für die Kreisstadt Homburg, Saarbrücken 

2007 
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(Nordosten und Südosten) 

▪ Nachbargrundstück an der Beeder Straße (Südwesten) 

Die Umgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung des Bebauungs-

planes zu entnehmen. 

Der Zuschnitt des Geltungsbereichs umfasst eine Fläche von rund 1 ha. 

Erreichbarkeit Die äußere Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt über die Beeder 

Straße im Nordwesten sowie eine von der Beeder Straße abgehende Planstraße 

im Nordosten. Über die nahegelegene „Saarbrücker Straße“ erfolgt der überregi-

onale Anschluss an die Bundesautobahn A8 Richtung Saarlouis/Zweibrücken 

nach rund 4,7 km. Über die B 423 („Bexbacher Straße“) erfolgt der Anschluss an 

die A6 Richtung Kaiserslautern/Saarbrücken nach rund 4 km. 

 Die Kreisstadt Homburg verfügt über ein Radwegekonzept, das bei der Planung 

zu berücksichtigen sein wird. 

Bestandssituation  Der Bereich des ehemaligen DSD-Geländes wurde bis Ende der 90er Jahre ge-

werblich-industriell genutzt. Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des 2. 

BA und des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden größtenteils von 

ehemaligen gewerblich-industriell genutzten Freiflächen dominiert. Der alte Ge-

bäudebestand wurde zwischenzeitlich abgerissen. 

Umfeldnutzungen Außerhalb des Geltungsbereiches grenzt auf der Nordostseite der Geltungsbe-

reich des 2. BA und dahinter der des 1. BA sowie das Forum mit dem mehrge-

schossigen Gebäudekomplex des Rathauses und der Kreisverwaltung an. Weiter 

nördlich bzw. Nordwestlich des Plangebietes befindet sich die Saarbrücker 

Straße sowie direkt an das Vorhabengrundstück angrenzend die Beeder Straße, 

an deren sich unterschiedlich große Gewerbebetriebe sowie Wohnnutzungen als 

klassische Mischgebiete kombinieren. Weiter südlich befinden sich an der Straße 

„Am Stadtbad“ großflächige Einzelhandelsbetriebe. In etwas größerem Abstand 

befinden sich weiter südwestlich industriell genutzten Flächen.  

ABSP Weiter südlich, außerhalb des Geltungsbereiches und nicht nahe angrenzend ist 

im Arten- und Biotopschutzprogramm des Saarlandes (ABSP) die Fläche einer 

Feuchtbrache erfasst, die biotopkartiert ist. Zwischen dieser Fläche und dem 

Plangebiet liegen gewerblich genutzte Flächen. Von einer Betroffenheit ist nicht 

auszugehen. 

Schutzobjekte/-gebiete Höherwertige Biotopstrukturen oder gesetzlich geschützte Biotope nach § 22 

SNG sind auf dem Gelände oder unmittelbar daran angrenzend nicht vorhanden. 

Schutzgebiete gem. §§ 16 bis 19 SNG sind im näheren Umfeld des Geltungsbe-

reiches nicht vorhanden.  

Für das Plangebiet selbst oder unmittelbar daran angrenzende Flächen enthält 

das ABSP keine Zielaussagen. FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Landschafts-

schutzgebiete, Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsgebiete sind im 

Bereich des Plangebietes oder unmittelbar daran angrenzend nicht vorhanden. 

Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet befindet sich weiter westlich der Bee-

der Straße. 

LAPRO Das Landschaftsprogramm trifft keine Aussagen zum Plangebiet.  
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Topographie Das Plangebiet ist weitgehend eben. Nach Rückbau der ehemaligen DSD-Ge-

bäude wurde die Fläche planiert und vermessen. Die Bestandshöhe im Bereich 

der Anbindung der geplanten Erschließungsstraße an die Beeder Straße liegt bei 

NN 233,90m. Die künftige Oberkante der fertigen Fußbodenoberfläche (OKFB) 

des Lebensmittelmarktes liegt bei NN 233,40 m. Die künftige Höhe der Erschlie-

ßungsstraße im Bereich der Ein & Ausfahrt auf das Betriebsgelände liegt bei NN 

232,90 m.  

Eigentumsverhältnisse Das Plangebiet ist in Privatbesitz des Vorhabenträgers (s.o.).  

Geologie / Hydrologie  Das Saarland gehört geologisch gesehen zu einem permokarbonischen Becken. 

Im mittleren Landesteil sind die Karbonablagerungen zu einem Sattel aufgewölbt. 

Südlich dieses Sattels erstreckt sich von Homburg über Saarbrücken und von 

dort entlang der Saarschiene bis nach Saarlouis, ein Buntsandsteingebiet. Im 

Bereich Homburg wird der Untergrund aus mittleren Buntsandsteinen gebildet. 

Der mittlere Buntsandstein bildet im Bereich der Stadt Homburg einen ergiebigen 

Grundwasserleiter.  

Nach aktuellem Grundwassermonitoring liegt der Grundwasserstand bei etwa 5 

bis 6 m u. GOK. Die Abströmung erfolgt von Nord bzw. von Nordosten mit 1 % 

Gefälle zum Vorfluter, dem Erbach.5 

Altlasten  Im Plangebiet des 2. BA wurden aufgrund vorhandener Altlasten Bodenuntersu-

chungen sowie ein Sanierungsplan erstellt. Der Sanierungsplan wurde vom Lan-

desamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) am 16.03.2023 für verbindlich er-

klärt. Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde seitens des Büros GEOlogik 

Wilbers & Oeder GmbH, dass für die Sanierung des Gesamtgeländes zuständig 

ist, eine gutachterliche Stellungnahme zum Stand der Sanierung im Bereich des-

vorliegenden Bebauungsplan erstellt, die den Planunterlagen als Anlage beige-

fügt ist. Vorgesehen ist es vor Satzungsbeschluss eine Freigabeerklärung durch 

das LUA zu erhalten, die die Unbedenklichkeit des Vorhabens mit den Zielen des 

Sanierungsplans und der Verbindlichkeitserklärung attestiert. Zu einem überwie-

genden Teil ist dies bereits schon durch die im Rahmen des Verfahrens nach § 

3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB mitveröffentlichte Stellungnahme des LUA vom 

13.02.2026 erfolgt. Hierin wurde die Vorhabenfläche aus Sicht des nachsorgen-

den Bodenschutzes (Altlasten) frei gegeben. Es wurden keine Überschreitungen 

für den Wirkungsgrad Boden -Mensch bei der Beantragten Nutzung festgestellt. 

Auch wurde bestätigt, dass keine Gefährdung des Wirkungsgrades Boden – 

Grundwasser zu erwarten ist. Ein weiterer Sanierungsbedarf besteht (bei Versie-

gelung von ca. 92 % ). Eine abschließende Freigabe, v.a. bezüglich der Anforde-

rungen aus der Ersatzbaustoffverordnung erfolgte durch das LUA durch eine im 

Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB abgegebene Stellungnahme 

vom 21.05.2026. 

Störfallbetriebe Unter Bezugnahme des saarländischen Überwachungsprogramms (Stand Juli 

2022) befinden sich innerhalb der Stadt Homburg zwei Störfallbetriebe, die sich 

jedoch weit außerhalb der Wirkungsrelevanz befinden. 

  

 
5  HPC AG – Bericht über die Orientierende Altlastenuntersuchung auf dem ehemaligen DSD-Gelände in Homburg/ Saar, 

2004/2016/2018 
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5 PLANUNGSKONZEPTION  

Die Konzeption für das neue Stadtquartier basiert auf dem Planungsziel, ein ins-

gesamt gemischtgenutztes Stadtquartier entstehen zu lassen, welches der Nähe 

zum Stadtzentrum gerecht wird und die umliegenden bzw. innerhalb des Gel-

tungsbereiches liegenden Bestandsnutzungen als auch die vorherrschenden 

Restriktionen berücksichtigt. Die Planungskonzeption umfasst sowohl den „1. 

BA“ als auch den “2. BA“ (einschließlich BP „Lebensmitteleinzelhandel COEUR“) 

und wird als Gesamtkonzeptionen beiden Bauabschnitten zugrunde gelegt. Der 

Nutzungsmix, für den im wesentlichen Urbane Gebiete und Gewerbegebiete (teil-

weise mit eingeschränkter Nutzung) festgesetzt werden, soll sowohl der Schaf-

fung von zentral gelegenem Wohnraum als auch Arbeitsplätzen dienen.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Lebensmitteleinzelhandel COEUR“ 

schafft die planungsrechtliche Voraussetzung für die Realisierung eine großflä-

chigen Lebensmittelmarktes am Standort an der Beeder Straße. Das Gebäude 

wird im Nordosten der überplanten Fläche vorgesehen. Die Zufahrt zum Grund-

stück erfolgt von der Planstraße im Nordosten des Geltungsbereiches. Stellplätze 

werden südlich des Gebäudes und auf der Nordostseite angeordnet. Die Stell-

plätze, die an der Nordost- und Südostseite des Gebäudes angeordnet werden, 

werden mit hochstämmigen Laubbäumen bepflanzt.  

Die fertige Gebäudehöhe liegt ca. bei 6,50 m (Attika) in Teilbereichen ca. bei 7,00 

m. Die Ver- und Entsorgung des Lebensmittelmarktes erfolgt über die bestehen-

den Medien in der Beeder Straße (Strom, Wasser, Telekommunikation). Das an-

fallende Schmutzwasser wird nach Vorbehandlung über einen Fettabscheider in 

die öffentliche Abwasseranlage der Beeder Straße eingeleitet. Das Nieder-

schlagswasser wird gemäß gesonderter Fachplanung vor Ort zurückgehalten, 

verdunstet und vorbehandelt; ein Notüberlauf erfolgt in die Kanalisation der Bee-

der Straße. Eine Trafostation zur Versorgung mit Elektrizität, wird im Norden des 

Plangebietes, angegliedert an die Stellplatzflächen errichtet.  

Sowohl eine Dachbegrünung als auch eine Photovoltaikanlage werden auf der 

Dachfläche des Gebäudes vorgesehen. Die Anlieferung des Marktes ist auf der 

Nordwestseite des Gebäudes angeordnet, wobei auch die Zufahrt zur Anliefe-

rung von der Planstraße aus erfolgt. Auf der Seite der Anlieferungsrampe, ist 

ebenso die Verortung des anlagenbedingten Müllsammelplatzes (PET Mulde, 

Schneckenverdichter) vorgesehen.  

Das Vorhabengrundstück (Gelände des Lebensmittelmarktes) hat eine Größe 

von ca. 8000 m². Die Grundfläche, die im Vorhaben- und Erschließungsplan dar-

gestellt ist, beträgt rund 3.300 qm. Zusammen mit den Stellplatzflächen und der 

internen Erschließung ergebt sich ein Anteil baulich genutzter Flächen am Grund-

stück von etwas über 92 %. Die restlichen Flächen bleiben unversiegelt und wer-

den begrünt.  

Eine detailliertere Beschreibung ist der Anlage zum Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan zu entnehmen. 
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Auszug aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan, Quelle: AKPlanung, Rieschweiler, 2026  

Der Standort und sein Umfeld sind durch eine Reihe von Rahmenbedingungen 

bestimmt, die bei der Planungskonzeption Berücksichtigung finden müssen, an 

dieser Stelle aber nur insoweit zusammengefasst und wiedergegeben werden, 

als die Themen relevant für den vorliegenden Geltungsbereich und das Vorhaben 

sind: 

• Verkehr / Geräuschimmissionen 

Im von der SGS-TÜV Saar GmbH erstellten Schallschutzgutachten wurde der 

Straßenverkehrslärm in und außerhalb des Plangebietes auf Auswirkungen 

für die Planung hinsichtlich des Tag- und Nachtzeitraums untersucht. Zu-

grunde gelegt wurden dabei die Verkehrszahlen der PTV Transport Consult 

GmbH (Verkehrsgutachten). Aufgrund von einzelnen prognostizierten Über-

schreitungen der Orientierungswerten der DIN 18005 für den Fall, dass keine 

Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden, zeigt das Fachgutachten unter-

schiedliche Möglichkeiten von Lärmschutzvorkehrungen auf. Im Zuge der 

Baugenehmigung wird nachzuweisen sein, dass in den entlang der Umge-

hungsstraße angeordneten Gebäude durch passive Lärmschutzmaßnahmen 

(z.B. Anordnung bestimmter störempfindlicher Räume in den Grundrissen, 

Schallschutzverglasung) eine Einhaltung der geltenden Orientierungs- und 

Grenzwerte (DIN 18005, 16. BimSchV) eingehalten werden kann. Im Bereich 

des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind besonders 

störempfindliche Räume nicht vorgesehen. 
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Das Schallschutzgutachten6 wurde das ursprünglich als Teil des 2.BA am sel-

ben Standort vorgesehen Sondergebiet Einzelhandel bereits berücksichtigt. 

Es werden darin verschiedene Immissionsorte, so auch an der Beeder Straße 

(Haus-Nr. 16) untersucht. Näheres dazu enthält das genannte Gutachten. Die-

ses hat unter Berücksichtigung der Vorbelastungen kommt zu dem Ergebnis, 

dass die ermittelten zulässigen Zusatzbelastungen (Tag und Nacht) eingehal-

ten werden. 

Für den Bereich des Vorhabens (im Gutachten Sondergebietsfläche genannt) 

wurde ein Emissionskontingent von 62 dB(A) je qm ermittelt, das nach ent-

sprechenden Berechnungen auch die typischen Geräuschemissionen eines 

großflächigen Lebensmittelmarktes abdeckt. 

Die vom Gutachten vorgegebenen Geräuschkontingente, die im Entwurf des 

Bebauungsplanes für den 2. BA festgesetzt werden, werden auch für den vor-

liegenden Bebauungsplan übernommen. 

Von der PTV Transport Consult GmbH wurde ein Verkehrsgutachten7 erstellt. 

An dieser Stelle sind insbesondere die Aussagen bezüglich der Leistungsfä-

higkeit des Knotenpunktes mit der Saarbrücker Straße relevant (Knotenpunkt 

4, siehe nachfolgende Abbildung). 

 

Übersicht Knotenpunkte Leistungsfähigkeitsnachweis, Quelle: PTV Transport Consult GmbH 

PTV kommt dabei zu folgendem Ergebnis für den Knotenpunkt 4:  

„K4: Für den LSA-gesteuerten Knotenpunkt kann die Leistungsfähigkeit in al-

len Fällen sowohl in der Morgen- als auch in der Abendspitze gewährleistet 

werden (QSV D).“8 

 
6  SGS-TÜV Saar GmbH, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Westlich des Forums, Teilbereich 1“ in der 

Kreisstadt Homburg, Sulzbach 2025 
7  PTV Transport Consult GmbH, 2025, Verkehrsuntersuchung B-Plan „Westlich des Forums, Teilbereich 1, 1. + 2. BA“ 
8  PTV Transport Consult GmbH, 2025, Verkehrsuntersuchung B-Plan „Westlich des Forums, Teilbereich 1, 1. + 2. BA“, S. 

26/27 
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Die Aussagen des Gutachtens zu den weiteren Knotenpunkten, die im Zusam-

menhang mit 1. und 2. BA relevant sind, sowie ggf. Planungskonsequenzen 

werden im Rahmen dieser Bebauungspläne behandelt. 

• Gewerbliches Vorranggebiet / Nutzungsmix / Nachbarschaft von Woh-

nen und gewerblichen Nutzungen 

 Auf das gewerbliche Vorranggebiet (VG) wurde bereits im Vorangegangenen 

Bezug genommen. Innerhalb des Geltungsbereiches ist kein VG festgelegt. 

Das benachbarte VG soll jedoch durch die Festsetzungen des Bebauungspla-

nes, insbesondere durch das Heranrücken störempfindlicher Nutzungen nicht 

beeinträchtigt werden, was aufgrund der im Bebauungsplan zulässigen Nut-

zungen nicht der Fall ist. Auch in Bezug auf die im 1. und 2. BA festgesetzten 

Gewerbegebiete ergeben sich aus der vorliegenden Planung keine Restrikti-

onen.  

 Das Vorhaben dient dazu, die gemischte Nutzungsstruktur des geplanten 

Quartiers „COEUR“ zu ergänzen, da es der Versorgung mit Lebensmittel 

dient, wovon insbesondere die Nutzer der benachbart geplanten MU-Gebiete 

und auch die Beschäftigten der GE-Gebiete profitieren können. Der Vorha-

benstandort liegt innerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches Nebenzent-

rum Rathaus und entspricht somit dem siedlungsstrukturellen Ziel, das sich 

die Stadt Homburg mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept gesetzt hat. 

• Städtebaulicher Missstand 

 Aufgrund der exponierten Lage und der Nähe der Konversionsfläche zum 

Stadtzentrum wiegt die Tatsache, dass die große Fläche seit vielen Jahren 

brach liegt und sowohl gestalterisch wie auch funktional einen städtebaulichen 

Missstand darstellt, umso schwerer. Mit der geplanten Entwicklung des Quar-

tiers „COEUR“ wird dieser Missstand beseitigt. Dies bezieht auch das nun-

mehr überplante Vorhabengebiet ein. 

• Altlasten 

 Bedingt durch die gewerblich-industrielle Vornutzung sind auf der Fläche Ver-

unreinigungen vorhanden. Zu diesem Zweck ist im Vorfeld eine Begutachtung 

erfolgt, auf die verschiedene Ergänzungen folgten. Ein Sanierungsplan wurde 

erstellt und vom LUA am 16.03.2023 als verbindlich erklärt. Auch bezogen auf 

diese Thematik wird hier nur auf die für den Vorhabensbereich relevanten In-

halte Bezug genommen. 

Der Sanierungsplan9 gem. §13 BbodSchG ist den Unterlagen zum Bebau-

ungsplan beigefügt. Für die Erstellung ist das Büro HPC AG beauftragt wor-

den. Der Sanierungsplan greift die vorangegangenen Untersuchungen im 

Plangebiet auf und „beschreibt die Gesamtsituation der Sanierungsfläche und 

die grundsätzliche Vorgehensweise beim Umgang mit Bodenmassen im Zuge 

der Flächenrevitalisierungsmaßnahme. Hierbei ist eine differenzierte Betrach-

 
9  HPC AG – Sanierungsplan gem. §13 BBodSchG für das ehem. DSD-Gelände Homburg an der Saar, Duisburg 2021. S. 

7/8. 
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tung der ermittelten Verunreinigungsbereiche in Abhängigkeit von der zukünf-

tigen Neunutzung vorgenommen worden. Grundsätzlich ist mit den Vorgaben 

des vorliegenden Sanierungsplans vorgesehen Verunreinigungsbereiche, die 

zukünftig in weniger sensiblen und versiegelten Bereichen liegen, im Unter-

grund zu belassen. Unterhalb versiegelter Bereiche können unter definierten 

Voraussetzungen auch in zukünftig sensiblen Bereichen (Wohnbebauung) 

Verunreinigungen verbleiben. Die Vorgehensweise und Rahmenbedingungen 

werden im vorliegenden Sanierungsplan beschrieben und erläutert. Ziel ist es 

ein Gesamtkonzept aufzustellen, welches die dauerhafte Abwehr der o.g. che-

mischen und physikalischen Gefahren sinnvoll mit den Erfordernissen der 

Baureifmachung verbindet. Es ist die Schaffung von gesunden Wohn- und Ar-

beitsverhältnissen bei einer zukünftigen Nutzung sicherzustellen.“ 

 Die nachfolgende Abbildung ist dem Anhang des Sanierungsplans entnom-

men. Es ist zu erkennen, dass im vorliegenden Geltungsbereich keine altlas-

tenrelevanten Auffälligkeiten festgestellt wurden. 

 
Auszug Sanierungsplan, Quelle s.o. 

 

Das Sanierungskonzept bezieht sich sowohl auf den 1. BA als auch den 2. 

BA, bezieht also auch das Vorhabensgebiet mit ein. 

Zudem wurde seitens des Fachbüros GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH eine 

gutachterliche Stellungnahme zum Stand der Sanierung im Bereich des vor-

liegenden Bebauungsplans erstellt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis:  

„Eine Beeinträchtigung des Geländes des Lebensmitteleinzelhandel COEUR 

durch aufgefüll-tes und belastetes Bodenmaterial kann aufgrund der vollstän-

digen Entfernung der Auffüllungen und der verfüllten Bombentrichter zukünftig 

ausgeschlossen werden. Dies belegen auch die durchgeführten Oberflächen-

mischproben-Untersuchungen, die eine Gefährdung über den Wirkungspfad 
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Boden-Mensch resultierend aus der früheren Nutzung für das COEUR-Ge-

lände bereits ausschließen. 

Die gemäß dem Sanierungsplan sowie der Verbindlichkeitserklärung im Be-

reich der nordwestlichen Teilfläche (Gelände des Lebensmitteleinzelhandel 

COEUR) erforderlichen Untersuchungen und Prüfungen wurden vollständig 

abgeschlossen. Einschränkungen für die gewerbliche Folgenutzung liegen auf 

Grundlage der vorliegenden Untersuchungsergebnisse nicht vor und ein wei-

terer Handlungs- oder Sanierungsbedarf ist nicht gegeben.“10 

Genaueres ist den planbegleitenden Unterlagen zum Thema Altlasten und Sa-

nierung zu entnehmen.  

Die Freigabe des nachsorgenden Bodenschutzes (Altlasten) erfolgte durch die 

im Rahmen des Verfahrens nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB mitveröf-

fentlichte Stellungnahme des LUA vom 13.02.2026, sowie abschließend durch 

Stellungnahme vom 21.05.2026, die im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 

2 BauGB seitens des LUA abgegeben wurde. 

• Ökologische Rahmenbedingungen/Artenschutz 

Im Vorfeld haben Kartierungen auf der Fläche stattgefunden. Die Fläche, die 

jetzt als vorhabenbezogener Bebauungsplan überplant wird, war vollständig 

versiegelt und mit Gebäuden bestanden. 

Der vorliegende Bebauungsplan wird im Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 

BauGB fortgeführt. Ein Umweltbericht erübrigt sich daher. Eine Vorprüfung 

des Einzelfalls wurde durchgeführt (s.o.). Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 

gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 Eingriffe, die auf Grund 

der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 

Absatz 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine 

rechnerische Bilanzierung erfolgt daher nicht. Die artenschutzrechtliche Prü-

fung wird an anderer Stelle der vorliegenden Begründung wiedergegeben. 

Während in anderen Bereichen des Teilbereichs 1 im Zuge der im Rahmen 

des Verfahrens des 1. und 2. BA Kartierungen relevante Arten (Mauereidech-

sen) gefunden worden waren, gab es für den jetzt überplanten Bereich des 

Vorhabengebietes keine Funde.  

Aufgrund der in anderen Bereich angetroffenen Mauereidechsen wurden die 

Individuen in fachtechnisch angemessener und genehmigter Weise abgesam-

melt und in ebenfalls genehmigte Ersatzhabitate verbracht.  

Seitens des LUA wird in der im Rahmen der Beteiligung der Behörden nach § 

4 Abs. 2 BauGB abgegebenenTeilstellungnahme vom 06.05.2026 zum Thema 

Artenschutz folgendes angemerkt: „Wegen der unmittelbaren Nähe zu der 

festgesetzten Maßnahmenfläche (BA1) im alten Gleisbereich und der großflä-

chigen, offenen Bodenflächen, ist weiterhin mit dem Vorkommen von Mauer-

eidechsen im Bebauungsplangebiet zu rechnen.“ 

Eine erneute artenschutzfachliche Inaugenscheinnahme fand am 17.04.2026 

 
10 GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, 2026, Gutachterliche Stellungnahme Nr. 14 zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan: 

Lebensmitteleinzelhandel COEUR, S. 19 u. 20. 
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durch die agstaUMWELT GmbH mit folgendem Ergebnis statt: „Die zur Be-

bauung vorgesehene Teilfläche war zum Zeitpunkt der Begehung bereits voll-

ständig geschottert und verdichtet. Die Fläche war zum Zeitpunkt der Bege-

hung vollkommen vegetationslos und ohne potenzielle Habitatstrukturen für 

Reptilien oder Amphibien. Die umliegenden Flächen mit teils licht bewachse-

nem Rohboden und zahlreichen Haufwerken, sowie die Mauer zur Beeder 

Straße hin könnten Individuen der Mauereidechse als Habitat dienen. Es kann 

daher nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass sich der Aktivitätsradius 

einzelner Individuen der Mauereidechse bin in Randbereiche der Schotterflä-

che erstreckt. Es wird daher aus gutachterlicher Sicht empfohlen den Eingriffs-

bereich zeitnah mit einem Reptilienschutzzaun zu umstellen und vor Beginn 

jeglicher Bautätigkeiten durch qualifiziertes Fachpersonal auf mögliche Vor-

kommen der Mauereidechse in mindestens 3 Begehungen absuchen zu las-

sen. Diese Maßnahmen sollte als Nebenbestimmung oder Auflage zur Bau-

genehmigung formuliert werden.“ Ein entsprechender Hinweis ist hierzu auch 

auf der Planzeichnung vermerkt. 

Folgende Grafik stellt eine Überlagerung 2018 durchgeführte Biotoptypenkar-

tierung mit dem Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans dar. Es 

wird deutlich, dass die Fläche im Vorfeld überwiegend von gewerblichen Hal-

len bestanden war. Diese Hallen sind inzwischen abgerissen. 

 

•  Entwässerungskonzept 

Bezüglich der Entwässerung hat der EVS auf Folgendes in Zuge des Verfah-

rens hingewiesen:  

„Es ist ein Trennsystem zu planen, wobei Schmutzwasser in den städtischen 

Mischwassersammler und Regenwasser in den Erbach abgeleitet wird.“ Dem 

kommunalen Kanalnetz bzw. des EVS-Anlagen einschließlich der Kläranlage 
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Homburg wird also ausschließlich Schmutzwasser zugeführt. Das Regenwas-

ser soll gedrosselt und ggf. vorbehandelt vollständig in den Erbach eingeleitet 

werden. Als Schmutzwasser fällt ausschließlich häusliches Schmutzwasser 

an, ohne relevante gewerbliche Belastung. Die Abwassersatzung der Stadt 

Homburg wird eingehalten.“ 

 Gemäß Abstimmung mit dem zuständigen Stadtamt kann die Vorhabensflä-

che an die Beeder Straße angeschlossen werden. Die übrigen Flächen des 2. 

BA werden an anderer Stelle angeschlossen.  

 Auf dem Grundstück soll zudem zur Retention des Regenwassers eine Kom-

bination unterschiedlicher Systeme (Retentionsdach, Rigolen, Mulden) aus-

gebaut werden. Dabei ist zu beachten, dass keine Versickerung aufgrund der 

Altlastensituation erfolgen kann, lediglich eine Rückhaltung der Anlagen mit 

anschließender Ableitung in den Mischwasserkanal in der Beeder Straße. 

 

6 PLANUNGSVARIANTEN 

Standortvarianten Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine vormals intensiv industriell 

genutzte Konversionsfläche. Die Wiedernutzbarmachung entspricht dem Ziel der 

Innenentwicklung und ist so der Inanspruchnahme bislang ungenutzter Flächen 

unbedingt vorzusehen. Insofern gibt es diesbezüglich keine besser geeignet Flä-

che, die als Standortvariante zu betrachten wäre.  

 Die Fläche ist aber Teil einer viel größeren Konversionsfläche, so dass Standort-

varianten innerhalb dieses Bereiches grundsätzlich schon denkbar sind. Für den 

Standort spricht jedoch die Randlage nahe der Saarbrücker Straße, die jeder 

Lage im inneren Bereich der Fläche vorzuziehen ist. Ein erheblicher Standortvor-

teil dieser speziellen Lage besteht darin, dass die Fläche kurzfristig verfügbar ist 

und nicht, wie andere Standorte in Randlage der Gesamtfläche, von den Entwick-

lungen in Zusammenhang mit der Umgehungsstraße der B423 abhängig ist. An-

dere Standorte innerhalb der Gesamtfläche kommen somit nicht in Frage.  

 Ausschlaggebend ist schließlich die Lage der Fläche innerhalb des zentralen 

Versorgungsbereiches (s.o.).  

 Schließlich begründet sich die Lage der Nutzung aus der Immissionstreppe, einer 

planerischen Überlegung, die dem Gesamtkonzept zugrunde liegt. Die Fläche 

liegt zwischen einer vorhandenen und einer geplanten Gewerblichen Nutzfläche 

und schirmt die dahinter liegenden gemischt genutzten Bereiche (also auch 

wohngenutzt) ab. 

Konzeptvarianten Im Rahmen der Alternativenprüfung (Konzeptvarianten) für die Gesamtfläche 

wurden die folgenden Szenarien betrachtet: Eine rein gewerblich-industrielle Nut-

zung kommt aufgrund der Lage im Stadtgefüge und des sich daraus ergebenden 

Konfliktpotenzials nicht in Frage. Diese Alternative wurde daher nicht weiterver-

folgt. Eine gewerbliche Nutzung ist insbesondere dort sinnvoll, wo störempfindli-

che Nutzungen nicht unmittelbar angrenzen, eine verträgliche Erschließung ge-

währleistet werden kann oder sich im Bestand bereits gewerbliche Nutzungen 

vorfinden lassen. 

Die Lage des Plangebietes benachbart zum zentralen Stadtkern spricht nicht für 
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eine vollständige Überplanung der brachgefallenen Fläche als Gewerbegebiet. 

Auch das Städtebauliche Entwicklungskonzept11 spricht davon, dass Teile des 

ehemaligen DSD-Geländes für Wohnzwecke umgenutzt werden sollten. Die 

überplanten Flächen des 2. BA sind kein Bestandteil des angrenzenden gewerb-

lichen Vorranggebietes, so dass bei der Variantenbetrachtung auch eine dem 

Standort angemessene Lösung in Form einer Nutzungsmischung anvisiert wer-

den kann. Dadurch wird eine Nutzungsstruktur ermöglicht, die der innenstadtna-

hen Lage gerecht wird.  

0-Variante Ein Verzicht auf die Gesamt-Planung würde grundsätzlich bedeuten, dass die 

große Entwicklungschance, die das Projekt „COEUR“ für die Homburger Innen-

stadt bedeutet, nicht ergriffen würde. Die Brachfläche und der damit verbundene 

Missstand würden weiter bestehen. 

 

7 FESTSETZUNGEN 

Durchführungsvertrag  Aufgrund des vorhabenbezogenen Charakters des Bebauungsplans stellen die 

textlichen Festsetzungen nicht die alleinigen verbindlichen Regelungen dar. Viel-

mehr entfalten sie ihre rechtliche Wirkung im Zusammenwirken mit den Darstel-

lungen des Vorhaben- und Erschließungsplans sowie den Regelungen des 

Durchführungsvertrags, der vor dem Satzungsbeschluss abgeschlossen wird. 

Vor diesem Hintergrund ist der Umfang der textlichen Festsetzungen bewusst 

reduziert und unterscheidet sich von dem eines klassischen Angebotsbebau-

ungsplans. Festsetzungen wie zum Maß der baulichen Nutzung (Grundflächen-

zahl (GRZ), Höhe baulicher Anlagen) sind daher nicht Bestandteil der textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplans. Diese Regelungen werden stattdessen ver-

bindlich im Durchführungsvertrag festgelegt, der die Umsetzung des konkreten 

Vorhabens sicherstellt. Die entsprechenden Inhalte sind gleichwohl nachvollzieh-

bar in der Vorhabenbeschreibung (s. Vorhaben- und Erschließungsplan) und der 

Planungskonzeption (s. Kapitel 5) dargelegt. 

Zur rechtlichen Verknüpfung der planungsrechtlichen Festsetzungen mit dem 

Durchführungsvertrag wird gemäß § 9 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 

3a BauGB festgesetzt, dass nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durch-

führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. Auf 

diese Weise wird gewährleistet, dass ausschließlich das konkret vereinbarte Vor-

haben zulässig ist und eine von der Planungskonzeption abweichende Nutzung 

planungsrechtlich ausgeschlossen wird. 

Geltungsbereich Der Zuschnitt des Geltungsbereichs ergibt sich aus der Begrenzung des Vorha-

ben-und Erschließungsplanes. Der Geltungsbereich umfasst diejenigen Fläche, 

die für die Realisierung des Vorhabens erforderlich sind.  

 Gemäß § 12 Abs. 4 BauGB können einzelne Flächen außerhalb des Vorhaben- 

und Erschließungsplanes in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezo-

gen werden. Dies ist im Bereich des Abschnittes der Beeder Straße der Fall. 

 
11  ISOPLAN/FIRU, Stadtumbau West, Städtebauliches Entwicklungskonzept für die Kreisstadt Homburg, Saarbrücken 

2007 
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7.1 Art der baulichen Nutzung 

  Gem. der vorgesehenen Nutzung des Gebietes für einen großflächigen Lebens-

mittelmarkt, wird die geplante Nutzung gem. § 11 BauNVO als Sonstiges Son-

dergebiet „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ festgesetzt. Hierbei wurde 

auf die in der Auswirkungsanalyse untersuchte maximale Verkaufsfläche für das 

Plangebiet von 2.400 m² entsprechend als Obergrenze festgesetzt. Die für das 

Plangebiet zulässige maximale Verkaufsfläche ist über die Festsetzung einer 

Verkaufsflächenzahl zu regeln. Die Verkaufsflächenzahl gibt an, wieviel Quadrat-

meter Verkaufsfläche je Quadratmeter Baugrundstück maximal zulässig sind. Als 

Grundstück im Sinne der Festsetzung gilt diejenige Fläche, welche im Sonstigen 

Sondergebiet liegt. Die Größe dieser Fläche beträgt ca 8.000 m². 

Als Verkaufsfläche wird die gesamte dem Kunden zugänglich Fläche des Einzel-

handelsbetriebes, die dem Verkauf dient, einschließlich der Gänge und Treppen 

in den Verkaufsräumen, der Standflächen für Einrichtungsgegenstände, der Kas-

sen- und Vorkassenzone, Bedienungstheken und die dahinter befindlichen der 

Bedienung dienenden Flächen, Schaufenster und sonstige Flächen, die dem 

Kunden zugänglich sind sowie Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorüber-

gehend genutzt werden, definiert.  

Nicht zur Verkaufsfläche zählen Nebenflächen der Einzelhandelsbetriebe (z.B. 

Personalräume, Toiletten etc.). 

Die Vorgaben des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Homburg wurden entspre-

chend in der zulässigen Sortimentierung berücksichtigt, wonach der Anteil nicht 

nahversorgungsrelevanter zentrenrelevanter Sortimente auf 10 % der Verkaufs-

fläche zu begrenzen ist. Aus Gründen der Vollständigkeit wurden auch die für 

den ordnungsgemäßen Betrieb des Lebensmittelmarktes erforderlichen Anlagen 

(z.B. Einkaufswagenbox, Lager, Pfandräume, etc.) beispielhaft in der Auflistung 

der zulässigen Nutzungen erwähnt. 

Das im Vorhaben- und Erschließungsplan sowie im Durchführungsvertrag kon-

kretisierte Vorhaben sieht eine maximale Verkaufsfläche von 2.260 m² vor. Die 

maßgebliche Obergrenze von 2.400 m² wird damit nicht überschritten. 

Gleichzeitig ermöglichen die Festsetzungen des Bebauungsplans Markterweite-

rungen in einem Umfang von bis zu 120 m². Hierdurch wird ein angemessener 

planerischer Spielraum geschaffen, der es erlaubt, auf betriebliche oder funktio-

nale Erfordernisse zu reagieren, ohne die grundsätzlichen Zielsetzungen der Pla-

nung zu verändern. 

Im Falle einer solchen Markterweiterung ist lediglich eine Anpassung des Durch-

führungsvertrages sowie des Vorhaben- und Erschließungsplans erforderlich; 

eine Änderung des Bebauungsplans selbst wird hingegen nicht notwendig. 

7.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen im Sinne des 

§ 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Die Baugrenzen orientieren sich am Gebäude-

entwurf des Vorhaben- und Erschließungsplanes und bieten mit Ausnahme der 

Südostseite einen kleinen Spielraum, damit im Zuge der weiteren Planung ggf. 
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notwendige geringfügige Modifizierungen möglich sind. 

Überschreitungen in geringfügigem Maß sind ausnahmsweise zulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze allgemein zu-

lässig. 

Außerhalb der Baugrenzen sind technische Nebenanlagen im Sinne des § 14 

Abs. 2 BauNVO zulässig. Konkret geplant ist eine Trafostation, die im Bereich 

des Parkplatzes platziert wird.  

 

7.3 Verkehrsflächen 

 Im Bebauungsplan werden öffentliche Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 

BauGB festgesetzt, die zur Unterbringung der öffentlichen Erschließungsstraßen 

dienen. Dies betrifft den Teilbereich der Beeder Straße, die nordwestlich an das 

Vorhabengrundstück angrenzt sowie die Planstraße angrenzend an die nordöst-

liche Grundstücksgrenze. Von dieser Planstraße aus, die in den 2. BA fortgeführt 

wird, erfolgt die Fahrerschließung des Vorhabengrundstücks. Der Einfahrtsbe-

reich wird in der Planzeichnung festgesetzt. 

7.4 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Im Bebauungsplan werden die im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestell-

ten Ver- und Entsorgungsanlagen zeichnerisch gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 

BauGB festgesetzt. Dies betrifft die im nördlichen Bereich des Parkplatzes lie-

gende Trafostation zur elektrischen Versorgung des Plangebietes, sowie die Ab-

fallsammelanlagen im Bereich der Anlieferungsrampe (ebenfalls im Norden) be-

stehend aus PET Mulde und Schneckenverdichter.  

7.5 Rückhaltung von Niederschlagswasser 

Um negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, insbesondere auf die Vor-

flut (Erbach) und auf bestehende Entwässerungssysteme, zu vermeiden, ist eine 

Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers erforderlich.  

Daher ist festgesetzt, dass auf den privaten Grundstücken, d.h. auf den Flächen 

des Vorhabenbereiches für die geplante Einzelhandelsentwicklung eine Re-

tention des Niederschlagswassers vorzusehen ist, die in unterschiedlicher bauli-

cher Ausführung und Kombination erfolgen kann, z.B. Retentionsdach, Mulden, 

Rigolen etc. Dabei ist zu beachten, dass keine Versickerung aufgrund der Altlas-

tensituation erfolgen kann, lediglich eine Rückhaltung der Anlagen mit anschlie-

ßender Ableitung in den Mischwasserkanal in der Beeder Straße.  

Die dezentrale Retention auf den Grundstücksflächen trägt auch dazu bei, Ab-

flussspitzen bei Starkregenereignissen zu reduzieren. 

7.6 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

 Nach dem Gebot der Konfliktbewältigung sind die durch einen Bebauungsplan 

hervorgerufene Nachteile und Belästigungen durch bestimmte Immissionen im 

Rahmen der Bebauungsplanung zu lösen. Darüber hinaus, müssen aber auch 

bestehende Konflikte bei der Planaufstellung berücksichtigt und im Rahmen der 

jeweiligen Regelungsmöglichkeiten bewältigt werden. Zu den potentiellen Immis-
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sionskonflikten wird auf die diesbezüglichen Aussagen im planbegleitend erstell-

ten Schallschutzgutachten12 hingewiesen.  

Das Gutachten hat Emissionskontingente für die Gewerbegebiete und das Vor-

habengebiet (im Gutachten als Sondergebiet bezeichnet) getroffen. Diese wer-

den soweit sie das Vorhabengebiet betreffen übernommen. Demnach sind im 

Vorhabengebiet vorhaben zulässig, deren Geräusche die Emissionskontingente 

LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00-22:00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 6:00 

Uhr) überschreiten: LEK, tags: 62 dB(A)/m2, LEK, nachts 42 dB(A)/m2. 

Diese Festsetzung dient dazu, die Verträglichkeit der gewerblichen und Son-

dernutzungen mit den schutzbedürftigen Nutzungen, die im Wege der Aufstellung 

des Bebauungsplans „Westlich des Forums, Teilbereich 1, 2. BA“ festgesetzt 

werden sollen, zu gewährleisten.  

 

7.7 Grünordnerische Festsetzungen 

Anpflanzungen Für das Baugebiet wird in Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt, 

dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zu begrünen und gärtnerisch 

mit Pflanzen (Gehölze, Stauden, Gräser, etc.) anzulegen sind.  

Auf den begrünten Flächen bzw. im Bereich der Stellplätze sind mindestens 10 

standortgerechte Hochstämme (z.B. Baum gem. angegebener Pflanzliste) zu 

pflanzen. Diese sind im Bebauungsplan gem. den Vorgaben des Vorhaben- und 

Erschließungsplan zeichnerisch festgesetzt. 

Innerhalb des Baugebietes ist auf dem Hauptgebäude eine Dachbegrünung vor-

zusehen. Bei Dachbegrünungen ist ein System zu wählen, welches das dauer-

hafte und vitale Wachstum der Bepflanzung auch während länger andauernder 

Hitze-/Trockenperioden gewährleistet.  

Aufgrund der Größe des Gebäudes (Footprint ca. 3.300 qm) wird die Begrünung 

selbst nach Abzug von Oberlichtern und Dachaufbauten eine beträchtliche Flä-

che einnehmen. Diese wird neben der Funktion der Niederschlagswasserrück-

haltung insbesondere auch dem Klimaschutz dienen und als Lebensraum für be-

stimmte Tiere bereitstehen. Von der Maßnahme profitiert das Umfeld umso mehr, 

als die Fläche vormals vollständig mit Gebäuden bestanden und somit vollversie-

gelt war. 

Gehölzliste (nicht abschließend): 

Generell sind für Neupflanzungen standortgerechte, einheimische Gehölze zu 

verwenden: 

Auf eine Eignung gem. GALK-Liste ist zu achten, sofern die Bäume in Bereichen 

mit begrenztem Wurzelraum angepflanzt werden. Generell ist sicherzustellen, 

dass ein ausreichender Wurzelraum eingeplant wird.  

Bäume (empfohlener StU: 16-18 cm): Acer platanoides (Spitzahorn), Carpinus 

betulus „Fastigiata“ (Pyramiden-Hainbuche), Linden (Tilia sp.), Kirsche (Prunus 

 
12  SGS-TÜV Saar GmbH, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Westlich des Forums, Teilbereich 1“ in der 

Kreisstadt Homburg, Sulzbach 2025 
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avium), Eichen (Quercus sp.); 

Heister/Sträucher (2xv, H 60-80 cm): Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche 

(Carpinus betulus), Hasel (Corylus avellana), Hartriegel (Cornus sanguinea), Ho-

lunder (Sambucus nigra), Weiden (Salix sp.), Rosen (Rosa sp.), Weißdorn 

(Crataegus sp.), Schlehe (Prunus spinosa); 

 Durchgeführte Pflanzungen sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zu erhalten und 

bei Abgang nachzupflanzen. Beim Baumschutz, insbesondere in der Nähe von 

Baumaßnahmen, ist die DIN 18920 zu beachten. 

Artenschutz Eine Vorprüfung des Einzelfalls wurde durchgeführt (s.o.). Eingriffe, die auf 

Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten gemäß § 

13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 

als im Sinne des § 1a Absatz 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt oder zulässig. Eine rechnerische Bilanzierung erfolgt daher nicht.  

Während in anderen Bereichen des Teilbereichs 1 im Zuge der im Rahmen der 

Kartierungen Mauereidechsen gefunden worden waren, gab es für den jetzt über-

planten Bereich des Vorhabengebietes keine Funde.  

Aufgrund der in anderen Bereich angetroffenen Mauereidechsen wurden die In-

dividuen in fachtechnisch angemessener und genehmigter Weise abgesammelt 

und in ebenfalls genehmigte Ersatzhabitate verbracht. 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde dennoch durchgeführt. Das 

Ergebnis stellt sich wie folgt dar: 

 Gruppen Relevanz / Betroffen-

heit 

Anmerkungen 

 Gefäßpflanzen Keine Betroffenheit Keine Vegetationsstrukturen für planungsrele-

vante Gefäßpflanzen im Geltungsbereich 

Weichtiere, Rund-

mäuler, Fische 

Keine Betroffenheit Keine geeigneten Lebensraumstrukturen (Fließ-

gewässer) im Eingriffsbereich bzw. im direkten 

Umfeld. 

Käfer Keine Betroffenheit Keine geeigneten Lebensraumstrukturen im Ein-

griffsbereich bzw. im direkten Umfeld 

Libellen Keine erhebliche Be-

troffenheit 

Mit temporären Gewässern, welche planungsre-

levanten Libellenarten als Lebensraum dienen 

könnten, ist nicht zu rechnen; Nutzung als Land-

habitat wäre möglich. 
 

Schmetterlinge Keine Betroffenheit Die Strukturen im Plangebiet weisen keine Eig-

nung als Habitat für Schmetterlinge auf.  

Amphibien Keine Betroffenheit Keine geeigneten Lebensraumstrukturen im Ein-

griffsbereich bzw. im direkten Umfeld 

Reptilien Keine Betroffenheit Auf der Fläche des Geltungsbereiches wurden im 

Zuge der Kartierungen keine Reptilien angetrof-

fen. Im weiteren Umfeld waren Mauereidechsen 

vorhanden, die im Zuge einer fachgerechten, ab-

gestimmten Maßnahme abgesammelt und in ge-

eignete Lebensräume verbracht wurden. 

Eine erneute artenschutzfachliche Inaugen-

scheinnahme fand am 17.04.2026 durch die 
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 Gruppen Relevanz / Betroffen-

heit 

Anmerkungen 

agstaUMWELT GmbH mit folgendem Ergebnis 

statt: „Die zur Bebauung vorgesehene Teilfläche 

war zum Zeitpunkt der Begehung bereits vollstän-

dig geschottert und verdichtet. Die Fläche war 

zum Zeitpunkt der Begehung vollkommen vege-

tationslos und ohne potenzielle Habitatstrukturen 

für Reptilien oder Amphibien. Die umliegenden 

Flächen mit teils licht bewachsenem Rohboden 

und zahlreichen Haufwerken, sowie die Mauer 

zur Beeder Straße hin könnten Individuen der 

Mauereidechse als Habitat dienen. Es kann da-

her nicht vollständig ausgeschlossen werden, 

dass sich der Aktivitätsradius einzelner Indivi-

duen der Mauereidechse bin in Randbereiche der 

Schotterfläche erstreckt. Es wird daher aus gut-

achterlicher Sicht empfohlen den Eingriffsbereich 

zeitnah mit einem Reptilienschutzzaun zu umstel-

len und vor Beginn jeglicher Bautätigkeiten durch 

qualifiziertes Fachpersonal auf mögliche Vor-

kommen der Mauereidechse in mindestens 3 Be-

gehungen absuchen zu lassen. Diese Maßnah-

men sollte als Nebenbestimmung oder Auflage 

zur Baugenehmigung formuliert werden. 

Säugetiere (Fle-

dermäuse) 

Keine Betroffenheit Geeignete Quartiere und Wochenstuben im Plan-

gebiet sind nicht vorhanden. 

Weitere Säuge-

tierarten Anh. IV 

FFH-RL 

Keine Betroffenheit Keine geeigneten Lebensraumstrukturen im Ein-

griffsbereich bzw. im direkten Umfeld. 

Geschützte Vo-

gelarten Anh. 1 

VS-RL 

Keine Betroffenheit Bei den Kartierungen im Teilbereich 1 erfassten 

Brutvogelarten sind keine Vogelarten des Anh. 1 

der VSRL  

 Sonst. europäi-

sche Vogelarten 

Keine erheblich nega-

tiven Auswirkungen 

auf europäische Vo-

gelarten 

Vegetationsstrukturen, die als Habitat nutzbar 

sind, sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

  

 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass von erheblichen artenschutzrele-

vanten Betroffenheiten nicht auszugehen ist.  
Weitere  

Empfehlungen   

Die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien auf Dachflä-

chen wird nicht festgesetzt, sind aber im Vorhaben- und Erschließungsplan vor-

gesehen. Ggf. erfolgt eine Regelung im Durchführungsvertrag. Gleiches gilt für 

das Angebot einer E-Ladesäule auf dem Parkplatz. 

 

7.8 Altlasten 

Altlasten Wie bereits in Kapitel 5 ausgeführt wurde, sind bedingt durch die Vornutzung auf 

der Fläche des Teilbereiches 1 zum Zeitpunkt der Planung Verunreinigungen vor-

handen.  
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In den Bebauungsplan wird daher eine entsprechende Festsetzung gemäß § 9 

Abs. 2 BauGB aufgenommen, die die Umsetzung an die Vorgaben des Sanie-

rungsplans, die Vorgaben des LUA und des Bundesbodenschutzgesetz koppelt. 

7.9 Hinweise 

Die im Rahmen des Planungsprozesses in den Gutachten formulierten oder in 

den Beteiligungsschritten nach § 3 und § 4 BauGB gewünschten Hinweise, sind 

der Planzeichnung zu entnehmen. 

8 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG - ABWÄGUNG 

Mit der Realisierung der Planung gehen Auswirkungen auf die einzelnen der in § 

1 Abs. 6 BauGB genannten Belange einher. Diese Auswirkungen werden im Fol-

genden erläutert und in die Abwägung mit eingestellt. Gemäß § 1 abs. 7 BauGB 

sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

Bei der Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen der Planung ist zu berück-

sichtigen, dass sich der komplette Geltungsbereich auf baulich bereits stark über-

formte Flächen im Innenbereich erstreckt.  

Wohn-/Arbeitsverhältnisse  

Wohnbedürfnisse  

 Die im 1. und 2. Bauabschnitt getroffenen Festsetzungen ermöglichen die Schaf-

fung von zusätzlichem Wohnraum und Arbeitsplätzen. Das Gesamtkonzept sieht 

ein gemischtes Quartier vor, indem gewerbliche und gemischt genutzte Bauflä-

chen geschaffen werden. Letztere dienen auch der Unterbringung von Wohn-

raum. Der starken Nachfrage in Homburg nach Wohnbauflächen wird nachge-

kommen. Teil des Nutzungskonzeptes ist auch die Wohnungs- und Arbeitsstät-

tennahe Versorgung des Quartiers mit Lebensmitteln. Der Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes dient dazu, dass diese Nutzung als Teil 

des Gesamtkonzeptes hier verortet wird. Aus diesem Grund stehen die im vorlie-

genden Bebauungsplan überplanten Flächen für die Erfüllung der Wohnbedürf-

nisse nicht zur Verfügung, wohl aber Teile der umliegenden Baugebiete. Den 

vorliegenden Geltungsbereich betreffend wird im Zuge der Abwägung der ge-

planten Nutzung vor dem Hintergrund der vorausgehenden Überlegungen Vor-

rang eingeräumt. 

Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten, trifft der Bebau-

ungsplan verschiedene Festsetzungen. Da sich aus der Vornutzung des Gesamt-

bereiches Kontaminationen des Bodens ergeben haben erfolgte eine Sanie-

rungsplanung, die der Planrealisierung vorausgehen muss. Eine entsprechende 

Festsetzung gemäß § 9 Abs. 2 BauGB stellt sicher, dass eine Planrealisierung 

erst erfolgen kann, wenn ein entsprechender Zustand hergestellt ist. Dem Belang 

wird also Rechnung getragen.  

Soziales/Kultur/Sport/ 

Freizeit/Erholung Soziale, kulturelle und sportliche Anlagen sind im Bereich des 2. BA (MU) und 

damit innerhalb des Quartiers zulässig. Damit wird den Belangen von Freizeit 

und Erholung im Quartier Raum geboten. Gegenüber der vorherigen Situation 

der industriellen Nutzung und des nachfolgenden Brachliegens, in der die Fläche 

für diese Zwecke nicht zur Verfügung stand, ist somit mit den Planungen des 
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Quartiers, von dem der vorliegende Geltungsbereich Teil ist, eine grundsätzliche 

Verbesserung gegeben, auch wenn im Bereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplanes selbst, diese Nutzungen nicht vorgesehen sind. Negative Auswirkun-

gen auf die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB sind somit nicht zu erwarten.  

Vorhandener Ortsteile/ 

Zentr. Versorgungsbereich Die Fläche ist innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches (Nebenzentrum 

Rathaus) gelegen. Damit wird den Belangen des zentralen Versorgungsberei-

ches durch die getroffenen Festsetzungen Rechnung getragen. Die potentiellen 

Auswirkungen des geplanten „großflächigen Lebensmitteleinzelhandels“ wurden 

in der planbegleitenden Auswirkungsanalyse geprüft. Es wurden keine negativen 

Auswirkungen attestiert. 

Denkmalschutz Die Belange des Denkmalschutzes und der Baukultur gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 5 

BauGB werden durch die vorliegende Planung nicht beeinträchtigt. 

Orts-/Landschaftsbild Das Gelände besitzt die typische Anmutung einer Industriebrache. Dieser Zu-

stand ist städtebaulich vor allem aufgrund der innenstadtnahen Lage problema-

tisch. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass hier eine Neuordnung erfolgt, die dem 

Ziel einer stadtgestalterisch attraktiven Innenstadt gerecht wird. Demzufolge sind 

positive Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten. 

Kirchliche Belange  Kirchliche Belange werden durch den vorliegenden Bebauungsplan nicht beein-

trächtigt, da kirchliche Nutzungen bereits im Bestand nicht vorhanden waren und 

in den urbanen Gebieten des Quartiers „COEUR“ Anlagen für kirchliche Zwecke 

allgemein zulässig sind. Im vorliegenden Geltungsbereich wird im Zuge der Ab-

wägung der geplanten Nutzung vor dem Hintergrund der vorausgehenden Über-

legungen Vorrang eingeräumt. 

Natur und Umwelt Ausgehend von der Ist-Situation besitzt die Fläche eine geringe Wertigkeit in Be-

zug auf Natur und Umwelt. Die Fläche war im Bestand vollständig versiegelt. Im 

Zuge der Planung wird der größte Teil der Fläche ebenfalls baulich genutzt, al-

lerdings wird auf dem großflächige Dachbegrünung vorgenommen, die in Bezug 

auf die Belange von Natur und Umwelt aus verschiedenen Gründen einen Mehr-

wert darstellt. Im Bereich des Parkplatzes werden eine Reihe von standortge-

rechten Hochstämmen gepflanzt. 

 Im Einzelnen lassen sich Auswirkungen auf die Belange von Natur und Umwelt 

wie folgt bewerten: 

• § 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB: 

 Erheblich negative Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und 

die biologische Vielfalt sind aufgrund des Ist-Zustandes der Fläche und der 

Planung nicht zu erwarten. 

 Die Fläche Stand aufgrund der Vornutzung als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen nicht zur Verfügung. Zwar wurden in den nunmehr überplanten Be-

reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes selbst keine Mauereidech-

sen festgestellt, zum Zeitpunkt der Artenschutzmaßnahme (Absammeln und 
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Verbringens der Individuen in geeignete Biotope), war die Fläche aber unge-

teilter Bestandteil des 2. BA, so dass die Fläche auch in die Maßnahme mit-

einbezogen wurde. Eine erneute Inaugenscheinnahme der Fläche am 

17.04.2026 ergab, dass die Fläche keine Eignung als Habitat aufweist. Um 

Einwanderungen von potentiellen Habitatflächen aus der Umgebung während 

der Bauphase zu vermeiden sind entsprechende Schutzvorkehrungen im 

Rahmen der Baugenehmigung zu erbringen. 

Es wurden bei den Kartierungen keine Kleingewässer und keine entsprechen-

den Amphibien festgestellt. Eine Erfassung der Avifauna ist erfolgt. Zusam-

menfassend lässt sich feststellen, dass nur kulturfolgende Arten festgestellt 

wurden. Auch diesbezüglich ist Näheres dem Umweltbericht zu entnehmen. 

Von einer Beeinträchtigung ist somit nicht auszugehen. 

 V.a. im Bereich der Dachfläche wird die Begrünung als Lebensraum für be-

stimmte Arten bereitstehen. 

 Die Fläche wird zum größten Teil beansprucht, was gegenüber der Vornut-

zung keine Verschlechterung bedeutet. Die Dachbegrünung bringt demge-

genüber eine gewisse Verbesserung.  

 Die Bodenverhältnisse sind aufgrund der intensiven Vornutzung stark anthro-

pogen überformt. Natürliche Bodenverhältnisse sind nicht anzutreffen. Zwar 

wurden im jetzt überplanten Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans 

keine besonderen Altlastenvorkommen festgestellt, dennoch ist die Fläche in 

den Sanierungsplan einbezogen und nach dessen Vorgaben zu behandeln 

(s.o.). Die Freigabe des nachsorgenden Bodenschutzes (Altlasten) erfolgte 

durch die im Rahmen des Verfahrens nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

mit-veröffentlichte Stellungnahme des LUA vom 13.02.2026, sowie abschlie-

ßend durch Stellungnahme vom 21.05.2026, die im Rahmen der Beteiligung 

nach § 4 Abs. 2 BauGB seitens des LUA abgegeben wurde. 

 Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich oder daran angrenzend nicht 

vorhanden. Niederschlagswässer können auf der Fläche gemäß der Vorga-

ben der Fachbehörde nicht versickert werden. Diese Notwendigkeit resultiert 

aus den Rahmenbedingungen und wird nicht durch die Planung verursacht. 

Die Dachbegrünung entfaltet eine Pufferwirkung, indem das anfallende Nie-

derschlagswasser aufgenommen und gedrosselt wieder abgegeben wird. 

 Erheblich negative Auswirkungen auf die Luft sind aufgrund der Nutzungen 

nicht zu erwarten, da gesundheitsgefährdende Emissionen nicht von den Nut-

zungen ausgehen. Da die Fläche im Bestand brach liegt, wird auf ihr derzeit 

kein Verkehr induziert. Die geplante Nutzung wird hingegen Verkehr induzie-

ren, was aber bei baulichen Neunutzungen einer Brachfläche innerhalb des 

Siedlungsbereiches grundsätzlich der Fall ist. Die geplante Nutzung ist eine 

innerhalb des zentralen Siedlungsbereiches, erst recht innerhalb des Versor-

gungsbereiches typische Nutzung, von der im für die Nutzung üblichen Um-

fang Verkehr induziert wird. Eine erhebliche Mehrbelastung, die sich negativ 

auf das Quartier und die umgebenden Bereiche auswirkt, ist aufgrund der Grö-

ßenordnung des Vorhabens nicht zu erwarten, wobei von einer gewissen 

Mehrbelastung natürlich aber auszugehen ist. Im Zuge der Abwägung wird für 
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das Quartier die Abwägungsentscheidung gegen die Beibehaltung des städ-

tebaulichen Missstandes der Industriebrache einerseits und einer aus den 

oben beschriebenen Gründen sinnvollen städtebaulichen Entwicklung und 

Belebung des Innenstadtbereiches mit einem gut gemischten innerörtlichen 

Quartiert getroffen. 

 Die Fläche war vorher vollständig versiegelt und mit Hochbauten bestanden, 

stand also zur Kaltluftentstehung bzw. für Kaltluftabfluss nicht zur Verfügung. 

Der Geltungsbereich dient nicht als bedeutender Kaltluftproduzent. Die indust-

rielle Vornutzung der Fläche ging, so ist anzunehmen, mit größeren Auswir-

kungen auf die Luftqualität einher, als es die Umnutzung der Fläche tun wird. 

Nach der Planrealisierung wird die Fläche wieder fast vollständig versiegelt 

sein und teilweise mit Hochbauten bestanden sein. Die Dachbegrünung stellt 

demgegenüber eine Verbesserung des Zustandes dar. 

Die beabsichtigte Dachbegrünung dient insbesondere auch dem Ziel des Kli-

maschutzes, indem eine wärmedämmende Wirkung entfaltet wird, Luftschad-

stoffe gefiltert werden können, CO2 gebunden wird und sich außerdem das 

gespeicherte Wasser durch Verdunstung positiv auf das umgebende Mikro-

klima auswirkt.  

• § 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB: 

 Belange von Natura 2000 Gebieten sind nicht betroffen. 

Das Plangebiet selbst wird von keinerlei Schutzgebieten (FFH-Gebiete, Vo-

gelschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete) tangiert, 

die sich restriktiv auf die Planung auswirken könnten. Vor der Planung sind 

keine Auswirkungen auf weiter entfernte Schutzgebiete zu erwarten. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 7c) BauGB: 

Das Schutzgut Mensch wird nach den Indikatoren Umwelteinwirkungen, Qua-

lität des Wohnumfeldes und Möglichkeiten der Erholung und Freizeitnutzung 

bewertet. Schädliche Auswirkungen resultieren in der Regel aus Lärmbelästi-

gungen, Belastungen der Luft und des Bodens. Relevant können in diesem 

Zusammenhang insbesondere die Themen Altlasten und Immissionen sein, 

die an anderer Stelle im Bebauungsplan behandelt werden. Zum Belang des 

Lärmschutzes ist eine entsprechende anlagenbezogene Festsetzung im Be-

bauungsplan enthalten. 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-

wie die Bevölkerung insgesamt sind aufgrund der geplanten Nutzung nicht zu 

erwarten.  

• § 1 Abs. 6 Nr. 7d) BauGB: 

 Negative Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind nicht zu 

erwarten. 

 Sollten bei Baumaßnahmen Bodenfunde zu Tage kommen, so besteht gem. 

SDschG eine Meldepflicht. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB: 
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 Wie bereits ausgeführt ist aufgrund der Festsetzungen keine erhebliche Stei-

gerung von Emissionen zu erwarten. Niederschlagswasser wird im Bereich 

der Dachbegrünung gepuffert, darf aber gemäß der Vorgaben der Fachbe-

hörde nicht versickert werden. Diese Notwendigkeit resultiert aus den Rah-

menbedingungen und wird nicht durch die Planung verursacht. 

 Mit Abfällen und Abwässern wird im Zuge der nachfolgenden Planungsschritte 

umzugehen sein.  Während der Abbruch-, Eschließungs- und Hochbauarbei-

ten kommt es möglicherweise zu Abfällen, die fachgerecht zu entsorgen sind. 

Die Ver- und Entsorgung ist durch die angrenzenden Versorgungsleitungen in 

den Bestandsstraßen sichergestellt. Die Abwässer werden fachgerecht in das 

vorhandene System abgeleitet.  

In seiner Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behör-

den kommt das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz zu der Einschät-

zung, dass die Grundstücke bereits vor dem 01. Januar 1999 bebaut waren, 

so dass der § 49a SWG hier nicht anzuwenden ist. Da die Flächen des Plan-

gebietes bereits im Bestand genutzt sind, so heißt es weiter, kann die Abwas-

serentsorgung als geregelt angesehen werden. 

Die Anbindung an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen erfolgt im 

Zuge der Erschließungsplanung. Bei der Planung ist zu beachten, dass das 

Niederschlagswasser in einem qualifizierten Trennsystem der Gemeinde zu 

übergeben ist.  

• § 1 Abs. 6 Nr. 7f) BauGB: 

 Für die Unterbringung von Anlagen für die Gewinnung erneuerbarer Energie 

werden auf Dachflächen Solaranlagen nicht ausgeschlossen. Flächen für die 

Energiegewinnung sind im Bebauungsplan nicht vorgesehen. Sie wären mit 

der zentralen Innerortslage ebenso wenig wie mit der Lage des Geltungsbe-

reiches im zentralen Versorgungsbereich vereinbar. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB: 

Im Landschaftsplan der Kreisstadt (Stand 2002) wird von einer baulichen Nut-

zung des Geländes ausgegangen. Ein abwägungsrelevanter Konflikt ergibt 

sich daraus nicht. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 7h) BauGB: 

Der unter Punkt 7h) angesprochene Belang wird von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes nicht betroffen. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 7i) BauGB: 

Signifikante Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Um-

weltschutzes nach den Buchstaben a) bis d) sind nicht zu erwarten. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 7j) BauGB: 

 Schädliche Umwelteinwirkungen und schwere Unfälle im Sinne des Artikels 3 

Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU sind aufgrund der Festsetzungen des 
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Bebauungsplanes nicht zu erwarten. Die Formulierungen der Nummer 7j) zie-

len im Übrigen auf raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen. Nächstge-

legene Störfallbetriebe befindet sich gem. Überwachungsprogramm des Saar-

landes weit außerhalb des Wirkungsraumes. 

Belange des §1(6) Nr.8 BauGB Auswirkungen auf die Belange der 

• § 1 Abs. 6 Nr. 8a) BauGB: 

 Die Belange der Wirtschaft, auch im Sinne der verbrauchernahen Versorgung 

der Bevölkerung werden nicht beeinträchtigt. Das Vorhaben dient dazu, die 

verbrauchernahe Versorgung sicherzustellen. Das Vorhabensgebiet ist als 

Teil des geplanten Quartiers zu sehen, indem auch Gewerbegebiete festge-

setzt werden. Raum für gewerbliche Entwicklungen, Entwicklungen im Dienst-

leistungsbereich und die Schaffung von Arbeitsplätzen bieten auch die für das 

Quartier benachbart zum vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten MU. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 8b) BauGB: 

Belange der Land- und Forstwirtschaft werden von der Planung nicht tangiert. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 8c) BauGB: 

Zum Erhalt, zur Sicherung und der Schaffung von Arbeitsplätzen s.o. Im Be-

reich des Vorhabens werden Arbeitsplätze geschaffen. 

• § 1 Abs. 6 Nr. 8d-e) BauGB: 

Die Belange des Post- Telekommunikationswesen werden ebenfalls nicht be-

einträchtigt. Die Versorgungssicherheit des Gebietes ist durch die umliegen-

den Versorgungsleitungen gewährleistet. Rohstoffvorkommen sind im Plan-

gebiet nicht vorhanden. 

Verkehr Auswirkungen auf den Bestand und das Entwicklungsinteresse von Verkehrsan-

lagen und auf den ÖPNV, die E-Mobilität und den nichtmotorisierten Verkehr 

nach § 1 Abs. 6 Nr. 9a-b) BauGB werden nicht beeinträchtigt.  

Der Bestand der Beeder Straße sowie die Planstraße, über die die Erschließung 

des Vorhabens erfolgt, werden im Bebauungsplan als Verkehrsflächen festge-

setzt.  

Mit der Nutzung geht gegenüber der Brachsituation ein nutzungsbedingter Mehr-

verkehr aus. Das Verkehrsgutachten13 kommt zu dem Ergebnis, dass im Bereich 

des nächstgelegenen Knotenpunktes der Beeder Straße mit der Saarbrücker 

Straße die Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. 

Der Stellplatzbedarf, der im Bereich des Plangebietes entsteht, wird auch im Be-

reich des Plangebietes zu decken sein und gedeckt werden. Der Vorhaben- und 

Erschließungsplan stellt die geplanten Stellplätze (einschließlich E-Ladestation) 

dar. 

Die Formulierung des § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB bezieht sich insbesondere auch 

 
13  PTV Transport Consult GmbH, 2025, Verkehrsuntersuchung B-Plan „Westlich des Forums, Teilbereich 1, 1. + 2. BA“, S. 

26/27 
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auf eine auf Vermeidung von Verkehr ausgerichtete städtebauliche Entwicklung. 

In der Verkehrsvermeidung besteht eines der Ziele für das Quartier „COEUR“. 

Zwar lässt sich die Entstehung von Verkehr als Folge der neuen Nutzungen nicht 

verhindern. Das räumliche Nebeneinander von Arbeitsplätzen, Wohnraum und 

Nahversorgung im Quartier bietet jedoch gute Voraussetzungen, zur Verkehrs-

vermeidung beizutragen. 

Verteidigung Die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschluss-

nutzung von Militärliegenschaften werden nicht tangiert. 

Sonst. städteb. Planungen Konflikte mit Ergebnissen eines von der Gemeinde beschlossenen städtebauli-

chen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städ-

tebaulichen Planung sind nicht bekannt. Mit dem Radwegekonzept der Kreisstadt 

Homburg ist die Planung vereinbar.  

Die Planung kann an das im Radverkehrskonzept dargestellten Wegenetz ange-

bunden werden. 

 Der Bebauungsplan entspricht den im Rahmen des Städtebaulichen Entwick-

lungskonzeptes sowie Märktekonzeptes getroffenen Zielvorstellungen. 

Küsten-/Hochwasserschutz Die Belange des Küstenschutzes sind hier nicht relevant.  

 Ein Hochwasserschutzgebiet befindet sich nicht in unmittelbarer Nähe. 

 Da es innerhalb des Plangebietes keine Neuversiegelung von bisher unversie-

gelten Flächen gibt, ist eine Verschärfung der Hochwassergefahr im weiteren 

Umfeld nicht zu erwarten. 

Flüchtlinge Das Vorhabengebiet steht nicht für Wohnzwecke zur Verfügung. Wohnnutzun-

gen und auch solche Sonderwohnformen wie das Flüchtlingswohnen sind auf der 

Fläche nicht vorgesehen. Da die Schaffung von Wohnraum nicht dem Entwick-

lungsziel des Vorhabens entspricht, wird dem Belang innerhalb der Geltungsbe-

reiche auch weiterhin nicht entsprochen. Wohnraum kann an anderer Stelle im 

Quartier entstehen. 

Grün- und Freiflächen Das Vorhabengebiet ist ein Teil des Quartiers „COEUR“. Der Geltungsbereich 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes stellt einen kleinen Ausschnitt aus 

dem Quartier dar, der eine konkretisierte Nutzung erhalten soll. Der Bebauungs-

plan setzt diese Nutzung fest und steht für die Entwicklung von Grün- und Frei-

flächen nicht zur Verfügung. Dem Belang der Entwicklung des Vorhabens wird 

im Rahmen der Abwägung im Bereich des Geltungsbereiches Vorrang einge-

räumt. Innerhalb des Quartiers sind Grün- und Freiflächen an anderer Stelle fest-

gesetzt. 
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ANHANG 1: ALLGEMEINE VORPRÜFUNG DES EINZELFALLS (§ 7 UVPG) 
i.V.m. Anlage 1 Nr. 18.8 und 18.6.2 (EKZ < 5.000 qm) und Anlage 3 zum UVPG 

 

1. Merkmale des 
Vorhabens 

Beurteilung 

1.1 Größe und 
Ausgestaltung des 
Vorhabens und der 
Abrissarbeiten 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1 ha. Auf dieser Fläche ist die 
Errichtung eines großflächigen Lebensmittelvollsortimenters mit einer 
Verkaufsfläche von maximal 2.400 qm vorgesehen. Bestandteil des 
Geltungsbereichs ist zudem die neu herzustellende Erschließungsstraße, 
über die der Lebensmittelmarkt angebunden wird, sowie ein Teilabschnitt der 
Beeder Straße, der gegebenenfalls für den Anschluss der Planstraße 
umgebaut werden muss. 

Die Planung soll auf einem rund 8.000 m² großen Grundstück (Flurstück 
1888/11) realisiert werden. Die überbaute Gebäudefläche soll ca. 3.300 m² 
betragen. Die übrigen Flächen entfallen auf Fahrgassen, Anlieferung, 
Stellplätze (ca. 118) sowie begrünte Außenanlagen.  

Das Gebäude soll in Fertigteilbauweise mit einem Stahlbetontragwerk 
errichtet werden. Die Fassadengestaltung soll überwiegend mit 
Porenbetonelementen sowie teilweisen Stahlbetonfertigteilen, ergänzt durch 
großflächige Glas- und Holzelemente im Eingangsbereich erfolgen. Das 
Dachtragwerk soll als sichtbare Holzleimbinderkonstruktion ausgeführt 
werden. Die Gebäudehöhe beträgt ca. 6,50 m (Attika), in Teilbereichen bis ca. 
7,00 m. 

Das Gebäude erhält ein extensiv begrüntes Dach mit 
Regenwasserrückhaltefunktion (bis ca. 40 l/m²) sowie eine 
Photovoltaikanlage mit einer Leistung von ca. 270 kWp zur vorrangigen 
Eigenstromnutzung. Die Erschließung erfolgt über die Beeder Straße und die 
neue Quartiersstraße COEUR. Die Ver- und Entsorgung wird über die 
bestehenden Medien in der Beeder Straße sichergestellt. 
Niederschlagswasser wird dezentral zurückgehalten, vor Ort behandelt und 
über einen Notüberlauf in die öffentliche Kanalisation eingeleitet. 

Die Außenanlagen werden funktional und ökologisch gestaltet; vorgesehen 
sind begrünte Flächen mit standortgerechten Gehölzen, befestigte 
Verkehrsflächen sowie zwei Stellplätze mit E-Ladeinfrastruktur. Entlang der 
Anlieferung zur Beeder Straße ist eine begrünte Absturzsicherung 
vorgesehen. 

Der Geltungsbereich ist Teil des ca. 29 ha großen ehemaligen DSD-Areals 
das bis Ende der 90er Jahre gewerblich-industriell genutzt wurde. Innerhalb 
dieses Areals, das teilweise bereits gewerblich bzw. als Mischgebiet genutzt 
wird, in großen Teilen aber brach liegt, soll ein neues Stadtquartier („COEUR“) 
entwickelt werden. 

Die ehemaligen Hallen des DSD-Betriebsgeländes wurden bereits 
zurückgebaut, sodass zur Umsetzung der Planung keine weiteren 
Abrissmaßnahmen erforderlich sind. 

1.2 Zusammenwirken  
mit anderen 
bestehenden oder 
zugelassenen 
Vorhaben und 
Tätigkeiten 

Die Gesamtentwicklung des Stadquartiers „COEUR“ wird im Rahmen von 
mehreren Bauleitplanverfahren planungsrechtlich vorbereitet. Diese 
durchlaufen derzeit noch das Aufstellungsverfahren. Der Bereich des 
vorliegenden Lebensmittemarktes ist der erste Bauabschnitt für den bereits 
eine konkretes Vorhaben besteht, weswegen dieser mittels eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Satzung gebracht wird. Im restlichen 
„COEUR“-Areal soll ein urbaner Mix aus Wohnen, Gewerbe und 
Dienstleistung entstehen, für den der projektierte Lebensmittelmarkt die 
primäre Versorgungsfunktion erfüllen kann.  
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Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept (EZK) definiert für den Bereich des 
„Nebenzentrums Rathaus“ einen zentralen Versorgungsbereich, der neben 
dem FMZ Saarbrücker-Straße, und dem Solitärstandort Netto Saarbrücker-
Straße, das Verwaltungszentrum mit Rathaus und Landratsamt sowie die 
Nahversorgung für den Bereich Coeur umfasst.  Die derzeitige Verkaufsfläche 
des zentralen Versorgungsbereiches Nebenzentrum Rathaus summiert sich 
laut EZK auf 2.330 qm. Gemiensam mit der vorliegenden Planung  
überschreitet der der Verkaufraum nicht die Größe von 5000m² (UVPG, 
Anlage 1 Nr. 18.6.1). Aus diesem Grund ist eine UVP Pflicht gemäß §11 
UVPG in Verbindung mit §6 UVP nicht gegeben.  

 

1.3 Nutzung und 
Gestaltung von 
Wasser, Boden, 
Natur und Landschaft 

Das Plangebiet ist durch seine frühere gewerblich-industrielle Nutzung bereits 
erheblich anthropogen überprägt. Die Bodenverhältnisse sind stark verändert; 
natürliche Bodenfunktionen sind im Plangebiet nicht mehr vorhanden. Im 
Vorfeld der Planung wurden boden- und altlastenfachliche Untersuchungen 
durchgeführt und durch ergänzende Gutachten vertieft. Besondere 
Altlastenvorkommen wurden im Bereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplans nicht festgestellt. Gleichwohl ist die Fläche Bestandteil 
eines Sanierungsplans und wird entsprechend den dort festgelegten 
Vorgaben behandelt. 

Das Plangebiet liegt im planungsrechtlichen Innenbereich und umfasst eine 
bereits vollständig baulich vorgeprägte Fläche, die überwiegend von 
bestehenden Siedlungsstrukturen umgeben ist. Fließ- oder 
Oberflächengewässer sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht vorhanden. 

Durch die Umsetzung der Planung erfolgt keine erstmalige Inanspruchnahme 
bislang unberührter Flächen für Wasser, Boden, Natur oder Landschaft. Die 
Planung nutzt vielmehr eine bereits versiegelte und vorbelastete Fläche und 
trägt damit zur Innenentwicklung sowie zur Schonung unbebauter 
Außenbereichsflächen bei. 

1.4 Abfallerzeugung - Die Ver- und Entsorgung des Lebensmittelmarktes erfolgt über die 
bestehenden Medien in der Beeder Straße (Strom, Wasser, 
Telekommunikation). Das anfallende Schmutzwasser wird nach 
Vorbehandlung über einen Fettabscheider in die öffentliche 
Abwasseranlage der Beeder Straße eingeleitet. Das Niederschlagswasser 
wird gemäß gesonderter Fachplanung vor Ort zurückgehalten, verdunstet 
und vorbehandelt; ein Notüberlauf erfolgt in die Kanalisation der Beeder 
Straße. 

- Es ist davon auszugehen, dass die beim Bau und dem Betrieb anfallenden 
Abfälle vorschriftsmäßig entsorgt werden. 

- Keine betriebliche Erzeugung stark verschmutzter bzw. 
behandlungsbedürftiger Abfälle / Sonderabfälle . 

1.5 Umweltverschmutz-
ung und Be-
lästigungen 

Das Plangebiet liegt in einem bereits gewerblich geprägten und vorbelasteten 
Umfeld. Durch die Nutzung als Lebensmittelvollsortimenter sind keine 
erheblichen zusätzlichen Umweltverschmutzungen oder Belästigungen zu 
erwarten. Temporäre Beeinträchtigungen während der Bauphase (Baulärm, 
Staub, Baustellenverkehr) sind zeitlich begrenzt. 

Im Betrieb sind insbesondere verkehrs- und betriebsbedingte Emissionen (u. 
a. Lärm, Abgase) zu erwarten, die bei Einhaltung der geltenden 
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben unterhalb der maßgeblichen Grenz- 
und Richtwerte liegen. Zum Schallschutz wurde im Rahmen der 
Gesamtentwicklung des „COEUR“-Areals ein schalltechnisches Gutachten 
erstellt, das dem Plangebiet verbindliche Emissionskontingente zuweist. 
Diese Kontingente sind im Bebauungsplan festgesetzt. Bei deren Einhaltung 
sind schädliche Umwelteinwirkungen oder Beeinträchtigungen nicht zu 
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2. Standort des Vorhabens 
 
Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebietes, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt 
wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung der 
Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

2.1 Bestehende Nutzung des Gebietes Empfindlichkeit 

 insbesondere als Fläche für Siedlung und Erholung, für land-, forst- und 
fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und öffentliche 
Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien)  
(Empfindlichkeit: „ja”, wenn sehr hochwertige Ausprägung des Schutzgutes / 
Schutzstatus mind. in Teilen gegeben) 

ja nein 

 Siedlung Potentielle Störungen wurden bereits 
schallschutzfachlich untersucht und entsprechend 
Lärmkontingente in den Festsetzungen des 
Bebauungsplans verankert. 

  x 

 Erholung Das Plangebiet oder dessen Umfeld erfüllt keine 
dedizierte Erholungsfunktion. 

 x 

 Landwirtschaft Nicht vorhanden   x 

 Forstwirtschaft Nicht vorhanden  x 

 Fischereiwirtschaft Nicht vorhanden  x 

 sonstige wirtschaft-
liche und öffentliche 
Nutzungen 

Das Plangebiet wurde in der Vergangenheit 
gewerblich / industriell genutzt. Die Planung führt die 
gewerbliche Prägung des Standortes fort. 

 x 

 Verkehr Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt 
über die Beeder Straße an das örtliche Straßennetz. 
Zur internen Erschließung des Plangebietes und des 
weiteren Stadtquartiers „COEUR“ wird innerhalb des 
Geltungsbereichs eine neue Erschließungsstraße 
hergestellt. Im Rahmen des Bebauungsplans wurde 
ein Verkehrsgutachten erstellt, das insbesondere die 
Leistungsfähigkeit des lichtsignalgeregelten 
Knotenpunkts mit der Saarbrücker Straße untersucht. 
Danach ist die Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts 

 x 

erwarten. 

Boden- oder Gewässerverunreinigungen sind nicht zu erwarten; Abwasser 
und Niederschlagswasser werden ordnungsgemäß behandelt. 

Insgesamt sind keine erheblichen oder unzumutbaren 
Umweltverschmutzungen und Belästigungen zu erwarten. 

1.6 Unfallrisiko, 
insbesondere mit 
Blick auf die 
verwendeten Stoffe 
und Technologien 

Die Planung umfasst keine störfallrelevanten Anlagen oder Prozesse. Es 
werden keine gefährlichen Stoffe in relevanten Mengen eingesetzt oder 
gelagert. Es ist davon auszugehen, dass die eingesetzten technischen 
Anlagen dem Stand der Technik und den geltenden Sicherheitsanforderungen 
entsprechen. Das Unfallrisiko beschränkt sich auf betriebsübliche Gefahren 
und ist insgesamt als gering einzustufen.  
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sowohl in der Morgen- als auch in der Abendspitze 
gewährleistet. 

 Ver-/Entsorgung Die Ver- und Entsorgung des Lebensmittelmarktes 
erfolgt über die bestehenden Medien in der Beeder 
Straße (Strom, Wasser, Telekommunikation). Das 
anfallende Schmutzwasser wird nach Vorbehandlung 
über einen Fettabscheider in die öffentliche 
Abwasseranlage der Beeder Straße eingeleitet. Das 
Niederschlagswasser wird gemäß gesonderter 
Fachplanung vor Ort zurückgehalten, verdunstet und 
vorbehandelt; ein Notüberlauf erfolgt in die 
Kanalisation der Beeder Straße. 

 x 

 
 

2.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, 
Boden, Natur und Landschaft des Gebietes (Qualitätskriterien) 

Empfindlichkeit 

 
 

Empfindlichkeit: „ja”, wenn sehr hochwertige Ausprägung des Schutzgutes / 
Schutzstatus mind. in Teilen gegeben 

ja nein 

 Wasser Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer 
vorhanden. Festgesetzte oder geplante 
Wasserschutzgebiete werden durch die Planung 
nicht berührt. Durch die vorgesehene dezentrale 
Niederschlagswasserbewirtschaftung mit 
Retention und Vorreinigung werden 
Abflussspitzen reduziert und Einleitungen in die 
Kanalisation minimiert. 

 
 
 
 
 

x 
 
 

 Boden Die Bodenverhältnisse sind aufgrund der 
intensiven Vornutzung stark anthropogen 
überformt. Natürliche Bodenverhältnisse sind 
nicht anzutreffen. Zwar wurden im jetzt 
überplanten Bereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplans keine besonderen 
Altlastenvorkommen festgestellt, dennoch ist die 
Fläche in den Sanierungsplan einbezogen und 
nach dessen Vorgaben zu behandeln 

 x 
 
 
 
 
 

 

 Klima / Luft Die Fläche war vorher vollständig versiegelt und 
mit Hochbauten bestanden, stand also zur 
Kaltluftentstehung bzw. für Kaltluftabfluss nicht 
zur Verfügung. Der Geltungsbereich dient nicht 
als bedeutender Kaltluftproduzent. Die industrielle 
Vornutzung der Fläche ging, so ist anzunehmen, 
mit größeren Auswirkungen auf die Luftqualität 
einher, als es die Umnutzung der Fläche tun wird. 
Nach der Planrealisierung wird die Fläche wieder 
fast vollständig versiegelt sein und teilweise mit 
Hochbauten bestanden sein. Die Dachbegrünung 
stellt demgegenüber eine Verbesserung des 
Zustandes dar. 

 x 
 
 
 

 Flora / Fauna Die Fläche Stand aufgrund der Vornutzung als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen nicht zur 
Verfügung. Zwar wurden in den nunmehr 
überplanten Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes selbst keine Mauereidechsen 
festgestellt, zum Zeitpunkt der 

 
 
 
 
 
 

x 
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Artenschutzmaßnahme (Absammeln und 
Verbringens der Individuen in geeignete Biotope), 
war die Fläche aber unge-teilter Bestandteil des 2. 
BA, so dass die Fläche auch in die Maßnahme 
mit-einbezogen wurde.  

 Landschaftsbild Das Gelände besitzt die typische Anmutung einer 
Industriebrache. Dieser Zustand ist städtebaulich 
vor allem aufgrund der innenstadtnahen Lage 
problematisch. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass hier eine 
Neuordnung erfolgt, die dem Ziel einer 
stadtgestalterisch attraktiven Innenstadt gerecht 
wird. 

 x 
 
 

 

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter  Betroffenheit 

 unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des 
ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien): 
Betroffenheit: „ja”, wenn Ausprägung des Schutzgutes / Schutzstatus mind. in Teilen 
gegeben 

ja nein 

 Natura 2000-Gebiete  - Keine Betroffenheit  x 

 Naturschutzgebiete - Keine Betroffenheit  x 

 Nationalparke - Keine Betroffenheit  x 

 Nationale Naturmonumente - Keine Betroffenheit  x 

 Biosphärenreservate - Keine Betroffenheit  x 

 Landschaftsschutzgebiete - Keine Betroffenheit  x 

 Naturdenkmäler - Keine Betroffenheit  x 

 geschützte 
Landschaftsbestandteile, 
einschließlich Alleen 

- Keine Betroffenheit  x 

 gesetzlich geschützte Biotope - Keine Betroffenheit  x 

 Wasserschutzgebiete - Keine Betroffenheit  x 

 Heilquellenschutzgebiete - Keine Betroffenheit  x 

 Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 
WHG 

- Keine Betroffenheit  x 

 Überschwemmungsgebiete 
nach § 76 WHG 

- Keine Betroffenheit  x 

 Gebiete, in denen die in den 
Gemeinschaftsvorschriften 
festgelegten 
Umweltqualitätsnormen bereits 
überschritten sind 

- Keine Betroffenheit  x 

 Gebiete mit hoher 
Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Zentrale Orte im 
Sinne des § 2 Absatz 2 

- Keine Betroffenheit  x 



 
Kreisstadt Homburg    Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Lebensmitteleinzelhandel COEUR“ 
_________________________________________________________________________________________________  
 
 

  38 

 

Nummer 2 des 
Raumordnungsgesetzes 

 in amtlichen Listen oder Karten 
verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler 

- Keine Betroffenheit  x 

 archäologisch bedeutende 
Landschaften 

- Keine Betroffenheit  x 

 

3. Merkmale der möglichen Auswirkungen 
Erhebliche Beeinträchtigung bei sehr hochwertiger Ausprägung der Empfindlichkeit und anlagebedingter 
oder betriebsbedingter und nicht kompensierbarer Beeinträchtigung 

 Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens 
sind anhand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten 
Kriterien zu beurteilen; insbesondere ist Folgendem 
Rechnung zu tragen: 

erheblich 
nachteilige Be-
einträchtigung 

keine erheblich 
nachteilige Be-
einträchtigung 

3.1 der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen 
(geographisches Gebiet und betroffene Bevölkerung): 
 
➔ Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der 

vorgenannten Merkmale und Ausführungen nicht 
zu erwarten. 

 x 

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der 
Auswirkungen 
 
➔ Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der 

vorgenannten Merkmale und Ausführungen nicht 
zu erwarten. 

 x 

3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen  
 
➔ Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der 

vorgenannten Merkmale und Ausführungen nicht 
zu erwarten. 

 x 

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 
 
➔ Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der 

vorgenannten Merkmale und Ausführungen nicht 
zu erwarten. 

 x 

3.5 der Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der 
Auswirkungen 
 
➔ Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der 

vorgenannten Merkmale und Ausführungen nicht 
zu erwarten. 

 x 

3.6 dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit den 
Auswirkungen anderer bestehender oder 
zugelassener Vorhaben 
 
➔ Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der 

vorgenannten Merkmale und Ausführungen nicht 
zu erwarten. 

 x 
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3.7 der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu 
vermindern 
 
➔ Erhebliche Auswirkungen sind aufgrund der 

vorgenannten Merkmale und Ausführungen nicht 
zu erwarten. 

 x 

 
 
Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls  

Auf die gem. Anhang 2 UVPG zu überprüfenden Schutzgüter im Bereich des Bebauungsplans, sind 
insgesamt keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Daher ist die Erarbeitung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. die Erstellung eines Umweltberichtes nicht erforderlich.  

keine UVP-Pflicht für den Bebauungsplan 
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1. Vorhabenbeschreibung 

Das Bauvorhaben umfasst die Errichtung eines Neubaus als Einzelhandelsmarkt (Wasgau-

Markt). Das Plangebiet befindet sich in der Stadt Homburg auf dem ehemaligen Areal „DSD-

Gelände“ und umfasst in Flur 8 das Flurstück 1888/11. Im Norden grenzt die Beeder Straße, 

im Westen schließt Bestandsbebauung an. Zudem ist das Gebiet von der ehemaligen 

Stahlwerksfläche umgeben, die perspektivisch ebenfalls neu erschlossen und mit Wohn- und 

Gewerbenutzungen entwickelt werden soll. 

Das Grundstück weist eine Gesamtfläche von 7.962 m² auf. Auf der Fläche werden der 

Einkaufsmarkt mit einer Grundfläche von ca. 3.405 m² (Gründach 3.300 m2) sowie die 

zugehörigen Außenanlagen hergestellt. Hierzu zählen insbesondere ca. 118 Stellplätze 

einschließlich der erforderlichen Zufahrts- und Verkehrsflächen, ein Trafogebäude, ein 

Einkaufswagenunterstand, Anlieferzonen mit Lieferrampen sowie Grünflächen mit 

Baumstandorten. Die Erschließung des Neubaus erfolgt von Osten über eine neu 

herzustellende Zufahrtsstraße mit einer Gesamtfläche von 1.482 m² (einschließlich 

Gehwegen). Die Oberflächenentwässerung dieser Zufahrtsstraße wird in einem separaten 

Fachbeitrag behandelt. Hier wird unterirdisch ein Stauraumkanal mit Drosseleinrichtung 

vorgesehen. 

 

Die Bauausführung und Gestaltung orientieren sich an der marktüblichen Bauweise von 

Wasgau-Märkten. 

Zur Sicherstellung eines effizienten und nachhaltigen Entwässerungskonzeptes werden 

Maßnahmen zur Reduzierung des Oberflächenabflusses umgesetzt. Die Dachfläche des 

Einkaufsmarktes wird als extensives Gründach mit einem Schichtaufbau von ca. 8 cm 

ausgeführt (siehe Anhang 5.1). Die Stellplatzflächen erhalten Pflasterbeläge. Ergänzend 

werden Grünflächen mit Baumstandorten vorgesehen, die ebenfalls zur Abflussminderung 

beitragen. 

Das auf dem Grundstück anfallende Oberflächenwasser wird gedrosselt abgeleitet und hierzu 

unterirdisch in einer Rigole zwischengespeichert. Die hierfür erforderliche Dimensionierung 

wird im weiteren Verfahren rechnerisch nachgewiesen. Der Rückhalteraum nach DWA -117 

bzw. DIN 1986-100 Gleichung 22 wird mit einer Drossel von 0,2 l/s entsprechend der Satzung 

der Stadtentwässerung Homburg bemessen. 

Das Schmutzwasser wird an den bestehenden Mischwasserkanal in der Beeder Straße 

angeschlossen. Für Abwässer aus Bäckerei- und Metzgereibereich werden Fettabscheider 

vorgesehen. 
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Im digitalen Entwässerungsantrag bei der Stadtentwässerung Homburg werden die 

maßgeblichen Größenordnungen für das erforderliche Retentionsvolumen sowie den zu 

erwartenden Schmutzwasseranfall eingetragen. 

 

 

2. Berechnungsgrundlagen 

Im Kapitel 2 werden die Grundlagendaten zur Berechnung der Entwässerung vorgestellt. Es 

sind insbesondere die Flächenaufteilung und deren Befestigungsgrad, sowie die 

entsprechenden Niederschlagsdaten für das Plangebiet relevant. 

 

2.1. Vorabstimmungen 

Die Stadtentwässerung Homburg gibt vor, dass die Retention mindestens 3 m³ je 150 m² 

versiegelte Fläche bei einer Drossel von 0,2 l/s beträgt, sofern die Ermittlung nach DWA-A 117 

(2013) bzw. DIN 1986-100 (2016) keine höheren Werte ergibt. Hierzu wurde mit der 

Stadtentwässerung vereinbart, das erforderliche Rückhaltevolumen auf Basis eines 

Drosselabflusses von 0,2 l/s und einer Wiederkehrzeit von T = 3 a für Gleichung 22 der DIN 

1986-100 (bzw. DWA-A 117) auszulegen. Die Festlegung basiert auf den Kommentar zur DIN 

1986-100, dass bei Gleichung 22, wenn keine anderen Vorgaben gemacht werden, die 

Kanalnetzberechnungen zugrunde gelegt werden können. Die Stadtentwässerung legt die 

Einordnung in die Schutzkategorie „mäßig“ nach DWA-A 118 Tabelle 4 fest, wodurch sich eine 

Wiederkehrzeit von 3 Jahren für den Überstaunachweis bei Neubau ergibt. Dies gilt somit als 

Begründung für die Wahl T= 3 a. 

Da der Drosselabfluss sehr gering ist, ergibt sich schon bei der Wahl einer Wiederkehrzeit < 

30 a bereits ein größeres Rückhaltevolumen als bei Gleichung 20 und 21 sowie der Vorgabe 

der Stadtentwässerung. Damit ist bei der vereinbarten Wiederkehrzeit von 3 a, der 

Überflutungsnachweis mit einer 30-Jährlichkeit erfüllt, ohne dass das Rückhaltebecken auf ein 

30-jährliches Ereignis ausgelegt wird. Bei der Eingabe der Wiederkehrzeit bei Gleichung 22 

wird über alle Dauerstufen interpoliert, um das größte Volumen zu ermitteln und nicht, wie 

bei Gleichung 21, lediglich über die Dauerstufen 5, 10, 15 Minuten.  

Durch den geringen Drosselabfluss wird damit Gleichung 22 maßgebend, was bedeutet das 

der Überflutungsnachweis für ein 30-Jährliches Ereignis demensprechend erfüllt ist. 
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2.2. Befestigungsgrad und Flächenaufteilung 

Als Grundlage des hydraulischen Nachweises dienen die Flächenansätze gemäß der 
Ausführungsplanung (siehe Anhang 5.6). 

Tabelle 1: Flächenansätze Marktfläche Wasgau-Markt Beeder Straße Homburg 

Fläche Material AE,b 

[m2] 

Spitzen- 

Abfluss- 

beiwert CS 

Mittlerer Abfluss-

beiwert CM 

Gründach Extensiv 

begrünte 

Dachfläche  

3.330 0,5 0,3 

Einkaufswagenunterstand Schrägdach 28 1 0,9 

Trafohaus Flachdach 

(Metall, Glas, 

Fazerzement) 

9 1 0,9 

Überstand Gebäude Schrägdach 

(Metall, Glas, 

Fazerzement) 

105 1 0,9 

Fahrspuren Asphalt 1.737 1 0,9 

Parkplätze Verbundsteine 1.772 0,9 0,7 

Rampe Geneigte Fläche 392 1 1 

Grünflächen Rasenflächen 619 0,1 0,1 

Summe  7.962   

 

 

2.3 KOSTRA-Niederschlagsdaten 

Als Berechnungsgrundlage für die hydraulischen Nachweise dienen die Niederschlagshöhen 
und –spenden gem. Starkniederschlagsatlas „KOSTRA“ des DWD. Die Niederschlagsdaten für 
die Stadt Homburg können der Tabelle für das Rasterfeld – Spalte 105, Zeile 176 – entnommen 
werden [Kostra-DWD, 2020]. 

Für die Berechnung der Niederschlagsabflüsse zur Dimensionierung der Kanalisation werden 
gem. DWA-A 118 die Regenspenden eines 5-jährlichen Bemessungsregen für Gewerbegebiete 
angesetzt.  
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Zur Berechnung des benötigten Rückhaltevolumens nach DWA-A 117 bzw. DIN 1986-100 
Gleichung 22 werden Niederschlagshöhen mit einer Wiederkehrzeit von 3 Jahren (siehe 
Kapitel 2.1) gem. des Starkniederschlagsatlasses „KOSTRA“ des DWD verwendet.  

 

3. BERECHNUNGSERGEBNISSE 

Nachfolgend werden die Berechnungsschritte und -ergebnisse für die Dimensionierung des 

Schmutzwasserkanals (siehe 3.1), des Fettabscheiders (siehe 3.2) des Regenwasserkanals 

(siehe 3.3) und das erforderliche Rückhaltevolumen inkl. Überflutungsnachweis für die 

Bodenfläche des Marktes (siehe 3.4) erläutert.  

 

3.1 Trockenwetterabfluss Schmutzwasserkanal 

Die Berechnung des Trockenwetterabflusses wird gemäß DWA- A 118 durchgeführt. 
Qt = Qs + Qf 
 mit: Qs = Qh + Qg + Qi  

• Häusliches Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser ist bei der überwiegenden betrieblichen Nutzung eines Einkaufmarktes zu 
vernachlässigen und entfällt somit. 

• Gewerbliches Schmutzwasser 

mittlerer Wasserverbrauch ca. 0,50 l/(s*ha) (DWA-A 118) 

Qg = 0,7 ha * 0,50 l(s*ha) = 0,35 l/s 

• Industrielles Schmutzwasser 

Entfällt 
 
 
Häusliches Schmutzwasser Qh:    QH = QS = 0,35 l/s 

• Fremdwasser 

Ansatz für Fremdwasser QF = 100 % von QS 
QF = 0,34 l/s 
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• Trockenwetterabfluss im Prognosezustand 

QT = QS + QF  
QT = 0,35 l/s + 0,35 l/s     Qt = 0,7 l/s  

 

Mit einer betrieblichen Rauheit kb=0,5 mm ist eine Nennweite von DN 150 (Q = 14 l/s) und ein 
Sohlgefälle größer 4 ‰ (hier 5,8 ‰), die aus betrieblichen Gründen (Ablagerungen etc.) nicht 
unterschritten werden sollte, erfüllt. Dies gilt ebenfalls, wenn eine Teilfüllung von 90 % 
einkalkuliert wird [DWA-A 110, 2006]. Da es sich um eine private Hausanschlussleitung handelt, 
wird DN 150 anstelle DN 250 gewählt. 

Hinweis: Im digitalen Entwässerungsantrag der Stadt Homburg kann keine betriebliche 

Schmutzwasserspende eingegeben werden. Möglich ist die Eingabe von 

Einwohneräquivalenten oder Entwässerungsgegenständen. Da üblicherweise bei 

Gewerbebetrieben eine betriebliche Schmutzwasserspende angegeben wird, erfolgt für die 

Eingabe im digitalen Entwässerungsantrag eine Umrechnung auf Einwohneräquivalenten mit: 

Annahme: 200 EW bei 140 l/(s*d) /(24h*60*60) entspricht ca. 0,35 l/s 

 

3.2 Bemessung Fettabscheider 

Aufgrund des hohen Fettanfalls infolge der Bäckerei und der Metzgerei des Wasgau-Marktes 

sind Fettabscheider einzuplanen. 

Gemäß DIN EN 1825-2 und DIN 4040-100 ist für die Ermittlung der Nenngröße (NS) folgende 

Formel maßgebend: 

 

NS = Qs x fd x ft x fr           (1) 

 

Qs = Summe (n*qi*Zi(n)) 

mit n= Anzahl der Einrichtungsgegenstände 

qi = maximaler Schmutzwasserabfluss des Einrichtungsgegenstandes i in l/s 

z = Gleichzeitigkeitsfaktor des jeweiligen Einrichtungsgegenstandes i in Abhängigkeit 

von n 

 

Bäckerei: Qs = 2,71 l/s (siehe Formblatt Anhang 4.3) 

Metzgerei: Qs = 2,44 l/s (siehe Formblatt Anhang 4.4) 

fd= nach EN 1825-2/DIN 4040-100 gilt: Fettstoffe mit einer Dichte ≤ 0,94 g/cm3 sind mit fd = 

1,0 anzusetzen. 
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ft = Temperatur nicht höher als 60 Grad = 1,0 

fr= Nutzung von Spül und Reinigungsmittel = 1,3 

 

Bäckerei: NS= 2,71 *1,0*1,0*1,3 = 3,52 l/s → NS = 4 

Metzgerei: NS= 2,44*1,0*1,0*1,3 = 3,17 l/s → NS = 4 

 

 

S = NS* 100           (2) 

 

Bäckerei: Gewähltes Schlammfangvolumen S = 4*100 = 400 l 

 

Metzgerei: Gewähltes Schlammfangvolumen S = 4*100 = 400 l 

 

Das detaillierte Formblatt ist Anhang 4.3 und 4.4 zu entnehmen. 

 

 

3.3  Niederschlagsabfluss und Dimensionierung der Rohrleitung 

Zur Berechnung des Niederschlagsabflusses und zur Dimensionierung der Rohrleitung wird 
der Bemessungsabfluss bestimmt und die Vollfüllleistung der Rohrleitung nach Prandtl-
Colebrook bemessen. 

Die Häufigkeit des Bemessungsregen ist für Gewerbegebiete auf eine Jährlichkeit von 5 (gem. 
Tabelle C.1) festgelegt. Die maßgebende kürzeste Regendauer beträgt 10 Minuten (gem. 
DWA-A 118 Tabelle C.3). Daraus ergibt sich eine Niederschlagsspende für Homburg von r10, (5) 
= 226,7 l/(s*ha). 

Dabei müssen für die einzelnen Haltungen unterschiedliche Flächenansätze herangezogen 
werden. 
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Abbildung 1: Flächenaufteilung Haltungsstränge 

 

Haltungen Teilbereich A  

-2 Haltungen- 

AE *CM = AU           (3) 

1.986 m2*0,3 = 596 m2 

QBemessung = AU * rD(n)          (4) 

(596 m2 * 226,7 l/(s*ha)) / 10.000 = 13,5 l/s 
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Qvoll mit DN 200 und 0,51 % = 28,2 l/s bei 90 % Teilfüllung = 25 l/s (siehe Abbildung 2) 

Somit ist eine DN 200 Haltung mit einem Gefälle von 5,1 ‰ ausreichend. 

 

Abbildung 2: Dimensionierung Teilbereich A 
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Haltungen Teilbereich B 

- 1 Haltungen- 

AE *CM =AU           (3) 

(173 m2 + 321 m2) * 0,7 + 496 m2 *0.9 + 82 m2 *0.9 = 866 m2 

QBemessung = AU * rD(n)          (4) 

(866 m2 * 226,7 l/(s*ha)) / 10.000 = 19,6 l/s + 13,5 l/s (Qzu,A) = 33 l/s 

Qvoll mit DN 250 und 0,51% = 51 l/s bei 90 % Teilfüllung = 45 l/s (siehe Abbildung 3) 

Somit ist eine DN 250 Haltung mit einem Gefälle von 5,1 ‰ ausreichend. 

 

Abbildung 3: Dimensionierung Teilbereich B 
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Haltungen Teilbereich C 

-2 Haltungen- 

AE *CM =AU           (3) 

1.313 m2 * 0,3 + 105 * 0,9 = 751 m2 

QBemessung = AU * rD(n)          (4) 

(751 m2 * 226,7 l/(s*ha)) / 10.000 = 17 l/s 

Qvoll mit DN 250 und 0,51 % = 50 l/s bei 90 % Teilfüllung = 45 l/s (siehe Abbildung 4) 

Somit ist eine DN 250 Haltung mit einem Gefälle von 5,1 ‰ ausreichend. Die 9 l/s aus der 
Druckrohrleitung aus Haltung E können ebenfalls noch aufgenommen werden. 

 

Abbildung 4: Dimensionierung Teilbereich C 
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Haltungen Teilbereich D 

-1 Haltungen- 

AE *CM =AU           (3) 

(15 m2 + 22 m2+ 60 m2+ 26 m2+ 103 m2+ 214 m2 + 370 m2+ 89 m2+ 167 m2 + 6 m2) * 0,7 + 
(250 m2 + 139m2 + 57 m2+ 276 m2+ 142 m2 + 396 m2 + 9 m2+ 28 m2) * 0.9 = 1.918 m2 

QBemessung = AU * rD(n)          (4) 

(1.918 m2 * 226,7 l/(s*ha)) / 10.000 = 44 l/s + 9 l/s (Qzu) = 52,5 l/s 

Qvoll mit DN 300 und 5,1 % = 82 l/s bei 90 % Teilfüllung = 74 l/s (siehe Abbildung 5) 

Somit ist eine DN 300 Haltung mit einem Gefälle von 5,1 ‰ ausreichend. 

 

Abbildung 5: Dimensionierung Teilbereich D 
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Haltungen Teilbereich E 

-1 Haltungen- 

AE *CM =AU           (3) 

392 *1,0 = 392 m2 

QBemessung = AU * rD(n)          (4) 

(392m2 * 226,7 l/(s*ha)) / 10.000 = 9 l/s 

Qvoll mit DN 200 und 0,5 % = 28,2 l/s (siehe Abbildung 6) 

Die Druckrohrleitung (kb=0,25) wird mit einer DN 200 Haltung ausgebildet.  

 

 
Abbildung 6: Dimensionierung Teilbereich E 
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3.4 Behandlungserfordernis Niederschlagswasser von befestigten Flächen 

Da keine Versickerungsanlagen ausgebildet werden, ist keine Behandlung für die Einleitung 
ins Grundwasser nach DWA-A 102-2 nötig. Eine Behandlungsanlage wäre nötig, wenn als 
Vorfluter in ein Oberflächengewässer eingeleitet wird. Derzeit wird der Drosselabfluss an ein 
Mischwasserkanal angeschlossen, wodurch keine Behandlungsanlage nötig wäre. Da 
allerdings Überlegungen vorliegen, das Entwässerungssystem in der Beeder Straße als 
Trennsystem auszulegen, wird vorsorglich bereits eine Filteranlage eingeplant. 

Das vorliegende Plangebiet wird hierzu gemäß Tabelle A.1 des DWA-A-102-2 den Flächen- und 

somit den Belastungskategorie zugeordnet. 

 
Tabelle 2: Flächenkategorisierung 

Fläche AE,b [m2] Kategorie Flächenspezifischer 

Stoffabtrag bR,a,AFS63 in 

kg/(ha⋅a) 

 

Gründach 3.330 I 280 

Einkaufswagenunterstand 28 I 280 

Trafohaus 9 I 280 

Überstand Gebäude 105 I 280 

Fahrspuren 1.737 III 760 

Parkplätze 1.772 III 760 

Rampe 392 II 530 

 

BR,a,AFS63,i = Ab,a,i * bR,a,AFS63,i  

 

Kategorie I 

0,333 ha * 280 kg/(ha⋅a) = 93 kg/a 

0,0028 ha * 280 kg/(ha⋅a) = 0,784 kg/a 

0,0009 ha * 280 kg/(ha⋅a) = 0,252 kg/a 

0,0105 ha * 280 kg/(ha⋅a) = 2,94 kg/a 

 

Kategorie II 

0,0392 ha * 530 kg/(ha⋅a) = 21 kg/a 
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Kategorie III 

0,1737 ha * 760 kg/(ha⋅a) = 132 kg/a 

0,1772 ha * 760 kg/(ha⋅a) = 135 kg/a 

 

Summe: 384 kg/a 

 

bR,a,AFS63 = BR,a,AFS63 / Σ Ab,a,i  

 

 

384 kg/a : (0,7373 ha) = 522 kg/(ha⋅a) 

 

 

Damit ergibt sich ein mittlerer flächenspezifischer Stoffabtrag von 522 kg/(ha*a). 

Der aus Flächenkategorie I stammende Referenzwert von 280 kg/(ha*a) gilt als Referenzwert 

und ist einzuhalten. Demnach wird der zulässige Wert überschritten und es ist eine 

Behandlungsanlage erforderlich. Die Wirksamkeit der Behandlungsmaßnahme wird 

nachfolgen quantifiziert. 

 

Der Wirkungsgrad der benötigten Anlage muss: 

 

1-(280/522) kg/(ha*a) = 0,46 bzw. 46 %  

 

entsprechen. 

 

 

Zur Umsetzung der Erfordernisse hinsichtlich der Behandlung nach DWA-A 102-2 wird ein 

Lamellenklärer verbaut. Hierzu wird ein Fabrikat der Firma Mall genutzt. Das entsprechende 

Produktdatenblatt ist Anhang 5.5 zu entnehmen. 

 

Damit ist die Grenzbedingung und folglich der Nachweis erfüllt. 
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3.5  Retentionsvolumen und Überflutungsnachweis 

Im vorliegenden Plangebiet ist eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers nicht 
möglich. Angaben zur Bodenbeschaffenheit und damit zu den Versickerungseigenschaften des 
Untergrundes sind dem Sanierungsplan (einschließlich Bodengutachten) der HPC AG zu 
entnehmen. Der Sanierungsplan wurde am 23.01.2023 erstellt und trägt die Bezeichnung 
„Sanierungsplan gem. § 13 BBodSchG für das ehem. DSD-Gelände Homburg an der Saar 
(v.14)“. Aufgrund der identifizierten Verunreinigungsbereiche wurde der 
Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) herabgesetzt, sodass eine Versickerung aus diesem Grund 
nicht möglich ist. Zur Drosselung des Oberflächenabflusses ist eine eingeschweißte Rigole 
(unterirdischer Rückhalteraum) vorgesehen. Zur Ermittlung des erforderlichen 
Rückhaltevolumens der geplanten Rigole sind die angeschlossenen Flächen zu bestimmen. Zur 
Bestimmung des maximal erforderlichen Rigolenvolumens werden die drei Gleichungen für 
den Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 geprüft; maßgebend ist das größte der daraus 
resultierenden Volumina. In die Berechnungen gehen die Flächen und Abflussbeiwerte aus 
Tabelle 1 ein. 

 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 Gleichung 20 

Für die Differenz der auf der befestigten Fläche des Grundstückes anfallenden 

Regenwassermenge VRück in m3, zwischen dem mindestens 30-jährigen Regenereignis und dem 

2-jährlichen Berechnungsregen muss der Nachweis für eine schadlose Überflutung des 

Grundstücks erbracht werden. Die Berechnungen sind Abbildung 8 zu entnehmen. 
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Abbildung 7: Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 Gleichung 20 [RW-Tools, 2025] 

 

Die zurückzuhaltende Regenwassermenge beträgt demnach nach Gleichung 20 ca. 50 m3 

 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 Gleichung 21 

Sind die Grundleitungen nach DWA-A 118:2006, Tabelle 4 und dem 2-jährigen Regenereignis 

bemessen, so kann statt des Bemessungsabflusses der (meist) größere maximale Abfluss der 

Grundleitung bei Vollfüllung Qvoll angesetzt werden. 

 

Durch den Einbau der Drossel, kann die Vollfüllleistung nicht angesetzt werden und die 

Gleichung 21 ist nicht anwendbar. Zur Einordnung der Größenordnung wir die Gleichung 21 

hier informativ beigefügt. 
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Abbildung 8: Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 Gleichung 21 (nur informativ!) [RW-

Tools, 2025] 
 

Die zurückzuhaltende Regenwassermenge beträgt demnach nach Gleichung 21 ca. 180 m3 

 

 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 Gleichung 22 

Für den Fall der Begrenzung der Einleitung ist zusätzlich zum Überflutungsnachweis die 

Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens entsprechend DWA-A 117 mit dem 

„vereinfachten Verfahren“ durchzuführen. 

Als Bemessungsjährlichkeit wird ein 3-jährliches Ereignis angesetzt, wie es mit der 

Stadtentwässerung Homburg vereinbart wurde. 

Die Berechnungen zur Gleichung 22 sind Abbildung 11 zu entnehmen. 
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Abbildung 9: Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 Gleichung 22 [RW-Tools, 2025] 

 

Die zurückzuhaltende Regenwassermenge beträgt demnach nach Gleichung 22 ca. 305 m3 

 

Das größte erforderliche Volumen ergibt sich demnach aus Gleichung 22 und ist somit 

maßgebend.  
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5 Anhang 

5.1 Dachaufbau  
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5.2 Niederschlagshöhen/-spenden nach Kostra DWD 2020R 
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5.3 Formblatt Bemessung Fettabscheider: Bäckerei 
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5.4 Formblatt Bemessung Fettabscheider: Metzgerei 
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5.5  Mall – Lamellenklärer ViaTub II nach DWA-A 102-2 
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5.6  Lageplan Entwässerung  

Siehe separater Lageplan. 
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1. Vorhabenbeschreibung 

In einem separaten Fachbeitrag wird die Entwässerung (Schmutz- und Oberflächenwasser) 

des Bauvorhabens „Wasgau-Markt“, Beeder Straße, Homburg, untersucht. Für die 

Erschließung der Marktfläche ist eine Zufahrtsstraße herzustellen. Die Entwässerung der 

hierfür vorgesehenen Straßenflächen einschließlich Gehwegen und Fahrbahnteilern wird im 

vorliegenden Fachbeitrag eigenständig behandelt. 

Das auf den Straßenflächen anfallende Oberflächenwasser (A = 1.482 m²) wird in einem 

Stauraumkanal zwischengespeichert und anschließend gedrosselt abgegeben. Die Bemessung 

des Stauraumkanals sowie die zugrunde gelegten Randbedingungen werden im Folgenden 

dargestellt. 

 

 

2. Berechnungsgrundlagen 

Im Kapitel 2 werden die Grundlagendaten zur Berechnung der Entwässerung vorgestellt. Es 

sind insbesondere die Flächenaufteilung und deren Befestigungsgrad, sowie die 

entsprechenden Niederschlagsdaten für das Plangebiet relevant. 

 

2.1. Vorabstimmungen und Regelwerks- sowie Normengrundlagen 

Für die Zufahrtsstraße wurde von der Stadtentwässerung Homburg ein Drosselabfluss von 

0,5 l/s vorgegeben. Da es sich um eine öffentliche Straße handelt, ist hier die DIN 1986-100 

nicht anzuwenden. Als Bemessungsgrundlage ist die Tabelle 4 der DWA-A 118 heranzuziehen. 

In Abstimmung mit der Stadtentwässerung Homburg ist die Schutzkategorie „mäßig“ für die 

Straßenfläche relevant. Zur Dimensionierung des Rückhaltevolumens soll die 

Überflutungshäufigkeit angesetzt werden. 
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2.2. Befestigungsgrad und Flächenaufteilung 

Als Grundlage des hydraulischen Nachweises dienen die Flächenansätze gemäß der 
Ausführungsplanung (Stand: 03/2026). Am 09.03.2026 wurde vereinbart die Ausbaulänge der 
Zufahrtsstraße zwecks späterer Anbindung zu verlängern, weshalb sich die Flächenansätze im 
Fachbeitrag ebenfalls geringfügig angepasst haben. 

Tabelle 1: Flächenansätze Zufahrtsstraße Wasgau-Markt Beeder Straße Homburg 

Fläche Material AE,b 

[m2] 

Spitzen- 

abfluss- 

beiwert CS 

Mittlerer Abfluss-

beiwert CM 

Straße Fahrspur Asphalt 942 1,0 0,9 

Gehweg Pflaster 645 0,9 0,7 

Fahrbahnteiler Asphalt 29 1,0 0,9 

Summe  1.616   

 

 

 

2.3 KOSTRA-Niederschlagsdaten 

Als Berechnungsgrundlage für die hydraulischen Nachweise dienen die Niederschlagshöhen 
und –spenden gem. Starkniederschlagsatlas „KOSTRA“ des DWD. Die Niederschlagsdaten für 
die Stadt Homburg können der Tabelle für das Rasterfeld – Spalte 105, Zeile 176 – entnommen 
werden [Kostra-DWD, 2020]. 

Für die Berechnung der Niederschlagsabflüsse zur Dimensionierung der Kanalisation werden 
gem. DWA-A 118 die Regenspenden eines 5-jährlichen Bemessungsregen für Gewerbegebiete 
angesetzt.  

Zur Berechnung des benötigten Rückhaltevolumens nach DWA-A 117 werden 
Niederschlagshöhen mit einer Wiederkehrzeit von 20 Jahren gem. des 
Starkniederschlagsatlasses „KOSTRA“ des DWD verwendet.  
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3. BERECHNUNGSERGEBNISSE 

Nachfolgend werden die Berechnungsschritte und -ergebnisse für die Dimensionierung des 

Regenwasserkanals (siehe 3.1) und das erforderliche Volumen für den Rückhalteraum (siehe 

3.2) erläutert.  

 

3.1  Niederschlagsabfluss und Dimensionierung der Rohrleitung 

Zur Berechnung des Niederschlagsabflusses und zur Dimensionierung der Rohrleitung wird 
der Bemessungsabfluss bestimmt und die Vollfüllleistung der Rohrleitung nach Prandtl-
Colebrook bemessen. 

Die Häufigkeit des Bemessungsregen ist für Gewerbegebiete auf eine Jährlichkeit von 5 (gem. 
Tabelle C.1) festgelegt. Die maßgebende kürzeste Regendauer beträgt 10 Minuten (gem. 
DWA-A 118 Tabelle C.3). Daraus ergibt sich eine Niederschlagsspende für Homburg von r10, (5) 
= 226,7 l/(s*ha). 

Haltungen oberhalb des Stauraumkanals 

-1 Haltungen- 

AE *CM =AU           (3) 

(191 + 191) m2 *0,9 + (75 + 75 + 75 + 75) m2 *0,7= 554 m2 

QBemessung = AU * rD(n)          (4) 

(554 m2 * 226,7 l/(s*ha)) / 10.000 = 12,6 l/s 

Qvoll mit DN 300 und 0,51 % = 81 l/s bei 90 % Teilfüllung = 73 l/s (siehe Abbildung 1) 

Somit ist eine DN 300 Haltung mit einem Gefälle von 5,1 ‰ ausreichend. Die Nennweite kann 

hier aufgrund der Mindestvorgabe für Sammelleitungen für Regenwasserkanäle nach DWA-A 

110 nicht verringert werden. 
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Abbildung 1: Haltung oberhalb des Stauraumkanals 

Sammelhaltung vor Stauraumkanal 

-1 Haltungen- 

AE *CM =AU           (3) 

(219 + 192 + 21) m2 *0,9 + (77 + 74 + 50 + 33 + 69 + 34 + 8) m2 *0,7 = 630 m2 

QBemessung = AU * rD(n)          (4) 

(630 m2 * 226,7 l/(s*ha)) / 10.000 = 14 l/s + (13 l/s) = 27 l/s (Hinweis: die 13 l/s sind nur für 
die Kurzleitungen DN 300 relevant) 

Qvoll mit DN 300 und mindestens 0,85 % = 105 l/s bei 90 % Teilfüllung = 95 l/s (siehe 
Abbildung 2) 
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Abbildung 2: Sammelhaltung zum Stauraumkanal 

 

3.2 Behandlungserfordernis 

Da keine Versickerungsanlagen ausgebildet werden, ist keine Behandlung für die Einleitung 
ins Grundwasser nach DWA-A 102-2 nötig. Eine Behandlungsanlage wäre nötig, wenn als 
Vorfluter in ein Oberflächengewässer eingeleitet wird. Derzeit wird der Drosselabfluss an ein 
Mischwasserkanal angeschlossen, wodurch keine Behandlungsanlage nötig wäre. Da 
allerdings Überlegungen vorliegen, das Entwässerungssystem in der Beeder Straße als 
Trennsystem auszulegen, wird vorsorglich bereits eine Behandlungsanlage eingeplant. 

Das vorliegende Plangebiet wird hierzu gemäß Tabelle A.1 des DWA-A-102-2 den Flächen- und 

somit den Belastungskategorie zugeordnet. 
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Tabelle 2: Flächenkategorisierung 

Fläche AE,b [m2] Kategorie Flächenspezifischer 

Stoffabtrag bR,a,AFS63 in 

kg/(ha⋅a) 

 

Straße Fahrspur 942 III 760 

Gehweg 645 I 280 

Fahrbahnteiler 29 I 280 

 

 

BR,a,AFS63,i = Ab,a,i * bR,a,AFS63,i  

 

Kategorie I 

0,0645 ha * 280 = 18 kg/a 

0,0029 ha * 280 = 0,8 kg/a 

 

Kategorie III 

0,0942 ha * 760 = 72 kg/a 

 

Summe: 91 kg/a 

 

bR,a,AFS63 = BR,a,AFS63 / Σ Ab,a,i  

 

 

91 kg/a : (0,0942+0,0645+0,0029) = 563 kg/(ha⋅a) 

 

Damit ergibt sich ein mittlerer flächenspezifischer Stoffabtrag von 563 kg/(ha*a). 

Der aus Flächenkategorie I stammende Referenzwert von 280 kg/(ha*a) gilt als Referenzwert 

und ist einzuhalten. Demnach wird der zulässige Wert überschritten und es ist eine 

Behandlungsanlage erforderlich. Die Wirksamkeit der Behandlungsmaßnahme wird 

nachfolgen quantifiziert. 

Der Wirkungsgrad der benötigten Anlage muss: 

 

1-(280/563) kg/(ha*a) = 0,50 bzw. 50 %  

entsprechen. 
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Zur Umsetzung der Erfordernisse hinsichtlich der Behandlung nach DWA-A 102-2 wird ein 

Lamellenklärer verbaut. Hierzu wird ein Fabrikat der Firma Mall genutzt.  

 

Das entsprechende Produktdatenblatt ist Anhang 5.2 zu entnehmen. 

 

Damit ist die Grenzbedingung und folglich der Nachweis erfüllt. 

 

 

3.3  Retentionsvolumen 

Im vorliegenden Plangebiet ist eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers nicht 
möglich. Angaben zur Bodenbeschaffenheit und damit zu den Versickerungseigenschaften des 
Untergrundes sind dem Sanierungsplan (einschließlich Bodengutachten) der HPC AG zu 
entnehmen.  

Der Sanierungsplan wurde am 23.01.2023 erstellt und trägt die Bezeichnung „Sanierungsplan 
gem. § 13 BBodSchG für das ehem. DSD-Gelände Homburg an der Saar (v.14)“. Aufgrund der 
identifizierten Verunreinigungsbereiche wurde der Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) 
herabgesetzt, sodass eine Versickerung aus diesem Grund nicht möglich ist. Da es sich um eine 
öffentliche Straße handelt, ist hier die DIN 1986-100 nicht anzuwenden. Als 
Bemessungsgrundlage ist die Tabelle 4 der DWA-A 118 heranzuziehen und die 
Überflutungshäufigkeit, die dort angegeben wird, maßgebend. 

In die Berechnungen gehen die Flächen und Abflussbeiwerte aus Tabelle 1 ein. 

Rückhaltevolumen mit Überflutungshäufigkeit als Wiederkehrzeit nach DWA-A 118 bzw. 

117 

Als Bemessungsjährlichkeit wird ein 20-jährliches Ereignis angesetzt, wie es in Kapitel 2.1 

erläutert wurde. 

Die Berechnungen nach DWA-A 117 sind Abbildung 3 zu entnehmen. 
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Abbildung 3: Rückhaltevolumen nach DWA-A 117 [RW-Tools, 2025] 

Die zurückzuhaltende Regenwassermenge beträgt demnach rund 75,3 m3, d.h. rund 76 m3. 

(siehe Anhang 5.3). 
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Dimensionierung Stauraumkanal 

 

𝐴 = 𝜋 ⋅ 𝑟2           (3) 

 

Gewählt: DN 1000 → r= 0,50 m 

 

𝜋 * 0,502 = 0,785 m2 

 

V= A* l            (4) 

 

0,785 m2 * 48 m = 37,6 m3 * 2 = 75 m3 

 

Zuzüglich DN 1500 Schächte (zur Hälfte): 1,85 m3 

Gesamt: 77 m3 

 

Damit ist eine Dimensionierung mit einem Durchmesser von DN 1000 in zweifacher 

Ausführung ausreichend (siehe Anhang 5.3). 

 

Das Ablaufrohr hinter der Drossel wird auf die Mindestvorgabe nach DWA-110 von DN 300 

ausgelegt. Bei einer Drossel von 0,5 l/s wären auch kleinere Nennweiten ausreichend, jedoch 

ist die Mindestnennweite im öffentlichen Raum einzuhalten (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Haltung der Drossel [RW-Tools, 2025] 
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5. Anhang 

5.1 Niederschlagshöhen/-spenden nach Kostra DWD 2020R 
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5.2 Mall – Lamellenklärer ViaTub III nach DWA-A 102-2 
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5.3  Lageplan Entwässerung 

Siehe separater Lageplan. 
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Das Brandschutzkonzept darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentli-
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sind nur für das untersuchte Bauvorhaben gültig und dürfen nicht auf andere Bauwerke 
übertragen werden. 
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1. Einführung 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für den geplanten Neubau ist der bauliche 
und vorbeugende Brandschutz in einem Brandschutzkonzept zusammenzufassen. 

Der Unterzeichner wurde von der MCC Plan und Bau GmbH mit der Erstellung des 
Brandschutzkonzeptes beauftragt. 

In dem vorliegenden Brandschutzkonzept sollen die Mindestanforderungen an den 
baulichen Brandschutz aufgezeigt werden. Ziel ist es, mit dem Gesamtkonzept die 
bauliche Anlage so darzustellen, dass 

- die öffentlich-rechtlichen Anforderungen (Baurecht) 
- die brandschutztechnischen Belange und 
- die Interessen der Bauherrschaft 

berücksichtigt werden, so dass die bauliche Anlage in der geplanten Form ausgeführt 
werden kann. 

Gemäß der LBO muss die vorliegende bauliche Anlage so beschaffen sein, dass 

- der Entstehung eines Brandes und 

- der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und 

- die Rettung von Menschen und Tieren sowie 

- wirksame Löscharbeiten ermöglicht werden. 

Als weiteres Schutzziel ist der Sachschutz zu beachten. Der Sachschutz ist nachrangig 
zum Personenschutz zu beurteilen und wird im Wesentlichen vom Sachversicherer ein-
gefordert. In diesem Zusammenhang wird dem Bauherrn empfohlen, das Brandschutz-
konzept mit dem Sachversicherer abzustimmen, sodass keine versicherungsrechtlichen 
Nachteile entstehen. 
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2. Objektbeschreibung 

Bei der geplanten baulichen Anlage handelt es sich um ein erdgeschossiges Gebäude.  

Das Objekt kann über die Beeder Straße erschlossen werden. 

 
In einem Teilbereich des Gebäudes (Achsen E-D/13-15) ist ein Obergeschoss als 
Technikebene geplant.  Die bauliche Anlage wird als Verkaufsstätte genutzt werden.  

Das Gebäude hat eine rechteckige Form mit Gesamtabmessungen von etwa 80 m x 
45 m.  

Die tragenden und aussteifenden Bauteile sind im Wesentlichen aus nichtbrennbaren 
massiven Baustoffen geplant (Stahlbetonstützen und tragende Wände aus Stahlbeton 
oder Mauerwerk).  

Das Dachtragwerk ist mit Brettschichtholzbindern geplant. 

Beschreibung der Verkaufsstätte 

Die erdgeschossige Verkaufsstätte hat eine Brandabschnittsfläche von 3.257 m² bei ei-
ner geplanten Verkaufsfläche von 2.243 m². 
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3. Beurteilungsgrundlage 

Für die bauliche Anlage gelten die Bestimmungen der Landesbauordnung für das 
Saarland (LBO).  

Das Gebäude wird entsprechend den zur Verfügung gestellten Planunterlagen der Ge-
bäudeklasse 3 zugeordnet. 

Nach §2 (4) der LBO sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung als Son-
derbauten einzustufen, wenn diese insbesondere einen der nachfolgenden Tatbe-
stände erfüllen:  

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Grundfläche 
von insgesamt mehr als 800 m² haben, 

Für die vorliegende Nutzung existiert eine gültige Sonderbauvorschrift. Es handelt sich 
somit um einen geregelten Sonderbau.  

Eine Beurteilung dieser Gebäude formell nach der LBO kann u.U. zu ungerechtfertig-
ten Anforderungen und evtl. zu Beeinträchtigungen betrieblicher Abläufe führen. Aus 
diesem Grund steht für die Beurteilung der Verkaufsstätte die für das Saarland bau-
aufsichtlich eingeführte Verkaufsstättenverordnung (VkVO) als Sonderbauverord-
nung zur Verfügung.  

Eine Beurteilung nach der VkVO ist aufgrund der Fläche, die von Kunden begangen 
wird, von insgesamt ca. 2.243 m² baurechtlich erforderlich (größer 2.000 m² gemäß 
§ 1 VkVO).  

Ziel des Brandschutzkonzeptes ist es, die vorgelegte Planung auf die baurechtlichen 
Vorgaben der Landesbauordnung Saarland in Verbindung mit der Verkaufsstättenver-
ordnung hinsichtlich des Brandschutzes abzustimmen, so dass sie den baurechtlichen 
Anforderungen des Brandschutzes entspricht bzw. Bedenken wegen des Brandschut-
zes nicht bestehen.  

Auf die Einhaltung von allgemein anerkannten Regeln der Technik sei gesondert ver-
wiesen. Die Forderungen für den nach § 15 LBO beschriebenen Brandschutz werden 
als Schutzziele angestrebt. 

Grundsatz dieses Brandschutzkonzeptes jedoch ist eine schutzzielorientierte Gesamt-
bewertung des vorbeugenden, organisatorischen und abwehrenden Brandschutzes 
für die geplante bauliche Anlage besonderer Art oder Nutzung.  

Zur Beurteilung des Sachverhaltes dienten dem Unterzeichner folgende Unterlagen und 
Termine als Arbeitsgrundlage: 

- Bauantragspläne, Stand 28.04.2026 
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Zur baurechtlichen Beurteilung stehen folgende Beurteilungsgrundlagen zur Verfügung: 

- Landesbauordnung (LBO) vom 18.02.2004, zuletzt geändert am 19.02.2025 

- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB) Erlass des Minis-
teriums für Inneres, Bauen und Sport zur Änderung der Muster-Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) vom 12.04.2023 

- Verkaufsstättenverordnung (VkVO) vom 25.09.2000 zuletzt geändert vom 

15.07.2015 

- Feuerungsverordnung (FeuVO) vom 11.03.2022 

- Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen  
(EltBauVO) vom 27.01.2014 

- Verordnung über Prüfungen von technischen Anlagen und Einrichtungen nach der 
Landesbauordnung (Technische Prüfverordnung -TPrüfVO) vom 26.01.2011, ge-
ändert 12.11.2015 

- Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr, Fassung Oktober 2009 

- Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanla-
gen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR), Stand 2020 

- Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanla-
gen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR), Stand 2020 

- DIN 4102 - Teile 1 bis 12 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen), je-
weils in der aktuellen Fassung 

- DIN EN 13501-1 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen 
zum Brandverhalten von Bauprodukten), Stand Mai 2019 

- DIN EN 13501-2 (Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstands-
prüfungen mit Ausnahme von Lüftungsanlagen), Stand Dezember 2016 

- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), in Verbindung mit den Technischen Re-
geln für Arbeitsstätten (ASR) in Anlehnung, z.B.: 

o ASR A1.3: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Aus-
gabe Februar 2013, zuletzt geändert 2022 

o ASR A2.2: Maßnahmen gegen Brände, Ausgabe Mai 2018, zuletzt ge-
ändert 2022 
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o ASR A2.3: Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan, 

Ausgabe März 2022 

- DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Löschwasserversorgung). Stand Februar 2008 

- DIN 14095 (Feuerwehrpläne), Stand Juli 2025 

- DIN 14096 (Brandschutzordnung), Stand Mai 2014 

- DIN 14675 (Brandmeldeanlagen), Stand Januar 2020; in Verbindung mit  
DIN VDE 0833-2 (Festlegungen für Brandmeldeanlagen), Stand Juni 2022 

- DIN EN ISO 7010 (Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheits-
zeichen), Stand Juli 2020 

- DIN ISO 23601 (Flucht- und Rettungspläne), Stand November 2021 

- Richtlinie für Feststellanlagen, Stand Oktober 1988 

sowie weitere Rechtsvorschriften.  

Als Fachliteratur bzw. Entscheidungshilfen wurden nachfolgende Unterlagen verwendet: 

- vfdb-Richtlinie 01/01 – Brandschutzkonzepte 

Auf die Eigenverantwortung zur Einhaltung von allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik und zur Verwendung von zulässigen Bauprodukten nach § 17 bis § 26 der LBO sei 
der Entwurfsverfasser oder der von ihm herangezogene Fachplaner bzw. die ausführende 
Firma gesondert verwiesen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die nach Bundesrecht gültigen Verordnungen und 
Technischen Regeln, insbesondere die Vorschriften des Bundes zur Arbeitssicherheit und 
zum Gesundheitsschutz sowie die Unfallverhütungsvorschriften, durch den Betreiber ein-
zuhalten und zu beachten sind. Der Nachweis der Einhaltung erfolgt jedoch nicht durch 
den Unterzeichner im Zuge dieses Brandschutzkonzeptes, sondern durch den Betreiber 
oder die von ihm beauftragten Personen bzw. durch die zuständigen Stellen (z. B. die 
Berufsgenossenschaft oder die Gewerbeaufsicht). 
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4. Brandrisikoanalyse 

4.1.1 Brandentstehungswahrscheinlichkeit und -risiko 

Für die vorgesehene Nutzung existieren Bauvorschriften und Richtlinien (Landesbau-
ordnung, eingeführte Technische Baubestimmungen, VkVO), welche die bei der ge-
planten Nutzung zu erwartenden Brandrisiken abdecken. 

Grundgedanke des vorliegenden Brandschutzkonzeptes ist es, die entsprechenden 
Maßnahmen für eine schnelle Branderkennung, Personenrettung und einen sicheren 
Löschangriff im Brandfall sicherzustellen, sodass den Schutzzielen des Baurechts ent-
sprochen wird. 

Die vorhandenen Brandlasten bei einer Nutzung als Verkaufsstätte bestehen vor allem 
aus Regalierung bzw. Mobiliar und Waren. Auch kann ein Brand durch einen techni-
schen Defekt (z. B. elektrische Geräte, Küchen in Aufenthaltsräumen, Kommunikati-
onsgeräte) ausgelöst werden. 

Werden die Bestimmungen der Landesbauordnung und der weiteren Vorschriften so-
wie Richtlinien eingehalten, ist das Brandrisiko baurechtlich bewertet. 

4.1.2 Besondere Zündquellen 

Der Umgang mit offenem Feuer oder mit feuergefährlichen Stoffen (z.B. brennbare 
Flüssigkeiten) ist nicht vorgesehen. 

Jedoch kann eine Gefahr durch unvorsichtigen Umgang mit z.B. Zigaretten oder 
elektrischen Geräten vom Personal ausgehen.  

4.2 Brandgefahren 

4.2.1 Anzahl und Art der Gebäudenutzer 

Das Gebäude wird von unterschiedlichen Personenkreisen genutzt. Grundsätzlich 
können die Nutzer in folgende Personengruppen unterschieden werden: 

• Kunden:  Dieser Personenkreis ist relativ inhomogen. Eine gute Orts-
kenntnis kann bei den Kunden nicht vorausgesetzt werden. 
Die allgemein bekannte Architektur solcher Märkte (täglicher 
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Bedarf) unterstützt jedoch eine schnelle Evakuierung und Ei-
genrettung der Kunden. 

• Mitarbeiter:  Dieser Personenkreis ist relativ homogen. Sie sind mit den 
Örtlichkeiten hinreichend vertraut und können sich im Brand-
fall selbständig in Sicherheit bringen.  

4.2.2 Brandlasten der Nutz- und Lagerflächen 

Innerhalb des Gebäudes sind verschiedene Nutzungsbereiche zu differenzieren. 

Die Verkaufsfläche und der Eingangsbereich (Windfang) sind mit Brandlasten be-
legt, die sich aus einer üblichen Verkaufsnutzung ergeben. Hier sind vorwiegend 
brennbare feste Stoffe wie Holz, Papier und Kunststoffe in Form von Möbeln, Karto-
nage oder Waren anzutreffen. Zusätzlich können jedoch auch geringfügige Mengen 
an brennbaren flüssigen Stoffen (z.B. Spiritus oder Reinigungsbenzin) oder Druckgas-
packungen (z.B. Haarspray) angetroffen werden. 

Für die Bereiche der Lagerung und Anlieferung der Lebensmittelmärkte sowie die Ne-
benräume für Verkaufsvorbereitung sind keine anderen Brandlasten als für den Ver-
kaufsraum festzustellen.  

ð Sollten pyrotechnische Gegenstände verkauft und gelagert werden, so sind in 
Abhängigkeit der einzulagernden Mengen und Klassen (I oder II) die Vorgaben 
der 2. Sprengstoffverordnung (2. SprengV) und der aktuellen Sprengstofflager-
Richtlinien zu beachten. Außerhalb der Grenzlagermengen gemäß der 
2. SprengV ist eine Lagerung pyrotechnischer Artikel ohne eine feuerbestän-
dige Abtrennung innerhalb des Marktes nicht zulässig. 

Die Büro- und Aufenthaltsbereiche der Verkaufsmärkte sind mit Brandlasten belegt, 
die sich aus dieser Nutzung ergeben. Hier sind vorwiegend brennbare feste Stoffe in 
Form von Holz, Papier und Kunststoffen bzw. technische Geräte (Computer, Küchen-
geräte oder ähnliches) anzutreffen. 

In den Technikräumen (HAR, Heizung, Kühlung und weitere elektrische Betriebs-
räume) sind Brandlasten vorhanden, die sich aus den haustechnischen Installationen 
ergeben. Die zuvor genannten Technikräume werden feuerbeständig von der Ver-
kaufsstätte abgetrennt. 
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4.2.3 Besondere Gefahrenschwerpunkte 

Besondere Gefahrenschwerpunkte sind bei der baulichen Anlage nicht zu erkennen. 
Ein eventueller Gefahrenschwerpunkt kann z.B. von elektrischen Geräten oder 
falscher Mülllagerung ausgehen.  

5. Brandschutzmaßnahmen 

5.1 Baulicher Brandschutz 

5.1.1 Rettungswege 

Der Lebensmittelmarkt wird gemäß des § 10 (1) VkVO mindestens zwei Ausgänge ins 
Freie haben. Für den Backshop mit einer Kundenfläche von ca. 90 m² genügt ein Ret-
tungsweg.  

Von jeder Stelle des Verkaufsraumes muss gemäß der VkVO mindestens ein Ausgang 
ins Freie in höchstens 25 m Entfernung erreichbar sein. Diese 25 m werden als Radius 
in den Brandschutzplänen eingetragen. Die Praxis zeigt das ein 25 m Radius nach der 
Regalierung in der Regel eine tatsächliche Lauflänge von 35 m bedeutet. 

Die aktuelle Planung weist eine Fehlfläche von ca. 21 m² vor.  

Dies stellt eine Abweichung dar (siehe Kapitel 6) 

Aus Sachverständigen Sicht kann die vorliegende Fehlfläche akzeptiert werden, da 

- dabei berücksichtigt werden muss das der Großteil der erwähnten 
Fehlfläche durch die Regalierung abgedeckt ist.  
eine maximale Rettungsweglänge von 35 m Lauflänge eingehalten 
wird und 

- das Objekt eine BMA zur frühestmöglichen Alarmierung der Kunden 
und dadurch eine frühestmögliche Evakuierung stattfinden kann. 

In erdgeschossigen Verkaufsstätten darf der Rettungsweg innerhalb von Brandab-
schnitten eine zusätzliche Länge von höchstens 35 m haben, soweit er über einen 
notwendigen Flur für Kunden mit unmittelbaren Ausgang ins Freie führt. 

Des Weiteren muss von jeder Stelle eines Verkaufsraumes ein Hauptgang in höchs-
tens 10 m Entfernung erreichbar sein.  

Der Hauptgang wird als geschlossener Umlauf, an dem alle Notausgänge angebunden 
sind, geführt und wird eine lichte Breite von mind. 2,00 m aufweisen. Verkaufsstände 
an Hauptgängen müssen unverrückbar sein. Im Bereich der Kassen wird an einer Kasse 
eine lichte Breite von mind. 1,0 m eingehalten. 
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Die Breite der Türen im Zuge von Rettungswegen muss nach der VkVO bzw. der Ar-
beitsstättenrichtlinie ausgelegt werden. Für die Verkaufsfläche wird eine Mindestbreite 
von ca. 2,00 m im Lichten vorhanden sein.  

Türen im Zuge von Rettungswegen für die Kundenflächen müssen mindestens eine 
Breite von 2,00 m aufweisen. Die Breite der Ausgänge für den Verkaufsraum wird ge-
mäß dem § 14 (3) der VkVO mit 30 cm je 100 m² Verkaufsfläche nachgewiesen: 

LEH-Vollsortimenter:  

erf. Breite = 2.243 m² * 0,003 (30 cm/100 m²) = 6,73 m 

vorhanden, im Lichten:  

1 (Haupt-) Ausgang mit   2,00 m Breite und 

3 (Neben-) Ausgänge mit je  2,00 m Breite 

Die Ausgangsbreiten für den Lebensmittelmarkt sind in der Summe mit einer Breite 
von = 8,00 m ausreichend bemessen. 

Für den Backshop ist eine Ausgangsbreite von 1,20 m ausreichend. Das wird einge-
halten.  

Werden Fensteröffnungen als Notausstiege herangezogen, so müssen diese im Lich-
ten 0,90 m x 1,20 m groß sein. Die Brüstungshöhe von maximal 1,20 m darf nicht 
überschritten werden.  

Die erforderlichen Rettungswege sind auch im Bereich der Nebenräume, Lagerräume 
und der Anlieferung stets sicherzustellen. Aus diesem Grund darf der Rettungsweg zu 
keinem Zeitpunkt verstellt werden. Diese Punkte sind in der Brandschutzordnung Teil 
B aufzunehmen und durch die Filialleitung / deren Vertretung umzusetzen und regel-
mäßig zu prüfen.  

Besondere Türen in Rettungswegen  

Schiebetüren im Verlauf von Rettungswegen oder als Notausgänge sind nur zulässig, 
wenn sie die Anforderungen der Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungs-
wegen (AutSchR) erfüllen. Diese Türen sind gemäß Herstellerangaben regelmäßig zu 
warten bzw. zu prüfen.  

Pendeltüren müssen in Rettungswegen Schließvorrichtungen haben, die ein Durch-
pendeln der Türen verhindern. Rollläden, Scherengitter oder ähnliche Abschlüsse von 
Türöffnungen, Toröffnungen oder Durchfahrten im Zuge von Rettungswegen müssen 
so beschaffen sein, dass sie von Unbefugten nicht geschlossen werden können. 
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Führung der Rettungswege: 

Nachfolgend werden die Rettungswege der Verkaufsstätte stichpunktartig beschrie-
ben und falls erforderlich die Maßnahmen festgelegt, die aus brandschutztechnischer 
Sicht notwendig sind, um einen sicheren Betrieb des Gebäudes zu gewährleisten: 

Zusätzlich wird die Einrichtung so geplant, dass durch eine ausreichende Breite der 
Fluchtgänge zwischen der Regalierung innerhalb des Verkaufsraumes eine schnelle 
Evakuierung und Eigenrettung der Kunden ermöglicht wird.  

Für die Nebenräume (Aufenthalts- und Umkleideräume Personal, Marktleiter) wird der 
Rettungsweg über den notwendigen Flur direkt ins Freie geführt. Ein Fenster der Auf-
enthaltsräume für das Personal dient zur Sicherstellung des 2.Rettungsweges als Not-
ausstieg. 

Bei den Lager- und Technikräumen handelt es sich nicht um Aufenthaltsräume im 
Sinne der LBO, da sich hier kein ständiger Arbeitsplatz befindet. Diese Räume werden 
zudem nur von ortskundigem Personal betreten. Hier genügt nur ein Rettungsweg. 
Dieser führt je nach Standort über die direkten Ausgänge ins Freie. Aus dem Oberge-
schoss (Raum „Lüftungsraum“) wird der Rettungsweg über interne Treppe ins Lager 
Leer-/Vollgut geführt. 

Allgemeine Hinweise – Panikbeschläge und Fluchttüren: 

Falls aus Sicherheits- oder anderen Gründen die Türen im Zuge von Rettungswegen 
ständig geschlossen gehalten werden sollen, müssen diese Türen mit Panikbeschlä-
gen versehen werden und von der Innenseite jederzeit öffenbar sein. 

Türen im Zuge von Rettungswegen für die Kundenflächen müssen in Fluchtrichtung 
aufschlagen, dürfen keine Schwellen haben und müssen von innen mit einem Griff 
leicht in voller Breite (Panikbeschlag) geöffnet werden können.  

Rettung von Rollstuhlbenutzern: 

Die vorliegende Nutzung als Verkaufsstätte dient dem allgemeinen Besucherverkehr 
und kann somit auch von mobilitätseingeschränkten Personen bzw. von Rollstuhlbe-
nutzern befahren werden.  

Der Zugang für Rollstuhlbenutzer erfolgt i.d.R. über den Haupteingang. Im Gefahren-
fall muss es den Rollstuhlbenutzern möglich sein, den Haupteingang zu erreichen. Da 
es sich bei dem Verkaufsraum um einen offenen Verkaufsbereich handelt, können die 
Rollstuhlbenutzer den Hauptausgang erreichen, ohne dass Türen befahren werden 
müssen. Die Rollstuhlbenutzer können sich demnach ohne fremde Hilfe in Sicherheit 
bringen. 
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Allgemeiner Hinweis – Jalousien und Fenstergitter: 

Falls Notausstiege (Fenster) im Zuge von Rettungswegen Jalousien erhalten, müssen 
diese von innen, bei elektrisch gesteuerten Anlagen, auch manuell einfach zu öffnen 
sein (Handkurbel). 

Außen angebrachte Fenstergitter zum Schutz gegen Einbruch müssen ebenfalls von 
innen leicht zu öffnen sein und nach außen aufklappen. 

Kennzeichnung der Rettungswege: 

Alle Rettungswege, Ausgänge und Notausgänge sind durch dauerhafte Hinweisschil-
der gemäß den aktuell gültigen Anforderungen der DIN EN ISO 7010 sowie der Ar-
beitsstättenrichtlinie ASR A1.3 zu beschildern. Die Schilder sind entsprechend diesen 
Anforderungen – weiße Schrift oder weißes Symbol auf grünem Grund – auszuführen. 

Die Notausgänge und Rettungswege für Kunden sind mit hinterleuchteten Rettungs-
zeichen zu versehen. Für die Nebenräume und Personal- und Sozialräume genügen 
nachleuchtende Rettungszeichen. Die Schilder müssen auch bei Ausfall der Stromver-
sorgung oder der allgemeinen Beleuchtung weiterhin erkennbar bleiben.  

Die Größe der Kennzeichen ist in Abhängigkeit der Sichtweite (Erkennungsweite) zu 
wählen. Die Größenausbildung ist nach der Tabelle 3 der ASR A1.3 einzuhalten. Die 
genaue Lage und die erforderliche Anzahl an Hinweisschildern (für eine ausrei-
chende Sicherheitsbeleuchtung) sind vom Fachplaner zu projektieren.  

5.1.2 Notwendige Treppen und notwendige Treppenräume 

Zur Erschließung des Technikraumes „Lüftung“ ist eine interne Treppe geplant. 

Notwendige Treppen müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass sie leicht und 
gefahrlos als Rettungsweg benutzt werden können. Die nutzbare Mindestbreite der 
Treppe ist für den größten zu erwartenden Verkehr zu bemessen. 

Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen gemäß der LBOAVO bei Gebäuden 
der Gebäudeklasse 3 aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen oder feuerhemmend 
sein. Die interne Treppe soll als Stahlkonstruktion hergestellt werden.  

5.1.3 Notwendige Flure 

Der gesamte LEH-Vollsortimenter mit zugehörigen Räumen für Lagerung und Perso-
nal stellt baurechtlich eine Nutzungseinheit dar. Die Ausbildung notwendiger Flure in-
nerhalb der Verkaufsfläche ist für solche Märkte nicht erforderlich.  
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Es werden zur Verbesserung der Rettungswegsituation ein notwendiger Flur aus dem 
Verkaufsraum geplant (siehe Brandschutzplan). Die Qualität der Wände und Türen 
kann dem Brandschutzplan entnommen werden. Die Decke des notw. Flures muss der 
Qualität der Wände entsprechen. 

5.1.4 Brandlasten in Rettungswegen 

Die Vorgaben der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) sind sowohl bei der Ausführung 
als auch bei der Instandhaltung des Gebäudes zu beachten. 

Leitungen in notwendigen Fluren dürfen nur zur Versorgung von diesen offen verlegt 
werden. 

Werden in den notwendigen Fluren offen oder im evtl. vorhandenen Deckenzwischen-
raum oberhalb abgehängter Unterdecken brennbare Leitungen oder haustechnische In-
stallationen verlegt (ausgenommen Installationen zur Versorgung des jeweiligen Rau-
mes, z. B. zur Beleuchtung), so müssen diese Brandlasten in Installationsschächten 
oder in Installationskanälen mit der höchsten erforderlichen Feuerwiderstandsdauer ab-
getrennt werden. Es sind bauaufsichtlich zugelassene Bauteile zu verwenden.  

Alternativ dazu können nichtbrennbare Unterdecken in notwendigen Fluren feuerhem-
mend ausgeführt werden, um den Rettungsweg ausreichend lang zu schützen. Die Un-
terdecken müssen die Anforderungen von unten und von oben erfüllen. Eine entspre-
chende Bemessung für die zulässige Belastung auf die Abhangkonstruktion in den Zwi-
schendeckenbereichen ist nachzuweisen. 

Sollten Systemböden, Hohlböden oder Doppelböden vorgesehen werden, sind die ent-
sprechenden Vorschriften und die Systemböden-Richtlinie zu beachten. 

Hinweis: In notwendigen Fluren sind Elektroverteiler gemäß der LAR nur in Bauteilen 
aus nicht brennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberflächen zulässig. Öffnungen 
in diesen Bauteilen sind mit Abschlüssen aus nicht brennbaren Baustoffen mit geschlos-
senen Oberflächen zu verschließen. 

5.1.5 Aufzüge 

Gemäß der vorgelegten Planung ist im Gebäude kein Aufzug vorgesehen. 

5.1.6 Abstandsflächen 

Der Nachweis der Abstandsflächen wird durch den Entwurfsverfasser bzw. Architekten 
im Rahmen des Baugesuches ermittelt und ist nicht Gegenstand dieses Konzeptes. 
Die Anforderungen an Abstandsflächen nach § 5 der LBO sind einzuhalten. 
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5.1.7 Brandabschnitte, Brandwände 

Das Erfordernis von inneren Brandwänden bzw. die zulässige Größe der Brandab-
schnittsfläche wird durch die VkVO festgelegt.  

Gemäß des § 6 der VkVO sind Verkaufsstätten durch Brandwände zu unterteilen. Die 
Fläche der Brandabschnitte darf im vorliegenden Fall 3.000 m² (erdgeschossige Ver-
kaufsstätte ohne Sprinkleranlage) betragen. 

Dies wird im vorliegenden Fall nicht eingehalten. Die Brandabschnittsfläche beträgt 
3.257 m². Dies stellt eine Abweichung dar (siehe Kapitel 6) 

Aus brandschutztechnischer Sicht kann die Brandabschnittsflächenüberschreitung ak-
zeptiert werden, da 

- Die Überschreitung < 10 % ist. 

- Das Objekt mittels feuerbeständigen Wänden unterteilt wird (siehe 
Brandschutzpläne) 

- Das Objekt eine BMA gemäß der DIN 14675 Kategorie 1 „Vollschutz“ 
bekommt. 

Im Bereich der Achsen 12-15 wird im Außenbereich eine Brandwand errichtet. Der 
genaue Wandverlauf kann dem angehängten Brandschutzplan entnommen werden. 

5.1.8 Horizontale Trennung 

Decken müssen nach § 7 der VkVO in erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprink-
leranlagen feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

Der Technikraum Lüftung im zweigeschossigen Teilbereich des LEH-Vollsortimenter 
wird nicht brandschutztechnisch von der Verkaufsfläche getrennt. 

Um einen feuerbeständigen Raumabschluss sicherzustellen, müssen die Decken der 
übrigen Technikräume, die sich im Erdgeschoss befinden (z.B. SAA/BMA, Technik 
NSHV / HAR, MS-Raum, Server) ebenfalls feuerbeständig ausgeführt werden. 

5.1.9 Dächer 

Nach § 8 der VkVO muss das Tragwerk von Dächern, die den oberen Abschluss von 
Räumen der Verkaufsstätte bilden bei Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen mind. 
feuerhemmend sein. → Als Dachtragwerk ist als Brettschichtholzbinder geplant. 
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Die Bedachung muss gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (Harte Bedachung) wi-
derstandsfähig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffe bestehen mit Ausnahme der 
Dachhaut und der Dampfsperre. 

Entgegen des § 8 der VkVO soll im vorliegenden Objekt die Dämmung mindestens 
normalentflammbar hergestellt werden.  

Die Dachfläche wird gemäß Vorgaben mit Wasserspeicherplatten mit Regenrückhal-
tesystem und einer extensiven Dachbegrünung ausgeführt.  
Die Abweichung entsteht aufgrund der Vorgaben des Fachplaners, da laut dessen 
Rückmeldung die nichtbrennbaren Dämmstoffe nicht die Druckfestigkeit besitzen,  
die für den vorgestellten Dachaufbau notwendig sind.  

PV-Anlagen werden auf dem Dach zusätzlich errichtet. 

Die genannte Ausführung stellt eine Abweichung vom §8 der VkVO dar (siehe Kapitel 
6) 

Aus Sachverständigen Sicht kann die Abweichung akzeptiert werden, dar 

-  die im Brandschutzplan dargestellten feuerbeständigen Trennwände sind bis unter 
das Trapezblech geführt werden. Die Sicken oberhalb der genannten Trennwände mit 
Brandschutzanforderung sind aus nichtbrennbaren Baustoffen (Schmelzpunkt > 
1.000°C) zu verfüllen.  

- Alle Leitungsdurchführungen im Bereich der Dachfläche sind aus nichtbrennbaren 
Baustoffen zu verschließen. Bei brennbaren Abwasserleitungen sind Absperrvorrich-
tungen einzubauen.  

- Im Bereich der Lichtkuppeln ist eine nichtbrennbare Dämmung einzubauen und um-
laufend eine Kiesschicht mit einer Breite von ≥ 0,5 m vorzusehen (siehe hierzu auch 
die DIN 4102-4).  

Lichtdurchlässige Bedachungen über Verkaufsräumen dürfen schwerentflammbar 
sein. Sie dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen. 

5.1.10 Vertikale Trennung 

Eine vertikale Trennung durch Trennwände nach § 5 VkVO innerhalb der Marktfläche 
zu den Lager- und Technikräumen oder den Personal-/ Bürobereichen ist baurechtlich 
erforderlich. Siehe dazu den Brandschutzplan. 

Die Anforderungen an Trennwände und Abschlüsse von Öffnungen sind den Brand-
schutzplänen zu entnehmen.  
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5.1.11 Abschlüsse von Öffnungen in abschnittsbildenden Bauteilen 

Raumabschließende Bauteile, die brandschutztechnisch getrennte Bereiche begren-
zen, dürfen nur über Öffnungen verfügen, die mit brandschutztechnisch qualifizierten 
Abschlüssen versehen sind und mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer auf-
weisen wie die raumabschließenden Bauteile.  

Insbesondere Durchführungen von Rohren und Leitungsanlagen durch raumabschlie-
ßende Bauteile mit erforderlicher Feuerwiderstandsdauer (z. B. Wände, Decken, 
Schächte) sind entsprechend der Leitungsanlagen-Richtlinie so auszubilden, dass eine 
Übertragung von Feuer und Rauch ausreichend lang nicht zu befürchten ist. Deshalb 
müssen Durchführungen von Leitungen entweder nach den Angaben der Leitungsanla-
gen-Richtlinie (LAR) oder unter Verwendung von bauaufsichtlich zugelassenen Schott-
systemen sach- und fachgerecht verschlossen werden. 

Für Durchführungen von Lüftungsanlagen durch raumabschließende Bauteile mit Feu-
erwiderstand sind die Anforderungen der Lüftungsanlagen-Richtlinie (LüAR) einzuhal-
ten, die die Anordnung von Brandschutzklappen bzw. Lüftungskanälen mit ausreichen-
dem Feuerwiderstand vorschreibt. 

Die Türqualitäten sind den Planunterlagen zu entnehmen.  

Hinweis: Brand- und Rauchschutztüren sind gemäß den Herstellerangaben regelmäßig 
auf ihre Funktion zu überprüfen und in einwandfreiem Zustand instand zu halten. Brand- 
und Rauchschutztüren dürfen durch Holzkeile oder andere Gegenstände nicht offenge-
halten werden. Das Verkeilen der Türen kann zu schweren Beschädigungen an der Tür 
führen. Die selbstschließende Funktion der Türen darf nicht behindert werden. 

Feststellanlagen 

Sollen Abschlüsse, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, offen 
gehalten werden, so müssen sie mit bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlagen 
(FSA) ausgestattet werden. 

Zu einer FSA gehören Brandmelder, Auslösevorrichtungen, Feststellvorrichtungen 
und eine Energieversorgung. Dabei ist zu beachten, dass sich eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung immer auf alle Teile einer Feststellanlage bezieht; ein Aus-
tausch einzelner Komponenten ist nicht zulässig. 

Die FSA müssen bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen des Abschlusses 
bewirken und auch per Hand leicht geschlossen werden können. Ansonsten ist ein 
entsprechender Taster zum Schließen vorzusehen. Sie werden als „autarke Anlagen“ 
ausgeführt. Eine Sicherheitsstromversorgung für diese Anlagen ist nicht erforderlich, 
soweit sie „stromlos - ZU“ ausgeführt werden. Der Schließbereich, der durch die FSA 
offen gehaltenen Abschlüsse, muss ständig frei gehalten werden.  
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Feststellanlagen bedürfen einer Abnahme und müssen vom Betreiber gemäß den An-
gaben der bauaufsichtlichen Zulassung nachweislich überprüft werden: 

- monatliche Prüfung auf einwandfreie Funktion, bspw. durch den Haustechniker, 

- jährliche Wartung und Prüfung durch Sachkundige auf ordnungsgemäßes und 
störungsfreies Zusammenwirken aller Geräte. 

5.1.12 Weitergehende Anforderungen an Verkaufsstätten 

Gemäß der VkVO gelten für Verkaufsstätten weitergehende Anforderungen: 

Wand- und Deckenbekleidungen 

In Verkaufsstätten müssen Deckenbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und 
Unterkonstruktionen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

Wandbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen in Treppen-
räumen, Treppenraumerweiterungen, notwendigen Fluren und in Ladenstraßen müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. 

Unterdecken 

Unterdecken einschließlich ihrer Aufhängungen müssen in Verkaufsräumen, notwen-
digen Treppenräumen und in notwendigen Fluren aus nichtbrennbaren Baustoffen her-
gestellt werden.  

5.1.13 Mindestanforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile 

Im Folgenden sind die Mindestanforderungen an die Feuerwiderstandsdauer und an die 
Baustoffklassen für die Bauteile nach der LBO Saarland angegeben. Die Bezeichnungen 
sind an die DIN 4102 angelehnt.  

Die von den Vorgaben der LBO abweichenden Anforderungen an den vorliegenden Son-
derbau sind in der Tabelle kursiv dargestellt.  

Mindestanforderungen für Gebäude der Gebäudeklasse 3 nach der LBO und der 
VkVO: 

§ (LBO) und VkVO / 
Bauteil Mindestanforderung gemäß der LBO (GKL 3) und der VkVO 

§ 3 VkVO: Tragende und 
aussteifende Wände, Pfei-
ler und Stützen 

Ohne Sprinkleranlage und erdgeschossig mind. feuerhemmend 

§ 4 VkVO: nichttragende 
Außenwände  

Nichtbrennbare Baustoffe, soweit sie nicht feuerbeständig sind, bei Verkaufs-
stätten ohne Sprinkleranlage  
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§ (LBO) und VkVO / 
Bauteil Mindestanforderung gemäß der LBO (GKL 3) und der VkVO 

§ 27 LBO: Oberflächen 
von Außenwänden sowie 
Außenwandbekleidungen 
einschließlich Dämmstoffe 
und Unterkonstruktionen 

Die Bauteile müssen so ausgebildet sein, dass eine Brandausbreitung aus-
reichend lang begrenzt ist (z. B. Brandriegel bei WDVS). 
Schwer entflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend; 
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren sind zulässig, wenn die 
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt 
ist; bei Doppelfassaden sind besondere Vorkehrungen gegen die Brand-
ausbreitung zu treffen. → siehe VV TB Anhang 6. 

§ 5 VkVO: Trennwände 
 

Trennwände zwischen einer Verkaufsstätte und Räumen, die nicht zur Ver-
kaufsstätte gehören: feuerbeständig und ohne Öffnungen  
Elektrische Betriebsräume und weitere Technikräume (siehe Brandschutz-
pläne) werden feuerbeständig abgetrennt. 

§ 7 VkVO: Decken  

Feuerhemmend und aus nicht brennbaren Baustoffen bei erdgeschossigen 
Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen 
Unterdecken einschl. ihrer Aufhängungen in Verkaufsräumen, notwendigen 
Treppenräumen und notwendigen Fluren nicht brennbar 

§ 8 VkVO: Dachtragwerk Feuerhemmend bei erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranla-
gen 

§ 27 LBO und § 8 VkVO: 
Bedachung Harte Bedachung 

§ 28 LBO sowie § 11 
VkVO: Notwendige Trep-
pen 

tragende Teile: feuerhemmend oder nicht brennbar 
Treppen, die von Kunden begangen werden, sind nicht vorhanden 

§ 28 LBO und §13 VkVO: 
Notwendige Flure 

Wände notwendiger Flure für Kunden bei Verkaufsstätten: feuerhemmend 
und in den wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen 
Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken, u. Einbauten:  nicht brenn-
bar 
Bodenbeläge in notwendigen Fluren für Kunden: mind. schwer entflammbar 

§ 30 und § 31 LBO: Lüf-
tungsanlagen, Leitungs-
durchführungen 

betriebs- und brandsicher; Lüftungsleitungen nicht brennbar bzw. gemäß der 
Lüftungsanlagen-Richtlinie; Durchführungen von Leitungsanlagen oder Lüf-
tungsanlagen durch raumabschließende Bauteile gemäß Leitungsanlagen-
Richtlinie bzw. gemäß Lüftungsanlagen-Richtlinie 

Türen und Tore Anforderungen s. Planeintragungen 

Allgemeiner Hinweis (Bauteile) 

Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit unter-
schieden in feuerbeständige, hochfeuerhemmende und feuerhemmende Bauteile. Die 
Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf 
deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf deren Wi-
derstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile werden zusätzlich nach dem Brand-
verhalten ihrer Baustoffe unterschieden. Feuerbeständige Bauteile müssen mindes-
tens in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Hochfeu-
erhemmende Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren 
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Baustoffen bestehen, müssen allseitig mindestens eine brandschutztechnisch wirk-
same Bekleidung (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe jeweils aus nicht brenn-
baren Baustoffen haben.  

Allgemeiner Hinweis (Bauausführung) 

Die Einhaltung der o. g. Anforderungen sowie die Liste der Technischen Baubestimmun-
gen sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu beachten. Für die Umsetzung ist der 
Entwurfsverfasser bzw. der von ihm herangezogene Fachplaner verantwortlich. Grund-
sätzlich ist eine Begründung oder ein „Nachweis“ über die Art der Abweichung von Tech-
nischen Baubestimmungen oder über die Einhaltung des vorgegebenen Anforderungs-
niveaus nicht formalisiert. Ebenso wenig wird eine Abweichung von Technischen Bau-
bestimmungen „zugelassen“. Im Rahmen ihres Wirkungskreises müssen Entwurfsver-
fasser oder Fachplaner daher mögliche Abweichungen von Technischen Baubestim-
mungen wie bisher im bautechnischen Nachweis angeben und begründen. 

5.2 Anlagentechnischer Brandschutz 

5.2.1 Selbsttätige und nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen 

Erforderlichkeit von Feuerlöschanlagen 

Für die vorliegende Verkaufsstätte ist eine Sprinkleranlage nicht erforderlich, da es sich 
um eine erdgeschossige Verkaufsstätte mit einer Verkaufsfläche von weniger als 3.000 
m² handelt.  

In Verkaufsstätten müssen geeignete Wandhydranten in ausreichender Zahl vorhan-
den, gut sichtbar und leicht zugänglich sein.  

Abweichend vom § 20 Abs. 2 der VkVO soll auf die Wandhydranten verzichtet werden. 

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen hier keine Bedenken, da 

- zur Kompensation das Objekt mit trockenen Steigleitungen an den entsprechen-
den Stellen ausgestattet wird. 

- Das Gebäude eine BMA gemäß der DIN 14675 erhält und dadurch in der Regel 
nur mit einem Entstehungsbrand bis zum eintreffen der Feuerwehr zu rechnen 
ist. 

In dem angehängten Brandschutzplan sind beispielhaft Standorte der trockenen Stei-
gleitung dargestellt. Diese sind nicht abschließend. Nach erfolgter Abschließender Pla-
nung der trockenen Steigleitung wird diese Planung mit der Feuerwehr abgestimmt. 
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5.2.2 Feuerlöscher 

Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden müssen für die vorhandene Brandklasse 
geeignete tragbare Feuerlöscher an gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stellen 
vorhanden sein.  

Die Feuerlöscher sind so hoch über dem Fußboden anzuordnen, dass auch kleinere Per-
sonen diese ohne Schwierigkeiten aus der Halterung entnehmen können. Die Griffhöhe 
sollte deshalb auf 80 bis 120 cm über dem Fußboden angebracht werden. Als Standorte 
werden Bereiche in der Nähe der Fluchttüren empfohlen.  

Die Stellen, an denen die Feuerlöscher angebracht werden, müssen durch das entspre-
chende Brandschutzsymbol gekennzeichnet werden. Das Zeichen muss der ASR A1.3 
bzw. der DIN EN ISO 7010 entsprechen. Ist das Feuerlöschgerät gut sichtbar ange-
bracht, kann auf die zusätzliche Kennzeichnung verzichtet werden. Auf die Prüf- und 
Wartungspflicht für Feuerlöscher in einem Abstand von maximal 2 Jahren wird hinge-
wiesen.  

 
Darüber hinaus wird durch den Nutzer festgelegt, mit welchen Löschmitteln die Ent-
stehungsbrände der vorhandenen Brandklasse gelöscht werden sollen oder können. 
Schaumlöscher haben gegenüber Pulverlöschern den bedeutenden Vorteil, dass bei 
ihrem Einsatz der Löschmittelschaden wesentlich geringer ausfällt. Beim Einsatz von 
Pulverlöschern verteilt sich das Löschpulver im ganzen Raum und in kleinste Zwi-
schenräume und lässt sich schwer wieder entfernen. Jedoch ist zu beachten, dass 
Schaumlöscher in der Regel für die Brandklasse C nicht geeignet sind. 
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Die Festlegung der erforderlichen Feuerlöscher hat nach Art und Anzahl auf der 
Grundlage der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2 (Maßnahmen gegen 
Brände) zu erfolgen. Die erforderliche Anzahl an Löschmitteleinheiten (LE) ergibt sich 
in Abhängigkeit von der Art und des Umfanges der Brandgefährdung und der Größe 
des zu schützenden Bereiches (Grundfläche der Arbeitsstätte).  

Bei einem Feuerlöschtyp, beispielsweise der Typen Typ 27A / 144B á 9 LE und Typ 21A 
/ 113B á 6 LE, ergibt sich die Anzahl der Feuerlöscher in der Grundausstattung und bei 
normaler Brandgefährdung gemäß nachfolgender Tabelle (gemessene Bruttofläche an-
hand der CAD-Zeichnung ohne Außenwände; die Treppenräume sind nicht doppelt be-
messen): 

Geschoss / Bereich Fläche, ca. 
erforderliche  

Löschmitteleinhei-
ten 

entspricht An-
zahl an 

Feuerlöscher 

Erdgeschoss: 3.257 m² 96 LE 11 FL á 9 LE 

Vor Technikräumen wird das Aufstellen von jeweils einem Feuerlöscher empfohlen.  

Im Falle einer erhöhten Brandgefährdung ist die Anzahl der zusätzlich erforderlichen 
Löschmitteleinheiten im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln. 

5.2.3 Brandmelde- und Alarmierungseinrichtung 

In Verkaufsstätten nach der VkVO müssen Brandmeldeanlagen mit nichtautomati-
schen Brandmeldern zur unmittelbaren Alarmierung der dafür zuständigen Stelle so-
wie Alarmierungseinrichtungen, durch die alle Betriebsangehörigen alarmiert und An-
weisungen an sie und an die Kundschaft gegeben werden können, vorhanden sein. 

Anforderungen an die Brandmelde- und Alarmierungseinrichtung 

Die Brandmeldeanlage ist mit nichtautomatischen Brandmeldern (Handfeuermelder) ge-
mäß der DIN 14675 auszuführen. Die für die Anwendung der DIN 14675 erforderlichen 
Normen sind zu beachten (z. B. DIN VDE 0833-1 und -2 sowie DIN EN 54).  

Mit Auslösen der Brandmeldeanlage muss im Gebäude automatisch eine akustische 
Alarmierung nach DIN 14675, Anhang H (Punkt H.1.3: Internsignalgeber) in Form von 
Sirenen / Hupen ausgelöst werden. Die Alarmierung hat als lauter Alarm nach 
DIN 33404-3 zu erfolgen, so dass die akustischen Gefahrensignale in jedem Raum 
bzw. in allen Bereichen realisiert werden können. Die Alarmierung muss für das ge-
samte Gebäude deutlich hörbar erfolgen.  

Die Anlage muss auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang 
funktionstüchtig bleiben. 

Die Art, Anzahl und Anordnung der nichtautomatischen Brandmelder (Handfeuermel-
der) ist vom Fachplaner zu projektieren. Handfeuermelder sind an zentralen Punkten 
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sowie an den Zu- und Ausgängen des Gebäudes sowie insbesondere der notwendigen 
Flure vorzusehen (hier wird auch eine für Rollstuhlfahrer geeignete Höhe empfohlen). 
Die Planung hat nach der DIN 14675 – Anhang E (Phasen für den Aufbau und Betrieb 
von BMA) zu erfolgen.  

Zwischendecken und Zwischenbodenbereiche, sofern geplant, können nach der 
DIN VDE 0833-2 von der Überwachung durch automatische Brandmelder nur dann 
ausgenommen werden, wenn sämtliche Randbedingungen nach Punkt 6.1.3.2 der 
DIN VDE 0833-2 erfüllt sind.   

Gemäß Punkt 3.1 der DIN 14675 ist die Brandmeldeanlage von Fachfirmen zu planen 
und auszuführen, die durch eine akkreditierte Stelle zertifiziert sind. 

Der Aufbau und Betrieb der Brandmelde- und Alarmierungsanlage ist grundsätzlich in 
Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle und der zuständigen Feuerwehr und dem 
Fachplaner der Brandmeldeanlage hinsichtlich der Alarmierung und Alarmorganisation 
vorzunehmen. Die Anordnung der Brandmelderzentrale (BMZ) sowie des Feuerwehr-
anzeigetableaus (FAT) und Feuerwehrbedienfeldes (FBF) ist in einem für die Feuerwehr 
leicht zugänglichen Bereich vorzusehen und im Zuge der Planung einvernehmlich mit 
der Feuerwehr abzustimmen. Dies gilt auch für die Standorte der weiteren BMA-
Einrichtung (z. B. Feuerwehrschlüsseldepot FSD, Freischaltelement FSE etc.). 

Die erforderlichen Bescheinigungen bzw. Prüfungen der Betriebssicherheit und Funkti-
onsfähigkeit der Brandmelde- bzw. Alarmierungseinrichtung bei Inbetriebnahme sowie 
in regelmäßigen Abständen wiederkehrend sind in Kapitel 5.3.4 beschrieben. 

Anforderungen an die Sprachalarmierungseinrichtung 

Die elektroakustische Anlage ist im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle ge-
mäß der VDE 0833-4 als Sprachalarmanlage (SAA) für die Ansteuerung durch die 
Brandmeldeanlage (BMA) und zur Erteilung von Anweisungen durch eine Fachfirma zu 
planen und auszuführen. Die Anlage muss auch im Brandfall wirksam sein. 

Die elektroakustische Anlage muss auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung 
ausreichend lang wirksam bleiben. 

5.2.4 Rauch- und Wärmeableitung 

Schutzziele bei der Rauchableitung 

Die bauordnungsrechtlich verlangten Öffnungen zur Rauchableitung dienen der Un-
terstützung der Feuerwehr bei ihrer Arbeit. Die Maßnahmen zur Rauchableitung die-
nen nicht der Personenrettung und leisten daher bauordnungsrechtlich keinen Beitrag 
zu einer schnellen Evakuierung.  

Dabei wird nach der LBO für Kellergeschosse, Aufenthaltsräume oder Dachgeschosse 
keine quantifizierte Entrauchungswirkung vorgegeben. Es kann demnach auch jeweils 
eine Rauchableitungsöffnung unbestimmter Größe ausreichend sein, um eine 
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Rauchableitung durch die Feuerwehr in dem betreffenden Bereich zu ermöglichen. Für 
notwendige Treppenräume und Fahrschächte sowie für Gebäude oder Räume besonde-
rer Art oder Nutzung (Sonderbauten) gibt es dagegen konkrete Vorgaben. 

Allgemeine Anforderungen zur Rauchableitung sowie zur Be- und Entlüftung 

Es sei gesondert auf die allgemeine Notwendigkeit einer ausreichenden Belüftung von 
Aufenthaltsräumen gemäß der LBO, von Kellergeschossen oder von Technikräumen 
gemäß anderer Vorschriften hingewiesen. So muss beispielsweise für elektrische Be-
triebsräume oder für Heiz- und Aufstellräume eine ausreichende Be- und Entlüftung 
vorgesehen werden. 

Die Anforderungen an die Sicherheitsstromversorgung von sicherheitstechnischen An-
lagen oder Einrichtungen sowie an den Funktionserhalt von Leitungsanlagen sind zu 
beachten. 

Rauchableitung allgemeiner Räume 

Die Möglichkeiten zur Rauchabführung sind durch die öffenbaren Fenster und Türen 
an den Außenwänden gegeben. Räume ohne Fenster oder Öffnungen zur Rauchab-
leitung werden über die angrenzenden Räume und Flure entraucht. 

Rauchableitung in Verkaufsstätten 

Da die VkVO des Bundeslandes Saarlandes keine genauen Aussagen zu der benötig-
ten Rauchableitung trifft wurde in dem vorliegenden Fall die Rauchableitung gemäß 
der MVkVO geplant. 

In der MVkVO heißt es unter dem § 16 Abs 2 Nummer 3 folgendes: 

Verkaufsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen und Lagerräumen mit mehr als 1 000 
m² Grundfläche, wenn diese Räume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchs-
tens 400 m² der Grundfläche mindestens ein Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 
m² aerodynamisch wirksamer Fläche im oberen Raumdrittel angeordnet wird, je 
höchstens 1600 m² Grundfläche mindestens eine Auslösegruppe für die Rauchab-
zugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren Raumdrittel von insgesamt min-
destens 12 m² freiem Querschnitt vorhanden sind, 

Die Zuluftflächen müssen im unteren Raumdrittel in solcher Größe und so angeordnet 
werden, dass eine maximale Strömungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht überschritten 
wird. Als Zuluftflächen stehen die Notausgangstüren zur Verfügung. 

Im vorliegenden Objekt werden für die Verkaufsfläche zwei Gruppen gebildet werden. 
Die Auslösestellen werden im Raum der BMZ eingeplant. 

Rauchabzugsanlagen müssen automatisch auslösen und von Hand von einer jederzeit 
zugänglichen Stelle ausgelöst werden können. 

Manuelle Bedienungs- und Auslösestellen sind mit einem Hinweisschild mit der Be-
zeichnung „RAUCHABZUG“ und der Angabe des jeweiligen Raums zu versehen. An 
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den Stellen müssen die Betriebsstellung der jeweiligen Anlage sowie der Fenster, Tü-
ren, Abschlüsse und Rauchabzugsgeräte erkennbar sein. 

5.2.5 Lüftungskonzept, soweit es den Brandschutz betrifft 

Für Lüftungsanlagen sind die Anforderungen der Lüftungsanlagen-Richtlinie (LüAR) 
zu beachten. Die LüAR gilt für Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen (RLT-
Anlagen) und Warmluftheizungen entsprechend.  

Neben den generellen Anforderungen sind grundsätzlich die einschlägigen Normen so-
wie die bauaufsichtlich eingeführte Lüftungsanlagen-Richtlinie (LüAR) zu beachten.  

Durchführungen durch raumabschließende Bauteile, die feuerwiderstandsfähig sein müs-
sen (z. B. Brand- oder Trennwände oder Geschossdecken), sind nur zulässig, wenn eine 
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist (z. B. durch die Anordnung von 
Brandschutzklappen bzw. Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch).  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der LüAR für Zuluftanlagen zu gewährleisten 
ist, dass kein Rauch in das Gebäude übertragen wird. Dies gilt für Lüftungsanlagen mit 
Umluft gegen Eintritt von Rauch aus der Abluft entsprechend.  

5.2.6 Heizung, Technik- und Betriebsräume 

An Zugangstüren zu Heizungs-, Technik- und Betriebsräumen sollten Kennzeich-
nungsschilder angebracht sein, damit für die Einsatzkräfte erkennbar ist, um welche 
Art Räume es sich handelt. 

Heizung 

Das Objekt soll mittels einer Wärmepumpe beheizt werden. Es sind keine weiterfüh-
renden Maßnahmen notwendig. 

Elektrische Betriebsräume 

Brandschutztechnische Anforderungen an elektrische Betriebsräume: 

- Elektrische Betriebsräume im Sinne der Landesverordnung über Betriebsräume 
für elektrische Anlagen dürfen von notwendigen Treppenräumen nicht unmittelbar 
zugänglich sein. Sie müssen von allgemein zugänglichen Räumen oder vom 
Freien leicht und sicher zu erreichen sein und ungehindert verlassen werden kön-
nen. Gemäß der Landesverordnung darf der Rettungsweg innerhalb des Betriebs-
raumes bis zu einem Ausgang nicht länger als 35 m sein. 

- Elektrische Betriebsräume müssen durch raumabschließende Bauteile in der er-
forderlichen Feuerwiderstandsdauer abgetrennt sein (siehe Landesverordnung).  

- Die Betriebsräume müssen in geeigneter Weise wirksam be- u. entlüftet werden.  
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- Leitungen und Einrichtungen, die nicht zu dem Betrieb der jeweiligen elektri-

schen Anlagen erforderlich sind, sollen in elektrischen Betriebsräumen nicht 
vorhanden sein.  

Nähere Details und weitere Anforderungen (z. B. Türschwellen) regelt die zu beach-
tende Landesverordnung über Betriebsräume für elektrische Anlagen. 

Technikräume 

Die Technikräume sind gemäß den Eintragungen in den Brandschutzplänen durch raum-
abschließende Bauteile feuerbeständig abgetrennt. 

5.2.7 Sicherheitsbeleuchtung 

Für den vorliegenden Sonderbau ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich:  

- in Verkaufsräumen der vorliegenden Verkaufsstätte und allen übrigen Räumen 
für Kunden,  

- in Arbeits- und Pausenräumen  

- in Toilettenräumen mit mehr als 50 m² Grundfläche, 

- in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen, 

- für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen. 

Anforderungen an eine Sicherheitsbeleuchtung 

Bei der Planung und Ausführung einer Sicherheitsbeleuchtung sind die aktuell gültigen 
Normen DIN EN 50172, DIN VDE 0100-718 und die DIN EN 1838 sowie des Weiteren 
die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (z. B. ASR A2.3/9) neu zu beachten.  

Die Planung der Sicherheitsbeleuchtung muss durch einen Fachplaner und im Einver-
nehmen mit der Bauaufsichtsbehörde und den Vorgaben bzw. gemäß dem Bedarf des 
Nutzers oder des Arbeitgebers erfolgen (z. B. in Form einer Gefährdungsbeurteilung).  

Gemäß der ASR A2.3/9 sind Sicherheitsbeleuchtungen vom Arbeitgeber in regelmäßi-
gen Abständen zu warten und überprüfen zu lassen. Die Prüffristen ergeben sich dabei 
aus der Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben. 

Die Anforderungen an die Einschaltzeit nach Stromausfall und die Beleuchtungsstärke 
der Sicherheitsbeleuchtung sind einzuhalten (siehe DIN V VDE V 0108-100 in Verbin-
dung mit der zu beachtenden ASR A2.3/9). 

5.2.8 Sicherheitsstromversorgung / Funktionserhalt 

Das betrachtete Gebäude muss gemäß des § 21 der VkVO eine Sicherheitsstromver-
sorgung haben, die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der si-
cherheitstechnischen Anlagen übernimmt, insbesondere der: 
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- Sicherheitsbeleuchtung, 

- Beleuchtung der Hinweise auf Ausgänge aus der Verkaufsstätte, 

- Brandmeldeanlage inkl. der Alarmierungsanlage, 

Die Sicherheitsstromversorgung kann über Einzelbatterien sichergestellt werden. Die 
einzelnen sicherheitstechnischen Geräte verfügen herstellerseitig meist schon über ei-
gene Akkus.  

Ansonsten kann eine zentrale Akkupufferung bereitgestellt werden.  

5.2.9 Blitz- und Überspannungsschutzanlage 

Gemäß VkVO § 19 müssen Verkaufsstätten Blitzschutzanlagen haben. 

5.2.10 Photovoltaikanlagen 

Auf der Dachfläche des Gebäudes ist eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) vorgesehen. 

PV-Anlagen sind durch einen geeigneten Fachplaner zu planen. Bei der Planung, Aus-
führung und Instandhaltung sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Insbe-
sondere wird auf die VdS 3145 und die DIN VDE 0100-712 verwiesen. 

Mit der Brandschutzdienststelle ist abzustimmen, ob ein Haupttrennschalter für die PV-
Anlage erforderlich ist, durch den die Anlage im Brandfall jederzeit ausgeschaltet wer-
den kann. Die Stelle der Notabschaltung der PV-Anlage ist in Rücksprache mit der 
Brandschutzdienststelle festzulegen. 

5.3 Organisatorischer (betrieblicher) Brandschutz 

Der organisatorische Brandschutz gliedert sich in folgende Bereiche: 

- Erfordernis einer Brandschutzordnung nach DIN 14096, 
- Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen, 
- Kennzeichnung der Rettungswege und Sicherheitseinrichtungen, 
- Bereitstellung von Kleinlöschgeräten (Feuerlöscher), 
- Ausbildung des Personals in der Handhabung von Feuerlöschern, 
- Einweisung des Personals in die Brandschutzordnung. 
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5.3.1 Brandschutzordnung nach DIN 14096 

Erforderlichkeit einer Brandschutzordnung  

Der Betreiber hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle eine Brandschutz-
ordnung aufzustellen, die gemäß der DIN 14096 mindestens aus den Teilen A, B und 
Teil C (Brandschutzbeauftragter) besteht.  

Erforderlichkeit eines Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfekräfte 

Der Betreiber der Verkaufsstätte hat einen geeigneten Brandschutzbeauftragten zu be-
stellen (Teil C der DIN 14096). 

Allgemeine Anforderungen an die Brandschutzordnung  

Die Brandschutzordnung gemäß der DIN 14096 besteht aus folgenden Teilen: 

- Teil A ist zum Aushang bestimmt und richtet sich an alle Personen, die sich in 
einer baulichen Anlage aufhalten (z. B. Mitarbeiter, Besucher). Der Teil A der 
Brandschutzordnung ist als Aushang an gut sichtbaren Stellen anzubringen. 

- Teil B richtet sich an die Personen, die sich nicht nur vorübergehend in einer bau-
lichen Anlage aufhalten, wie z. B. Mitarbeiter. Der Teil B soll in Form von Merkblät-
tern, Broschüren o. ä. den betroffenen Personen zur persönlichen Unterrichtung 
übermittelt werden, z. B. durch Übergabe bei Beginn eines Arbeitsverhältnisses 
mit dem Vertrag und/oder Auslage an zentralen Punkten im Gebäude. 

- Teil C richtet sich an Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben wie Brand-
schutzbeauftragte, die mit der Durchführung von vorbeugenden brandschutz-
technischen Maßnahmen betraut werden. Im Teil C sollen Festlegungen enthal-
ten sein über Maßnahmen zur Brandverhütung, Alarmierung, Sicherheitsmaß-
nahmen für Personen, Tiere und Sachwerte, Löschmaßnahmen und Vorberei-
tung für den Einsatz der Feuerwehr. 

Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Einhaltung des Brandschutzkonzeptes 
und der sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforderungen zu überwa-
chen und dem Betreiber festgestellte Mängel zu melden.  

Bei jedem Wechsel des Brandschutzbeauftragten sind der Name und der Ausbildungs-
nachweis der örtlichen Feuerwehr mitzuteilen. Die Brandschutzordnung ist vom Be-
treiber bzw. dem Arbeitgeber auf deren Gültigkeit hin mindestens einmal jährlich zu 
überprüfen und gegebenenfalls fortzuschreiben. 

Im Rahmen der Brandschutzordnung sind die betrieblichen Brandschutzmaßnahmen 
aufzustellen.  
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5.3.2 Hinweis zur Ausbildung und Unterweisung der Mitarbeiter 

Die Betriebsangehörigen sind zu Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach mindes-
tens einmal jährlich zu belehren über 

- die Lage und Bedienung der Feuerlöschgeräte und Vorrichtungen zur Rauch-
ableitung, 

- der Feuerlöscheinrichtungen, 

- die Brandmelde- und Alarmierungseinrichtungen, 

- die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei einem Brand 
oder bei einer Panik,  

- und die Betriebsvorschriften. 

Zu den Mitarbeitern zählen sowohl die Beschäftigten, als auch die Angestellten des 
Betreibers (regelmäßig oder dauerhaft anwesende Handwerker oder der Hausmeister) 
oder bspw. eines Reinigungsdienstes. 

Der Feuerwehr ist Gelegenheit zu geben, an den Unterweisungen teilzunehmen. Die 
Unterweisungen und Teilnehmer sind schriftlich zu dokumentieren. 

5.3.3 Flucht- und Rettungspläne nach DIN ISO 23601 

Flucht- und Rettungspläne sind in Rettungswegen und an zentralen Stellen gut lesbar 
aufzuhängen und müssen der ASR A2.3 bzw. der DIN ISO 23601 entsprechen. Sie 
müssen die zu benutzenden Rettungswege sowie den Standort der Person und die Lage 
der Feuerlöschgeräte darstellen und dem jeweils aktuellen Stand entsprechen. 

5.3.4 Prüf- und Wartungsfristen 

Gemäß der Verordnung über Prüfungen von technischen Anlagen und Einrichtungen 
nach der Landesbauordnung (Technische Prüfverordnung – TPrüfVO) sind alle Sicher-
heitseinrichtungen vom Betreiber bei Inbetriebnahme oder bei wesentlicher Änderung 
sowie in regelmäßigen Abständen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit (Funk-
tion) überprüfen zu lassen. 

Es gelten die nachfolgenden Prüffristen gemäß der TPrüfVO: 

Prüfgegenstand 

Vor der ersten  
Inbetriebnahme und 
nach wesentlicher  

Änderung 

Wiederkeh-
rende Prüffrist 

in Jahren 

1 Lüftungsanlagen, ausgenommen solche, die ein-
zelne Räume im selben Geschoss unmittelbar in-
Freie be-oder entlüften, 

X 3 
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Prüfgegenstand 

Vor der ersten  
Inbetriebnahme und 
nach wesentlicher  

Änderung 

Wiederkeh-
rende Prüffrist 

in Jahren 

2 Rauch-und Wärmeabzugsanlagen sowie maschi-
nelle Anlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswe-
gen 

X 3 

3 nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen mit nassen Stei-
gleitungen einschließlich der Druckerhöhungsanla-
gen und des Anschlusses an die Wasserversor-
gungsanlage, 

X 6 

4 Brandmelde-und Alarmierungsanlagen, X 3 

5 Sicherheitsstromversorgungen X 3 

Die Tabelle enthält nur die für das zu beurteilende Gebäude vorhandenen bzw. bauord-
nungsrechtlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Anlagen. Sofern zutreffend, sind 
weitere haustechnische Anlagen gemäß der Landesverordnung über die Prüfung haus-
technischer Anlagen und Einrichtungen zu ergänzen. 

5.4 Abwehrender Brandschutz 

Das Objekt liegt im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Homburg. Diese befindet 
sich ca.2 km vom Objekt entfernt. Die Feuerwehr kann innerhalb einer kurzen 
Hilfsfrist vor Ort sein. 

5.4.1 Flächen für die Feuerwehr, Zugänge und Zufahrten 

Um Rettungsmaßnahmen und wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen, müssen für 
die Feuerwehrfahrzeuge befahrbare Verkehrsflächen vorhanden sein, wobei die Richt-
linie über Flächen für die Feuerwehr zu beachten ist.  

Gemäß der Verkaufsstättenverordnung müssen die erforderlichen Zufahrten, Durch-
fahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr vorhanden sein. Da-
bei sind die als Rettungswege dienenden Flächen auf dem Grundstück sowie die Flä-
chen für die Feuerwehr ständig freizuhalten. Hierauf ist dauerhaft und leicht erkennbar 
hinzuweisen. 

Zufahrten und Flächen für die Feuerwehr müssen in Bezug auf ihre Abmessungen und 
Tragfähigkeit ausreichend gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr bemes-
sen sein. Sie sind zu kennzeichnen und ständig frei zu halten. Die Kennzeichnung von 
Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen 
auf diesen Flächen nicht abgestellt werden (absolute Halteverbotsschilder vorsehen). 

Feuerwehrbewegungsflächen dienen dem Aufstellen der Fahrzeuge und der Entwick-
lung des Einsatzes. Bewegungsflächen müssen mindestens 7 m x 12 m groß sein. 
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Als Bewegungsfläche kann die anliegende öffentliche Straße (Beeder Straße) sowie die 
geplante Parkplatzfläche herangezogen werden. 

Hubrettungsfahrzeuge sind bei der vorliegenden Planung zur Personenrettung nicht er-
forderlich. Es müssen daher keine Feuerwehraufstellflächen ausgewiesen werden.  

Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr zu den Gebäuden sind geradlinig und min-
destens 1,25 m breit auszubilden.  

5.4.2 Feuerwehrplan nach DIN 14095 

Ein Feuerwehrplan ist gemäß der DIN 14095 im Einvernehmen mit der Brandschutz-
dienststelle anzufertigen und der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen bzw. stets dem 
jeweils aktuellen Stand anzugleichen. Der Feuerwehrplan ist an zentraler Stelle für die 
Feuerwehr bereitzuhalten.  

5.4.3 Löschwasserversorgung 

Hinsichtlich der Löschwasserversorgung für die bauliche Anlage sind die Technischen 
Regeln des DVGW zu beachten (DVGW Arbeitsblatt W 405 – Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung).  

Für das Gebäude ist ein Löschwasserbedarf von mindestens 96 m³/h für die Dauer von 
2 Stunden zu gewährleisten. 

Eine entsprechende Anfrage wurde gestellt und die Löschwassermenge wurde Bestätigt 
(siehe Anhang). 
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6. Abweichung 

1. Abweichung vom § 10 der VkVO: 

Von jeder Stelle des Verkaufsraumes muss gemäß der VkVO mindestens ein Ausgang 
ins Freie in höchstens 25 m Entfernung erreichbar sein. Diese 25 m werden als Radius 
in den Brandschutzplänen eingetragen. Die Praxis zeigt das ein 25 m Radius nach der 
Regalierung in der Regel eine tatsächliche Lauflänge von 35 m bedeutet. 

Die aktuelle Planung weist eine Fehlfläche von ca. 21 m² vor.  

Dies stellt eine Abweichung dar (siehe Kapitel 6) 

Aus Sachverständigen Sicht kann die vorliegende Fehlfläche akzeptiert werden, da 

- dabei berücksichtigt werden muss das der Großteil der erwähnten 
Fehlfläche durch die Regalierung abgedeckt ist.  
eine maximale Rettungsweglänge von 35 m Lauflänge eingehalten 
wird und 

- das Objekt eine BMA zur frühestmöglichen Alarmierung der Kunden 
und dadurch eine frühestmögliche Evakuierung stattfinden kann. 

2. Abweichung vom § 6 der VkVO: 

Gemäß des § 6 der VkVO sind Verkaufsstätten durch Brandwände zu unterteilen. Die 
Fläche der Brandabschnitte darf im vorliegenden Fall 3.000 m² (erdgeschossige Ver-
kaufsstätte ohne Sprinkleranlage) betragen. 

Dies wird im vorliegenden Fall nicht eingehalten. Die Brandabschnittsfläche beträgt 
3.257 m². Dies stellt eine Abweichung dar (siehe Kapitel 6) 

Aus brandschutztechnischer Sicht kann die Brandabschnittsflächenüberschreitung ak-
zeptiert werden, da 

- Die Überschreitung < 10 % ist. 

- Das Objekt mittels feuerbeständigen Wänden unterteilt wird (siehe 
Brandschutzpläne) 

- Das Objekt eine BMA gemäß der DIN 14675 Kategorie 1 „Vollschutz“ 
bekommt. 

3. Abweichung vom § 20 der VkVO: 

In Verkaufsstätten müssen geeignete Wandhydranten in ausreichender Zahl vorhan-
den, gut sichtbar und leicht zugänglich sein.  

Abweichend vom § 20 Abs. 2 der VkVO soll auf die Wandhydranten verzichtet werden. 

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen hier keine Bedenken, da 
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- zur Kompensation das Objekt mit trockenen Steigleitungen an den entsprechen-

den Stellen ausgestattet wird. 

- Das Gebäude eine BMA gemäß der DIN 14675 erhält und dadurch in der Regel 
nur mit einem Entstehungsbrand bis zum eintreffen der Feuerwehr zu rechnen 
ist. 

4. Abweichung vom § 8 der VkVO: 

Die Bedachung muss gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (Harte Bedachung) wi-
derstandsfähig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffe bestehen mit Ausnahme der 
Dachhaut und der Dampfsperre. 

Entgegen des § 8 der VkVO soll im vorliegenden Objekt die Dämmung mindestens 
normalentflammbar hergestellt werden.  

Die Dachfläche wird gemäß Vorgaben mit Wasserspeicherplatten mit Regenrückhal-
tesystem und einer extensiven Dachbegrünung ausgeführt.  
Die Abweichung entsteht aufgrund der Vorgaben des Fachplaners, da laut dessen 
Rückmeldung die nichtbrennbaren Dämmstoffe nicht die Druckfestigkeit besitzen,  
die für den vorgestellten Dachaufbau notwendig sind.  

PV-Anlagen werden auf dem Dach zusätzlich errichtet. 

Die genannte Ausführung stellt eine Abweichung vom §8 der VkVO dar (siehe Kapitel 
6) 

Aus Sachverständigen Sicht kann die Abweichung akzeptiert werden, dar 

-  die im Brandschutzplan dargestellten feuerbeständigen Trennwände sind bis unter 
das Trapezblech geführt werden. Die Sicken oberhalb der genannten Trennwände mit 
Brandschutzanforderung sind aus nichtbrennbaren Baustoffen (Schmelzpunkt > 
1.000°C) zu verfüllen.  

- Alle Leitungsdurchführungen im Bereich der Dachfläche sind aus nichtbrennbaren 
Baustoffen zu verschließen. Bei brennbaren Abwasserleitungen sind Absperrvorrich-
tungen einzubauen.  

- Im Bereich der Lichtkuppeln ist eine nichtbrennbare Dämmung einzubauen und um-
laufend eine Kiesschicht mit einer Breite von ≥ 0,5 m vorzusehen (siehe hierzu auch 
die DIN 4102-4).  
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7. Erklärung des Unterzeichners 

Vorstehender brandschutztechnischer Nachweis wurde auf Grund der Angaben des 
Bauherrn und seiner Vertreter nach bestem Wissen und Gewissen unter Zugrundele-
gung der anerkannten Regeln der Technik sowie der aufgeführten Literatur ohne An-
sehen der Person des Auftraggebers gefertigt. 

Wird die bauliche Anlage ergänzt, umgebaut oder einer anderen Nutzung (auch in 
Teilbereichen) zugeführt, so ist dieses Brandschutzkonzept zu ergänzen bzw. auf 
seine Gültigkeit zu überprüfen. 

8. Schlusswort 

Mit dem vorliegenden Brandschutzkonzept wird das erforderliche brandschutztechni-
sche Sicherheitskonzept für die bauliche Anlage dargestellt.  

Unter Beachtung der vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen und den Eintragungen 
in den zugehörigen Brandschutzplänen, bestehen gegen die geplanten Baumaßnah-
men aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken.  
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Anlage 1:  

Löschwasserversorgung 
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BV: Beeder Straße, 66424 Homburg 
 

 
Hier: Löschwasseranfrage 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes benötigen wir 
Angaben darüber, inwieweit eine Löschwasserversorgung von 
1.600 l/min (96 m³/St.) über einen Zeitraum von mindestens 
zwei Stunden über Hydranten der öffentlichen Trinkwasserver-
sorgung - großräumige Störfälle ausgenommen - sichergestellt 
ist. Dabei können Hydranten im Umkreis von 300 m um die bau-
liche Anlage in Ansatz gebracht werden. 
Für die Übersendung der Löschwasserauskunft sowie von Plan-
unterlagen (per Mail oder per Fax), aus denen die Lage von Hyd-
ranten der öffentlichen Trinkwasserversorgung hervorgeht, 
möchten wir uns im Voraus recht herzlich bedanken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kai, Schüßler 
 

 

AN: 
 
STADTWERKE HOMBURG GMBH 
LESSINGSTRAßE 3 
66424 HOMBURG 
 
 

DATUM: 

19.01.2026 

 

 

 

VERTEILER: 

 

 

ANSPRECHPARTNER: 

HR. SCHÜßLER 
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- die auf den Rohwasserleitungen
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  theoretisch über 2 Stunden aus dem jeweiligen
  Leitungsabschnitt entnommen werden 
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Anlage 2:  

Lageplan 
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Anlage 3: 

Brandschutzplan 
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1 Vorgang und Aufgabenstellung 

Die GEG-004 GmbH, Biedersbergweg 99 in 66538 Neunkirchen führt bei Abfassung  

dieses Gutachtens die Umstrukturierung des Standorts Saarbrücker Straße 98 in 

66264 Homburg an der Saar in Form einer Flächenrevitalisierung durch. 

Das Grundstück, das eine Flächengröße von ca. 18 ha aufweist, unterlag seit 1906 industri-

ell-gewerblichen Nutzungsformen (vorrangig: Stahlbau). Im Jahr 1999 stellte die DSD Stahl-

bau GmbH den Betrieb ein. 

Zur Vorbereitung der Flächenrevitalisierung erfolgte die Ausarbeitung eines Sanierungsplans 

gemäß § 13 des BBodSchG [5]. Im Sanierungsplan wurden aufgrund der Relevanz des Wir-

kungspfads Boden - Mensch Restriktionen für die jeweils geplanten Nutzungsformen ausge-

wiesen sowie entsprechende Sanierungserfordernisse und -zielsetzungen festgelegt.  

Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz des Saarlands (nachfolgend: LUA) er-

klärte per Bescheid vom 16.03.2023 [10] den Sanierungsplan für verbindlich. 

Im Zuge der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen wurden Präzisierungen und Ergän-

zungen von Vorgaben des Sanierungsplans erforderlich. Die Kenntnis des Sanierungsplans 

[5] sowie der Verbindlichkeitserklärung [10] werden nachfolgend ebenso vorausgesetzt wie 

die nachfolgend jeweils mit dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz abgestimmten Er-

gänzungen zum Sanierungsplan. 

Im Rahmen des Besprechungstermines am 26.01.2026 im Stadthaus in Homburg mit Vertre-

tern der Stadt Homburg, des LUA Saarland, des Auftraggebers und der GEOlogik GmbH 

wurde um die Erstellung eines vorgezogenen Berichtes für den Bereich des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans für den Lebensmitteleinzelhandel COEUR gebeten. 

Die GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, Feldstiege 98 in 48161 Münster wurde von der 

Bauherrenschaft beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Stand der Sanierung in 

Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für den Lebensmitteleinzelhandel 

COEUR zu erarbeiten. In der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme werden die umge-

setzten Maßnahmen zur Baureifmachung des Geländes auf Basis der vorliegenden Informa-

tionen durch den Bauleiter Matthias Beckert und den Polier Christian Gigl, die Analysener-

gebnisse der Oberflächenmischproben und des eingebauten Schottermaterial sowie der 
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Ortsbegehung des Unterzeichners vom 26.01.2026 und der übermittelten Fotos beschrieben 

und dokumentiert.  

2 Allgemeine Angaben zum Standort 

Die im Bereich des 1. Bauabschnitts erforderlichen Arbeiten wurden bereits abgeschlossen 

und in Form der Abschlussdokumentation [19] zusammenfassend dargestellt. Eine Freigabe 

des 1. Bauabschnitts erteilte das LUA per Schreiben vom 07.06.2024 [18]. 

Im Rahmen des 2. Bauabschnitts werden im zentralen Baufeld generell Urbane Mischge-

biete bzw. im Norden unverändert eine gewerbliche Nutzung (s. Abbildung 1) ausgewiesen. 

In der Peripherie des gesamten Grundstücks werden Grünflächen angelegt. 

Eine Projektion der Geländeabschnitte des 1. Bauabschnitts sowie des 2. Bauabschnitts in 

ein Luftbild (Aufnahme vor dem Rückbau des Anlagen- und Gebäudebestands) ist der Abbil-

dung 3 zu entnehmen. 

Im Sanierungsplan [5] wurden Teilflächen mit zum damaligen Zeitpunkt geplanten Nutzungs-

bereichen ausgewiesen. Während die Nutzungsbereiche 2 („Gewerbe“) und 3 „Urbanes 

Mischgebiet“ dem 1. Bauabschnitt zuzuordnen sind, liegen die Nutzungsbereiche 1 („Ge-

werbe“) und 4 („Wohnen“) innerhalb des 2. Bauabschnitts. Diese im Sanierungsplan [6] defi-

nierten Nutzungsbereiche werden in der Abbildung 3 wiedergegeben. Aus einem Abgleich 

der Abbildungen 1 und 2 geht hervor, dass die aktuellen Planungen im Norden des 2. Bau-

abschnitts gegenüber den Annahmen des Sanierungsplans [5] eine flächenmäßig reduzierte 

Gewerbefläche vorsehen. 

Das zu bewertende Gelände des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für Lebensmitte-

leinzelhandel COEUR (s. Abb. 1, rot gestricheltes Rechteck) befindet sich in der nordwestli-

chen Ecke und umfasst eine graue Fläche für eingeschränktes Gewerbegebiete und den 

nordöstlichen Teil einer Erschließungsstraße (orange eingefärbt). In Abb. 2 ist der vorhaben-

bezogene Bebauungsplan Lebensmitteleinzelhandel COEUR nochmals detailliert gem. aktu-

ellem Planungsstand dargestellt. 
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Abbildung 1: Auszug aus dem „Bebauungsplan“ [15] ohne Maßstab (Planungsstand Februar 2024).  
2. Bauabschnitt 
Kennzeichnungen der Teilflächen: 
GE Gewerbegebiete 
GEe eingeschränkte Gewerbegebiete 
MU Urbanes Mischgebiet 
COEUR-Gelände mit Erschließungsstraße (rot gestrichelt) 
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Abbildung 2: Planungsstand vorhabenbezogener Bebauungsplan Lebensmitteleinzelhandel COEUR 
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Abbildung 3: Projektion der Teilflächen des 1. Bauabschnitts (gelbe Begrenzungslinien) sowie des 
2. Bauabschnitts (rote Begrenzungslinien) in ein Luftbild (Aufnahme vor dem Rückbau 
des Anlagen- und Gebäudebestands; ohne Maßstab). Nummern 1 bis 4: Nutzungsberei-
che gemäß Sanierungsplan [6]. 

3 Geologie und Hydrogeologie 

3.1 Geologie und Hydrogeologie 

Regionalgeologisch stehen im Raum Homburg Abfolgen des Mittleren Buntsandsteins an, 

die einen ergiebigen (Kluft-) Grundwasserleiter ausformen. Nach [4] sind lokal Flurabstände 

von ca. 10 m bis 15 abzuschätzen. Aus [5] geht hervor, dass: „Nach dem Schichtenverzeich-

nis der Bohrung Krempel (Nr. 100), die ca. 400 m südwestlich des DSD-Geländes abgeteuft 
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wurde […] unterhalb der Auffüllung (bis 2,5 m u. GOK) und festgelagertem Sand (bis 

4,2 m u. GOK) bis 100 m u. GOK roter Sandstein an[steht].“  

Ebenfalls aus [5] geht hervor, dass im nordwestlichen Bereich (Bereich COEUR-Fläche) die 

fluvialen Ablagerungen des Quartärs unmittelbar unter den Oberflächenbefestigungen aus 

Beton bzw. Verbundsteinpflaster anstehen. An der Basis des Quartärs folgt die Oberfläche 

des Buntsandsteins, die hier in 1,8 – 2,5 m Tiefe erkundet wurde.  

 

Abbildung 4 Lageplan aus den Rammkernsondierungen ermittelten Auffüllungsmächtigkeiten 
(COEUR-Gelände = rot gestrichelt) (Quelle Sanierungsplan HPC [5]  

In den Schichtenprofilen der Bohrungen der Grundwassermessstelle im Südwesten (S0569 

sowie S0570) wurde der Buntsandstein ebenfalls in vergleichsweise geringen Tiefen er-

schlossen (ca. 5,2 m sowie ca. 5,5 m u. GOK), während im Südosten (S0471 bis S0573) 

deutlich größere Tiefen (ca. 9,5 m bis 10,7 m u. GOK) ausgewiesen werden.  
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Aus den Bohrungen im Umfeld des Brunnen II (liegt unmittelbar östlich der COEUR-Fläche) 

geht hervor, dass ab 3,5 m u. GOK kein Bohrfortschritt stattfand [5]. Es wird daher angenom-

men, dass die Oberkante Buntsandstein bei ca. 3,5 m u. GOK liegt. In den Ausbauprofilen ist 

keine Höhenangabe in m NHN angegeben. Ausgehend von der GOK-Höhe des Brunnen II 

bei 231,872 m NHN ergibt sich für die Oberkante Bundsandsteine eine Tiefe von ca. 

228,37 m NHN.  

 

Abbildung 5 Lageplan der Rammkernsondierungen und ungefähre Lage des Brunnens II (blauer 
Kreis) gemäß Koordinaten (s. Tabelle 1) [5] 

Die Projektfläche liegt nicht in einem festgesetzten Wasserschutzgebiet. Eine Zone III des 

Wasserschutzgebiets Homburg Beeden ist nordwestlich des Geländes ausgewiesen. 

Grundwasserstockwerke und Grundwasserspiegel: Die quartären fluviatilen Ablagerun-

gen mit wechselnden Korngrößenspektren (vorwiegend schluffige Fein- bis Mittelsande) for-

men im Bereich der Projektfläche einen Porengrundwasserleiter aus. Dieser bildet den ober-

flächennahen 1. Grundwasserhorizont und zeigt Flurabstände zwischen 2 und 4 m u. GOK. 

Die Flurabstände sind stark abhängig von Niederschlägen. Die Fließrichtung des Grundwas-

sers verläuft in südöstlicher Richtung. Im Grundwassergleichenplan von Oktober 2018 liegt 

im Bereich des Brunnens II eine Grundwasserhöhe von 228,90 m NHN vor. In überschlägi-

ger Form ist ein kf-Wert von ca. 10-5 m/s abzuschätzen. Der tiefere 2. Grundwasserhorizont 



 

Gu tach ter l icher  S te l lungnahme Nr .  14  zum vorhabenbezogenen  
Bebauungsp lan  fü r  den  Lebensmi t te le inze lhande l  COEUR  GEOlogik 

Wilbers  &  Oeder   GmbH 
 
 
 

02.02.2026 14//20 

bildet der mittlere Bundsandstein. Es ist ein ergiebiger Grundwasserleiter mit Flurabständen 

im Projektbereich zwischen 10 bis 15 m u. GOK.  

 

Abbildung 6 Grundwassergleichenplan Stichtag 16.10.2018 [5] 

4 Frühere Untersuchungen  

Im Sanierungsplan [6] wurde vorausgesetzt, dass im Nutzungsbereich 1 in dem sich auch 

das Lebensmitteleinzelhandel-Gelände COEUR befindet, eine gewerbliche Nachnutzung re-

alisiert wird und dementsprechend - infolge der angenommenen vollflächigen Versiegelun-

gen - kein Sanierungsbedarf besteht. 

4.1 Untersuchungen im Rahmen des Sanierungsplanes HPC  

Im Bereich des COEUR-Geländes waren im Rahmen der Erstellung des Sanierungsplanes 

[5] durch die HPC 11 Kleinrammbohrungen (RKS 102 – RKS 108 und RKS 110 – RKS 113) 

erstellt worden (s. Anlage 1.3). In den Bohrprofilen der Kleinrammbohrungen (s. Anlage 2) 

zeigte sich im Bereich der RKS 102 – RKS 106 und RKS 108 ein 0,2 m mächtige Boden-

platte aus Beton und im Bereich der RKS 107 und RKS 110 – RKS 112 ein 0,1 m mächtiges 
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Verbundsteinpflaster. Lediglich der Bereich der RKS 113 war unversiegelt. Unter den Boden-

platten bzw. unter dem Verbundsteinpflaster stand überwiegend der gewachsene Boden aus 

grau-braunem bis rötlichen Fein- bis Mittelsand, bereichsweise schwach mittelkiesig, an. Le-

diglich im Bereich der RKS 107 und RKS 113 folgten unter der Oberflächenversiegelung 

bzw. direkt ab GOK geringe Auffüllungsmächtigkeiten von 0,4 m bzw. 0,9 m. Der darunter 

folgende Fein- bis Mittelsand (quartäre Flussablagerungen) wurde in allen Kleinrammbohrun-

gen bis in Tiefenlagen von 1,8 m -3,0 m unter GOK festgestellt. In RKS 110 und RKS 111 

folgte in Tiefenlagen von 1,8 m bis 2,0 m Tiefe bereits der feste Fels (Buntsandstein). Orga-

noleptische Auffälligkeiten wurden im gewachsenen Boden in den Kleinrammbohrungen 

nicht festgestellt. Auf eine analytische Untersuchung von Bodenmaterial wurde daher seiner-

zeit verzichtet.  

4.2 Untersuchung von Oberflächenmischproben 

Die Vorgehensweisen zur Entnahme von Oberflächenmischproben wurde mit dem LUA ab-

gestimmt und in Form eines Untersuchungskonzepts [10] konkretisiert. Unter Berücksichti-

gung der zum damalige Zeitpunkt noch geltenden Nutzungsgebiete 1 bis 4 wurden zunächst 

35 Teilflächen mit durchschn. Flächengrößen von ca. 5.150 m² definiert. Die Begrenzungen 

der Teilflächen wurden nach der Veränderung der Planung bzw. der Ausweisung der Bauab-

schnitte 1 und 2 entsprechend angepasst. 

Die pro Teilfläche erforderlichen Einstiche sollten durch Baggerschüre (pro Fläche ca.  

12 - 15 Aufschlüsse) erfolgen, wobei pro Einstich eine Probe der im Tiefenintervall von  

0,0 - 0,5 m anstehenden Auffüllungen zu entnehmen war. Das Konzept sah vor, den Bereich 

des Aufschlusses entsprechend zu kennzeichnen. Die bearbeiteten Sanierungsfelder sollten 

unberührt bleiben und aus den einzelnen Proben sollte im Anschluss die Zusammenstellung 

der Mischproben erfolgen. 

Diese Probenahmestrategie wurde mit folgenden Zielsetzungen ausgearbeitet. 

o Sollten bei den Mischproben Überschreitungen der Bewertungskriterien festgestellt 
werden, bestand die Möglichkeit durch die nachträgliche Untersuchung von Einzel-
proben sanierungsrelevant belastete Teilflächen definieren zu können. 

o Bei Böschungsbereichen, bei denen der Nachweis von Überschreitungen der Prüfkri-
terien vorlag, bestand die Möglichkeit, durch die im Umfeld durchgeführten Auf-
schlüsse bzw. durch Prüfungen von Einzelproben der Oberflächenmischproben late-
rale Abgrenzungen vorzunehmen. 
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Das Untersuchungskonzept [10] wurde vom LUA mit Datum vom 28.06.2023 zur Umsetzung 

freigegeben. 

Im Bereich der COEUR-Fläche wurde am 07.08.2024 die Oberflächenmischproben O1/1 – 

O1/8 von der GEOlogik GmbH entnommen und auf TOC, pH-Wert, Metalle/Schwermetalle, 

PCB und PAK untersucht. 

 

Abbildung 7 Analysenergebnisse der Oberflächenmischproben im Teilbereich 1 (O1/1 – O1/8) 

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen der Oberflächenmischprobe O1/1, O1/2, 

O1/5 und O1/6, die den Bereich der COEUR-Fläche erfassen (s. Anlage 1.2) zeigen eine 

deutliche Unterschreitung der Prüfwerte der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden – 

Mensch für Industrie- und Gewerbeflächen (s. Anlage 5.3). Eine Gefährdung über den Wir-

kungspfad Boden-Mensch resultierend aus der früheren Nutzung kann somit für das 

COEUR-Gelände anhand der durchgeführten Untersuchungen ausgeschlossen werden.  

4.3 Untersuchungen des aufgebrachten Schottermaterials  

Der im Bereich der COEUR-Fläche einschl. der geplanten Erschließungsstraße aufgebrachte 

Betonbruch (0/56) wurde im Vorfeld auf seine Eignung untersucht. Am 31.05.2024 hat Dr. 

rer. nat. Detlef Reimer eine Mischprobe aus dem Haufwerk mit gebrochenem Betonbruch 

entnommen, der im Rahmen der Abbrucharbeiten angefallen war. Die Mischprobe wurde von 
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der Agrolab Umweltlabor GmbH analysiert (s. Anlage 5.1) und eine abfallrechtliche Bewer-

tung gem. den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffge-

mische im Straßenbau (RapStra) von der GEOlogik GmbH durchgeführt. Die Ergebnisse be-

legen, dass das Schottermaterial zum Einbau als RC-1 geeignet ist (s. Anlage 4.1 und 4.2).  

Aus dem im Bereich der COEUR-Fläche bereits eingebauten Betonbruch 0/56 (RC-1) wur-

den 06.05.2025 zur erneuten Kontrolle fünf Mischprobe entnommen und ins Labor der Euro-

fins Umwelt GmbH verbracht. Die Mischproben MP 1 – MP 5 (s. Anlage 4.3 und 5.2) wird als 

RC-1 gem. EBV eingestuft und ist somit für den Einbau unter einer versiegelten Oberfläche 

mit ausreichendem Abstand zum Grundwasser geeignet.  

5 Durchgeführte Maßnahmen zur Baureifmachung für den Le-
bensmitteleinzelhandel COEUR 

5.1 Aufbau einer Tragschicht aus RC-Material  

Im April/Mai 2025 wurden die Oberflächenversiegelungen (Bodenplatten und Verbundstein-

pflaster) im Bereich des COEUR-Geländes entfernt und seitlich in Haufwerken gelagert (s. An-

lage 6, Bild 1), die später über einen Brecher gebrochen wurden und in Haufwerken auf der 

Fläche gelagert wurden.  

Anschließend wurde im Bereich der COEUR-Fläche der feuchte, oberflächennahe gewach-

sene Boden ca. 0,5 m tief abgezogen und in einem weiteren Haufwerk östlich der COEUR-

Fläche gelagert. Auf diesem trockenen/erdfeuchten Planum wurde der Betonbruchschotter 

0/56 lagenweise in Mächtigkeiten von 1,0 – 1,6 m aufgebracht und mittels Walze verdichtet (s. 

Anlage 6, Bild 2 – Bild 7). 

Im Rahmen der Verdichtung mittels Walze wurde der Verdichtungsgrad in der Walze gemes-

sen. Es zeigten sich Werte zwischen 76 MN/m² und 131 MN/m² (s. Anlage 6, Bild 8), die den 

Anforderungen für die geplante Bebauung entsprechen.  

Die Fläche ist zur Übergabe an den Käufer vorbereitet (s. Anlage 6, Bild 9 und Bild 10). 
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5.2 Kampfmittel 

Gemäß der vorliegenden Auskunft des Kampfmittelbeseitigungsdiensts (KBD) des Saarlands 

wurde das Grundstück durch alliierte Streitkräfte stark bombardiert. Das aus den Munitions-

gefahren resultierende Gefährdungsband wird durch die 1945 gegebene Geländeoberkante 

definiert und erstreckt sich bis in eine Tiefe von 6 m bzw. bis zur ungestört anstehenden 

Felsoberkante. 

In der Anlage 1.4 ist die Auswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus 2018 für den 

Bereich der COEUR-Fläche dargestellt und in Abbildung 6 die Gesamtfläche im Luftbild vom 

13.03.1945 mit Bombentrichtern. Im Bereich der COEUR-Fläche wurden 5 Bombentrichter mit 

einem Durchmesser von < 5 m und ein Bombentrichter mit einem Durchmesser von > 5 m 

festgestellt. 

 

Abbildung 8:  Luftbild 13.03.1945 mit Bombenrichtern 
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Im Rahmen der durchgeführten Abtragungsarbeiten auf der COEUR-Fläche zur Herstellung 

eines Planums für die spätere Schottertragschicht wurden an mehreren Stellen organolep-

tisch auffällige Verfärbungen (Schwarzfärbungen) des Bodens festgestellt, die als mit Brand-

schutt verfüllte Bombentrichter identifiziert wurden. Nach Auskunft von Herrn Chrstian Gigl 

(Polier der Fa. Ferraro) wurden die Bombentrichter vollständig ausgehoben und auf dem Ge-

lände seitlich gelagert. Es zeigte sich abschließend flächendeckend unter der ehem. Oberflä-

chenversiegelung aus Bodenplatten und Verbundsteinpflaster und der Entfernung von parti-

ellen Auffüllungen und verfüllten Bombentrichtern der quartäre, graubraune-rötliche Sand der 

Flussablagerungen, der auch im Gutachten von HPC [5] in diesem Bereich bereits erbohrt 

wurde (s. Anlage 6, Bild 2 – Bild 7). Darunter folgt in geringer Tiefenlage von ca. 2 – 4 m der 

feste Fels des Buntsandsteins. 

Da die im Bereich des COEUR-Geländes früher vorhandene Halle auch nach Bombardie-

rung noch zum Großteil erhalten war und von einer Explosion der Bomben beim Auftreffen 

auf das Hallendach bzw. den Betonfußboden auszugehen ist, welches auch durch die aus-

gehobenen Bombentrichter bestätigt wird, wird das Vorhandensein von Blindgängern aus un-

serer Sicht als eher gering eingeschätzt.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Zielsetzung des Nachweises einer Kampfmit-

telfreiheit des Gesamtgeländes im Sanierungsplan [6] zwar aufgeführt wird, aber nicht Be-

standteil der Festlegungen der Verbindlichkeitserklärung [7] wurde. 

6 Bewertung der durchgeführten Arbeiten 

Eine Beeinträchtigung des Geländes des Lebensmitteleinzelhandel COEUR durch aufgefüll-

tes und belastetes Bodenmaterial kann aufgrund der vollständigen Entfernung der Auffüllun-

gen und der verfüllten Bombentrichter zukünftig ausgeschlossen werden. Dies belegen auch 

die durchgeführten Oberflächenmischproben-Untersuchungen, die eine Gefährdung über 

den Wirkungspfad Boden-Mensch resultierend aus der früheren Nutzung für das COEUR-

Gelände bereits ausschließen. 

Die gemäß dem Sanierungsplan sowie der Verbindlichkeitserklärung im Bereich der 

nordwestlichen Teilfläche (Gelände des Lebensmitteleinzelhandel COEUR) erforderli-

chen Untersuchungen und Prüfungen wurden vollständig abgeschlossen. Einschrän-
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kungen für die gewerbliche Folgenutzung liegen auf Grundlage der vorliegenden Un-

tersuchungsergebnisse nicht vor und ein weiterer Handlungs- oder Sanierungsbedarf 

ist nicht gegeben. 

7 Schlusswort 

Der Gutachter ist zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern, sofern sich Fragen er-

geben, die in der vorliegenden Stellungnahme nicht oder abweichend erörtert wurden. 

 

 

Münster, den 02.02.2026 

 

Dipl.-Geol. H. Oeder 
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Schichtenverzeichnisse HPC 
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Anlage 4.1 – 4.3 

 

 

EBV Auswertung 

 

4.1 Auswertetabelle Betonbruch (EgN 0/56) 

4.2 Auswertetabelle Betonbruch (EgN 0/56) 

4.3 Auswertetabelle Betonbruch (MP 1 – MP 5) 

 

 
 

  



Proj.-Nr. 22-4655

Parameter Einheit Eluat 0,3:1 Eluat 1:1 Eluat 2:1 Eluat 4:1

pH-Wert - 11,6 11,7 11,6 11,6

el. Leitf. μS/cm 1220,0 1250,0 868,0 987,0

Sulfat mg/l 100,0 52,0 43,0 39,0

Cholrid mg/l 5,1 < 5,0 < 1,0 < 5,0

DOC mg/l < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0

PAK15 µg/l 2,8 1,9 2,2 1,8

KW µg/l 87,3 < 50,0 < 50,0 < 50,0

Phenol-Index µg/l < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Arsen µg/l 3,0 1,0 < 1,0 < 1,0

Blei µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Cadmium µg/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

Chrom ges. µg/l < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Kupfer µg/l 11,0 5,0 < 5,0 < 5,0

Nickel µg/l < 7,0 < 7,0 < 7,0 < 7,0

Zink µg/l < 30,0 < 30,0 < 30,0 < 30,0

Antimon µg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0

Molybdän µg/l < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0

Vanadium µg/l 24,0 16,0 14,0 15,0

Parameter Einheit Parameter Einheit

PAK16
1) mg/kg PAK16

1) mg/kg

Parameter Einheit Parameter Einheit

pH-Wert
2) - pH-Wert -

el. Leitf.
3) μS/cm el. Leitf. μS/cm

Sulfat mg/l Sulfat mg/l

Chrom ges. µg/l Chrom ges. µg/l

Kupfer µg/l Kupfer µg/l

Vanadium µg/l Vanadium µg/l

PAK15
4) µg/l PAK15

5) µg/l
2)

 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

3)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

4)
 PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

Bemerkungen:

3

6

17

2,2

M.Sc. Geow. S. Gennerich

Einstufung gem. EBV Anlage 1 Tab. 1

ausschlaggebender Parameter

4

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 3

Einstufung

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 4

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 1

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 2

8 25

120

-

Ja

Nein

Ja

Ja

RC-1

Die Fußnotenregelung gem. EBV, Anlage 2, Tabelle 1 wird für die Fußnoten 1, 3 und 4 

eingehalten. Fußnote 2 wird durch Parameter PAK > 0,3 µg/l nicht eingehalten.

RC-Material 0-56 

(Betonbruch)
Eluat 2:1, berechnet

12,0

1.100

55

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1

RC-1 RC-2 RC-3

110 250 500

6-13 6-13 6-13

2.500 3.200 10.000

700 1.350

600 1.000 3.500

150 440 900

1) stellvetretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Enviromental Protection 

Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht.

berechnete Untersuchungsergebnisse des ausführlichen Säuleneluats

RC-1

10

RC-2

15

RC-3

20

Feststoff

< 1,0

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1

RC-Material 0-56 (Betonbruch)

2375962

23.07.2024

Untersuchungsergebnisse ausführliches Säuleneluat

Material

Labor

C-Material 0-56 (Betonbruc

Anlage 4.1

Agrolab Umweltlabor GmbH

31.06.2024

RC-Material

Datum Probenahme Auftragsnummer

Datum Prüfbericht

RC-Material 0-56 (Betonbruch)Probenbezeichnung

GEOlogik
Wilbers & Oeder GmbH

Untersuchungsergebnisse Feststoff

Homburg, Saarbrücker Str. 98 (DSD)

Einstufung
Bewertung der chemischen Analysedaten

Abfallrechtliche Bewertung gem. den

Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau (Rap Stra)

Projekt



Probenbezeichnung Proj.-Nr. 22-4655

Auftragsnummer

Datum Prüfbericht

Agrolab Umweltlabor GmbH

Einheit Einheit

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg

mg/kg mg/kg
2) Überschreitungen die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Bemerkungen:

Thallium 2 Thallium < 0,1

ausschlaggebender Parameter -

M.Sc. Geow. S. Gennerich

hält die Überwachungswerte gem. EBV Anlage 4 Tab. 2.2 ein Ja

Einstufung

PCB7 0,15 PCB7 < 0,01

KW (C10-C22)
2) 300 KW (C10-C22) < 50

KW (C10-C40)
2) 600 KW (C10-C40) < 50

Quecksilber 0,6 Quecksilber < 0,066

Zink 300 Zink 65

Kupfer 80 Kupfer 15

Nickel 100 Nickel 20

Cadmium 2 Cadmium < 0,06

Chrom ges. 120 Chrom ges. 42

Arsen 40 Arsen  4,8

Blei 140 Blei 11

Überwachungswerte EBV Anlage 4 Tab. 2.2
RC-Material 0-56 

(Betonbruch)
Parameter Überwachungswert Parameter RC-Material

Untersuchungsergebnisse Feststoff

Material 23.07.2024

Labor

Anlage 4.2
RC-Material

Datum Probenahme 2375962

Einstufung
Bewertung der chemischen Analysedaten

31.06.2024

GEOlogik
Abfallrechtliche Bewertung gem. Ersatzbaustofverordnung (EBV) Wilbers & Oeder GmbH

Projekt Homburg, Saarbrücker Str. 98 (DSD) RC-Material 0-56 (Betonbruch)



Probenbezeichnung Proj.-Nr. 22-4655

Auftragsnummer

Datum Prüfbericht

Agrolab Umweltlabor GmbH

Material 23.07.2024

Labor

Anlage 4.2
RC-Material

Datum Probenahme 2375962

Einstufung
Bewertung der chemischen Analysedaten

31.06.2024

GEOlogik
Abfallrechtliche Bewertung gem. Ersatzbaustofverordnung (EBV) Wilbers & Oeder GmbH

Projekt Homburg, Saarbrücker Str. 98 (DSD) RC-Material 0-56 (Betonbruch)



Probenbezeichnung Proj.-Nr. 22-4655

Prüfberichtsnummer

Datum Prüfbericht

Eurofins Umwelt GmbH

Parameter Einheit Einheit

PAK16
1) mg/kg mg/kg

Parameter Einheit Einheit

pH-Wert
2) - -

elektr. Leitf.
3) μS/cm μS/cm

Sulfat mg/l mg/l

Chrom ges. µg/l µg/l

Kupfer µg/l µg/l

Vanadium µg/l µg/l

PAK15
4) µg/l µg/l

2)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

3)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

4)
 PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 1

Bemerkungen:

M.Sc. Ruben Leifheit

Einstufung gem. EBV Anlage 1 Tab. 1

ausschlaggebender Parameter

Ja

Ja

Die Fußnotenregelung gem. EBV, Anlage 2, Tabelle 1 wird für die Fußnoten 1, 3 und 4 

eingehalten. Fußnote 2 wird durch Parameter PAK > 0,3 µg/l nicht eingehalten.

-

Ja

RC-1

Nein

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 3

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 4

Einstufung

110 250 500 Kupfer  1,1

120 700 1.350 Vanadium  10,0

4 8 25 PAK15 0,59

900 Chrom ges.  1,8

600 1.000 3.500 Sulfat 30

1.390

6-13 6-13 6-13 pH-Wert 11,70

 6,2

Untersuchungsergebnisse Eluat

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 1

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

Anlage 4.3
Material RC-Material 27.05.2025

1)
 stellvetretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Enviromental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, 

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo-[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

Labor

Untersuchungsergebnisse Feststoff

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 1

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

10

Einstufung
Bewertung der chemischen Analysedaten GEOlogik

Abfallrechtliche Bewertung gem. Ersatzbaustofverordnung (EBV) Wilbers & Oeder GmbH

Projekt Homburg, Saarbrücker Str. 98 (ehem. DSD-Gelände) MP 1

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 2

Datum Probenahme 06.05.2025 AR-25-TI-001995-01

15 20 PAK16

2.500 3.200 10.000 elektr. Leitf. 

150 440



Probenbezeichnung Proj.-Nr. 22-4655

Prüfberichtsnummer

Datum Prüfbericht

Eurofins Umwelt GmbH

Parameter Einheit Einheit

PAK16
1) mg/kg mg/kg

Parameter Einheit Einheit

pH-Wert
2) - -

elektr. Leitf.
3) μS/cm μS/cm

Sulfat mg/l mg/l

Chrom ges. µg/l µg/l

Kupfer µg/l µg/l

Vanadium µg/l µg/l

PAK15
4) µg/l µg/l

2)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

3)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

4)
 PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 1

Bemerkungen:

M.Sc. Ruben Leifheit

Einstufung gem. EBV Anlage 1 Tab. 1

ausschlaggebender Parameter

Ja

Ja

Die Fußnotenregelung gem. EBV, Anlage 2, Tabelle 1 wird für die Fußnoten 1, 3 und 4 

eingehalten. Fußnote 2 wird durch Parameter PAK > 0,3 µg/l nicht eingehalten.

-

Ja

RC-1

Nein

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 3

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 4

Einstufung

110 250 500 Kupfer  2,1

120 700 1.350 Vanadium 17

4 8 25 PAK15  1,1

900 Chrom ges.  8,1

600 1.000 3.500 Sulfat 38

1.160

6-13 6-13 6-13 pH-Wert 11,70

 4,5

Untersuchungsergebnisse Eluat

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 2

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

Anlage 4.4
Material RC-Material 27.05.2025

1)
 stellvetretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Enviromental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, 

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo-[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

Labor

Untersuchungsergebnisse Feststoff

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 2

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

10

Einstufung
Bewertung der chemischen Analysedaten GEOlogik

Abfallrechtliche Bewertung gem. Ersatzbaustofverordnung (EBV) Wilbers & Oeder GmbH

Projekt Homburg, Saarbrücker Str. 98 (ehem. DSD-Gelände) MP 2

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 2

Datum Probenahme 06.05.2025 AR-25-TI-001995-01

15 20 PAK16

2.500 3.200 10.000 elektr. Leitf. 

150 440



Probenbezeichnung Proj.-Nr. 22-4655

Prüfberichtsnummer

Datum Prüfbericht

Eurofins Umwelt GmbH

Parameter Einheit Einheit

PAK16
1) mg/kg mg/kg

Parameter Einheit Einheit

pH-Wert
2) - -

elektr. Leitf.
3) μS/cm μS/cm

Sulfat mg/l mg/l

Chrom ges. µg/l µg/l

Kupfer µg/l µg/l

Vanadium µg/l µg/l

PAK15
4) µg/l µg/l

2)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

3)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

4)
 PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 1

Bemerkungen:

M.Sc. Ruben Leifheit

Einstufung gem. EBV Anlage 1 Tab. 1

ausschlaggebender Parameter

Ja

Ja

Die Fußnotenregelung gem. EBV, Anlage 2, Tabelle 1 wird für die Fußnoten 1, 3 und 4 

eingehalten. Fußnote 2 wird durch Parameter PAK > 0,3 µg/l nicht eingehalten.

-

Ja

RC-1

Nein

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 3

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 4

Einstufung

110 250 500 Kupfer  2,6

120 700 1.350 Vanadium  8,8

4 8 25 PAK15  1,2

900 Chrom ges. 12

600 1.000 3.500 Sulfat 37

1.520

6-13 6-13 6-13 pH-Wert 11,90

 3,5

Untersuchungsergebnisse Eluat

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 3

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

Anlage 4.5
Material RC-Material 27.05.2025

1)
 stellvetretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Enviromental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, 

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo-[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

Labor

Untersuchungsergebnisse Feststoff

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 3

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

10

Einstufung
Bewertung der chemischen Analysedaten GEOlogik

Abfallrechtliche Bewertung gem. Ersatzbaustofverordnung (EBV) Wilbers & Oeder GmbH

Projekt Homburg, Saarbrücker Str. 98 (ehem. DSD-Gelände) MP 3

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 2

Datum Probenahme 06.05.2025 AR-25-TI-001995-01

15 20 PAK16

2.500 3.200 10.000 elektr. Leitf. 

150 440



Probenbezeichnung Proj.-Nr. 22-4655

Prüfberichtsnummer

Datum Prüfbericht

Eurofins Umwelt GmbH

Parameter Einheit Einheit

PAK16
1) mg/kg mg/kg

Parameter Einheit Einheit

pH-Wert
2) - -

elektr. Leitf.
3) μS/cm μS/cm

Sulfat mg/l mg/l

Chrom ges. µg/l µg/l

Kupfer µg/l µg/l

Vanadium µg/l µg/l

PAK15
4) µg/l µg/l

2)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

3)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

4)
 PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 1

Bemerkungen:

Projekt Homburg, Saarbrücker Str. 98 (ehem. DSD-Gelände) MP 4

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 2

Datum Probenahme 06.05.2025 AR-25-TI-001995-01

15 20 PAK16

2.500 3.200 10.000 elektr. Leitf. 

150 440

Einstufung
Bewertung der chemischen Analysedaten GEOlogik

Abfallrechtliche Bewertung gem. Ersatzbaustofverordnung (EBV) Wilbers & Oeder GmbH

Anlage 2
Material RC-Material 27.05.2025

1)
 stellvetretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Enviromental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, 

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo-[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

Labor

Untersuchungsergebnisse Feststoff

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 4

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

10  2,0

Untersuchungsergebnisse Eluat

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 4

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

1.300

6-13 6-13 6-13 pH-Wert 11,70

900 Chrom ges.  7,0

600 1.000 3.500 Sulfat 62

Einstufung

110 250 500 Kupfer  1,4

120 700 1.350 Vanadium 20

4 8 25 PAK15  1,4

M.Sc. Ruben Leifheit

Einstufung gem. EBV Anlage 1 Tab. 1

ausschlaggebender Parameter

Ja

Ja

-

Ja

RC-1

Nein

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 3

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 4



Probenbezeichnung Proj.-Nr. 22-4655

Prüfberichtsnummer

Datum Prüfbericht

Eurofins Umwelt GmbH

Parameter Einheit Einheit

PAK16
1) mg/kg mg/kg

Parameter Einheit Einheit

pH-Wert
2) - -

elektr. Leitf.
3) μS/cm μS/cm

Sulfat mg/l mg/l

Chrom ges. µg/l µg/l

Kupfer µg/l µg/l

Vanadium µg/l µg/l

PAK15
4) µg/l µg/l

2)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

3)
 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen.

4)
 PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 1

Bemerkungen:

M.Sc. Ruben Leifheit

Einstufung gem. EBV Anlage 1 Tab. 1

ausschlaggebender Parameter

Ja

Ja

Die Fußnotenregelung gem. EBV, Anlage 2, Tabelle 1 wird für die Fußnoten 1, 3 und 4 

eingehalten. Fußnote 2 wird durch Parameter PAK > 0,3 µg/l nicht eingehalten.

-

Ja

RC-1

Nein

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 3

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 4

Einstufung

110 250 500 Kupfer < 1,0

120 700 1.350 Vanadium 13

4 8 25 PAK15  1,6

900 Chrom ges. 15

600 1.000 3.500 Sulfat 33

1.320

6-13 6-13 6-13 pH-Wert 11,80

 2,8

Untersuchungsergebnisse Eluat

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 5

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

Anlage 4.7
Material RC-Material 27.05.2025

1)
 stellvetretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Enviromental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, 

Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo-[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

Labor

Untersuchungsergebnisse Feststoff

Materialwerte EBV Anlage 1 Tab. 1 MP 5

RC-1 RC-2 RC-3 Parameter RC-Material

10

Einstufung
Bewertung der chemischen Analysedaten GEOlogik

Abfallrechtliche Bewertung gem. Ersatzbaustofverordnung (EBV) Wilbers & Oeder GmbH

Projekt Homburg, Saarbrücker Str. 98 (ehem. DSD-Gelände) MP 5

Anlage 2, Tabelle 1, Fußnote 2

Datum Probenahme 06.05.2025 AR-25-TI-001995-01

15 20 PAK16

2.500 3.200 10.000 elektr. Leitf. 

150 440
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Chemische Untersuchungsergebnisse 

 

5.1 Prüfbericht EgN 0/56 Be-Bruch 

5.2 Prüfbericht RC-Material (MP 1 – MP 5)  

5.3 Prüfbericht Oberflächenmischproben  
(O1/1, O1/2, O1/5 und O1/6 
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CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH · Zum Nordkai 16 · 26725 Emden 

 
GEOlogik 
Wilbers & Oeder GmbH 
Feldstiege 98 
 
48161  MÜNSTER-NIENBERGE 
 
 
 

21. August 2024 

PRÜFBERICHT 090824821 
 

Auftragsnr. Auftraggeber: 22-4655 

Projektbezeichnung: Homburg, Saarbrücker Str. 

Probenahme: durch Auftraggeber am 07.08.2024 

Probentransport: durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH 

Probeneingang: 12.08.2024 

Prüfzeitraum: 12.08. – 21.08.2024  

Probennummer: 21423 / 24 

Probenmaterial: Boden 

Verpackung: PP-Eimer 

Bemerkung: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit. 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur Unterauf-
tragvergabe und zu Messunsicherheiten auf Seite 2. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf 
der schriftlichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter 
werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen 
widerspiegeln keine Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3 

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 
 
 
 

 Laura Bernd  
(Projektleiterin) 

 Dr. Andreas Denhof 
(Prüfberichtsleiter) 

 
 
 
  

Name: Dominik Huch
Grund: Geprüft und freigegeben.
Datum: 21.08.2024 16:16:50 (UTC+02:00:00)

Name: Dr. Andreas Denhof
Grund: Geprüft und freigegeben.
Datum: 21.08.2024 16:34:22 (UTC+02:00:00)
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Methode Norm Messunsicherheit [%] 
Probenvorbereitung DIN 19747: 2009-07 2) - 
   
Trockenmasse DIN EN 14346 2007-03 2) 10 
TOC (F) DIN EN 15936: 2012-11 2) 16 
Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 2)*) - 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 16 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 14 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 11 
Chrom, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 16 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 21 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 20 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 2) 21 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 21 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 18 
PCB DIN EN 15308: 2016-12 2) 35 
PAK DIN ISO 18287: 2006-05 2) 20 
pH-Wert (F) DIN EN 15933: 2012-11 2) - 

   
1) Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemäß D-PL-17612-01 
2) Laboratorien Dr. Döring GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemäß D-PL-13462-01 
*) nicht akkreditiertes Verfahren 
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Labornummer   21423  
Analysennummer   153997  
Probenbezeichnung   MP O1/1  

Bemerkung     
 Dimension    

     
Trockenmasse  %  82,5  
TOC %  0,23  
pH-Wert bei 20 °C  
(CaCl2 Auszug) 

-  8,0 
 

     
Arsen mg/kg TS  6,1  
Blei mg/kg TS  62  
Cadmium mg/kg TS  0,2  
Chrom mg/kg TS  17  
Kupfer mg/kg TS  13  
Nickel mg/kg TS  14  
Quecksilber mg/kg TS  < 0,1  
Thallium mg/kg TS  0,2  
Zink mg/kg TS  69  
     
PCB 28 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 52 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 101 mg/kg TS  0,003  
PCB 118 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 138 mg/kg TS  0,007  
PCB 153 mg/kg TS  0,006  
PCB 180 mg/kg TS  0,005  
Summe PCB6 + PCB 118 mg/kg TS  0,021  

     
Naphthalin mg/kg TS  0,016  
Acenaphthylen mg/kg TS  0,004  
Acenaphthen mg/kg TS  0,007  
Fluoren mg/kg TS  0,005  
Phenanthren mg/kg TS  0,089  
Anthracen mg/kg TS  0,023  
Fluoranthen mg/kg TS  0,152  
Pyren mg/kg TS  0,123  
Benzo(a)anthracen mg/kg TS  0,085  
Chrysen mg/kg TS  0,066  
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS  0,112  
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS  0,040  
Benzo(a)pyren mg/kg TS  0,081  
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS  0,054  
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS  0,013  
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS  0,054  
Summe PAK (EPA) mg/kg TS  0,924  
     

 
 









   

   

   
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PRÜFBERICHT 250725835 
 

Auftragsnr. Auftraggeber: 22-4655 

Projektbezeichnung: Homburg, Saarbrücker Str. 98 

Probenahme: durch Auftraggeber am 22.07. – 24.07.2025 

Probentransport: durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH 

Probeneingang: 28.07.2025 

Prüfzeitraum: 28.07. – 11.08.2025 

Probennummer: 24912 / 25 

Probenmaterial: Feststoff 

Verpackung: PP-Eimer 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne 
mit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur 
Unterauftragsvergabe und zu Messunsicherheiten auf Seite 2. Die Originalprüfberichte der Untervergabestellen 
können auf Anfrage eingesehen werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der 
schriftlichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter 
werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen 
widerspiegeln keine Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3  

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  
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(Projektleiterin) 
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Grund: Geprüft und freigegeben.
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Methode Norm Messunsicherheit [%] 
Probenvorbereitung DIN 19747: 2009-07 2) - 
   
Trockenmasse DIN EN 14346 2007-03 2) 10 
TOC (F) DIN EN 15936: 2012-11 2) 16 
Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 2) - 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 16 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 14 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 11 
Chrom, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 16 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 21 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 20 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 2) 21 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 21 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 18 
PCB DIN EN 15308: 2016-12 2) 35 
PAK DIN ISO 18287: 2006-05 2) 20 
pH-Wert (F) DIN EN 15933: 2012-11 2) - 

   
1) Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemäß D-PL-17612-01 
2) Laboratorien Dr. Döring GmbH  
*) nicht akkreditiertes Verfahren 
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Labornummer   24912  
Analysennummer   25150903  
Probenbezeichnung   MP O 1/2  

Bemerkung     

 Dimension    
     
Trockenmasse  %  87,4  
TOC %  0,21  
pH-Wert bei 20 °C  
(CaCl2 Auszug) 

- 
 8,4 

 

     
Arsen mg/kg TS  4,5  
Blei mg/kg TS  25  
Cadmium mg/kg TS  0,2  
Chrom mg/kg TS  6,6  
Kupfer mg/kg TS  7,7  
Nickel mg/kg TS  6,1  
Quecksilber mg/kg TS  0,2  
Thallium mg/kg TS  < 0,1  
Zink mg/kg TS  91  
     
PCB 28 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 52 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 101 mg/kg TS  0,001  
PCB 118 mg/kg TS  0,001  
PCB 138 mg/kg TS  0,004  
PCB 153 mg/kg TS  0,004  
PCB 180 mg/kg TS  0,002  
Summe PCB6+PCB 118 mg/kg TS  0,012  
     
Naphthalin mg/kg TS  0,025  
Acenaphthylen mg/kg TS  0,015  
Acenaphthen mg/kg TS  0,014  
Fluoren mg/kg TS  0,013  
Phenanthren mg/kg TS  0,222  
Anthracen mg/kg TS  0,068  
Fluoranthen mg/kg TS  0,591  
Pyren mg/kg TS  0,519  
Benzo(a)anthracen mg/kg TS  0,393  
Chrysen mg/kg TS  0,285  
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS  0,570  
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS  0,199  
Benzo(a)pyren mg/kg TS  0,342  
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS  0,225  
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS  0,040  
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS  0,213  
Summe PAK (EPA) mg/kg TS  3,734  
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Auftragsnr. Auftraggeber: 22-4655 

Projektbezeichnung: Homburg, Saarbrücker Str. 98 

Probenahme: durch Auftraggeber am 22.07. – 24.07.2025 

Probentransport: durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH 

Probeneingang: 28.07.2025 

Prüfzeitraum: 28.07. – 07.08.2025 

Probennummer: 24915 / 25 

Probenmaterial: Feststoff 

Verpackung: PP-Eimer 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne 
mit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur 
Unterauftragsvergabe und zu Messunsicherheiten auf Seite 2. Die Originalprüfberichte der Untervergabestellen 
können auf Anfrage eingesehen werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der 
schriftlichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter 
werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen 
widerspiegeln keine Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3  

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  
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Methode Norm Messunsicherheit [%] 
Probenvorbereitung DIN 19747: 2009-07 2) - 
   
Trockenmasse DIN EN 14346 2007-03 2) 10 
TOC (F) DIN EN 15936: 2012-11 2) 16 
Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 2) - 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 16 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 14 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 11 
Chrom, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 16 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 21 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 20 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 2) 21 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 21 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 18 
PCB DIN EN 15308: 2016-12 2) 35 
PAK DIN ISO 18287: 2006-05 2) 20 
pH-Wert (F) DIN EN 15933: 2012-11 2) - 

   
1) Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemäß D-PL-17612-01 
2) Laboratorien Dr. Döring GmbH  
*) nicht akkreditiertes Verfahren 
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Labornummer   24915  
Analysennummer   25150906  
Probenbezeichnung   MP O 1/5  

Bemerkung     

 Dimension    
     
Trockenmasse  %  90,3  
TOC %  0,55  
pH-Wert bei 20 °C  
(CaCl2 Auszug) 

-  
8,4 

 

     
Arsen mg/kg TS  5,7  
Blei mg/kg TS  50  
Cadmium mg/kg TS  0,2  
Chrom mg/kg TS  8,9  
Kupfer mg/kg TS  11  
Nickel mg/kg TS  8,2  
Quecksilber mg/kg TS  < 0,1  
Thallium mg/kg TS  < 0,1  
Zink mg/kg TS  130  
     
PCB 28 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 52 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 101 mg/kg TS  0,001  
PCB 118 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 138 mg/kg TS  0,004  
PCB 153 mg/kg TS  0,003  
PCB 180 mg/kg TS  0,003  
Summe PCB6+PCB 118 mg/kg TS  0,011  
     
Naphthalin mg/kg TS  0,052  
Acenaphthylen mg/kg TS  0,010  
Acenaphthen mg/kg TS  0,015  
Fluoren mg/kg TS  0,015  
Phenanthren mg/kg TS  0,225  
Anthracen mg/kg TS  0,057  
Fluoranthen mg/kg TS  0,615  
Pyren mg/kg TS  0,503  
Benzo(a)anthracen mg/kg TS  0,330  
Chrysen mg/kg TS  0,258  
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS  0,408  
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS  0,129  
Benzo(a)pyren mg/kg TS  0,292  
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS  0,192  
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS  0,038  
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS  0,185  
Summe PAK (EPA) mg/kg TS  3,324  
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CUA Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH · Zum Nordkai 16 · 26725 Emden 

 
GEOlogik 
Wilbers & Oeder GmbH 
Feldstiege 98 
 
48161  MÜNSTER-NIENBERGE 
 
 
 

07. August 2025 

PRÜFBERICHT 250725839 
 

Auftragsnr. Auftraggeber: 22-4655 

Projektbezeichnung: Homburg, Saarbrücker Str. 98 

Probenahme: durch Auftraggeber am 22.07. – 24.07.2025 

Probentransport: durch Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH 

Probeneingang: 28.07.2025 

Prüfzeitraum: 28.07. – 07.08.2025 

Probennummer: 24916 / 25 

Probenmaterial: Feststoff 

Verpackung: PP-Eimer 

Bemerkungen: - 

Sonstiges: Der Messfehler dieser Prüfungen befindet sich im üblichen Rahmen. Näheres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne 
mit. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Prüfgegenstände. Regelungen zur 
Unterauftragsvergabe und zu Messunsicherheiten auf Seite 2. Die Originalprüfberichte der Untervergabestellen 
können auf Anfrage eingesehen werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts bedarf der 
schriftlichen Genehmigung durch die CUA Emden GmbH. Eventuell ausgewiesene Summen einzelner Parameter 
werden automatisch berechnet. Die Bildung der Summen erfolgt rein numerisch. Die angegebenen Stellen 
widerspiegeln keine Signifikanz. Die Bestimmungsgrenzen können matrix- / einwaagebedingt variieren. 

Analysenbefunde: Seite 3  

Messverfahren: Seite 2 

Qualitätskontrolle:  

 
 
 
 

 Laura Bernd  
(Projektleiterin) 

 Dominik Huch  
(stellv. Projektleiter) 

 
 
 
 
  

Name: Laura Bernd
Grund: Geprüft und freigegeben.
Datum: 07.08.2025 16:14:26 (UTC+02:00:00) Name: Dominik Huch

Grund: Geprüft und freigegeben.
Datum: 07.08.2025 16:32:23 (UTC+02:00:00)
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
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Methode Norm Messunsicherheit [%] 
Probenvorbereitung DIN 19747: 2009-07 2) - 
   
Trockenmasse DIN EN 14346 2007-03 2) 10 
TOC (F) DIN EN 15936: 2012-11 2) 16 
Aufschluss DIN EN 13657: 2003-01 2) - 
Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 16 
Blei DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 14 
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 11 
Chrom, gesamt DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 16 
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 21 
Nickel DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 20 
Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08 2) 21 
Thallium DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 21 
Zink DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01 2) 18 
PCB DIN EN 15308: 2016-12 2) 35 
PAK DIN ISO 18287: 2006-05 2) 20 
pH-Wert (F) DIN EN 15933: 2012-11 2) - 

   
1) Chemisches Untersuchungsamt Emden GmbH akkreditiert durch die DAkkS gemäß D-PL-17612-01 
2) Laboratorien Dr. Döring GmbH  
*) nicht akkreditiertes Verfahren 
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Labornummer   24916  
Analysennummer   25150907  
Probenbezeichnung   MP O 1/6  

Bemerkung     

 Dimension    
     
Trockenmasse  %  90,7  
TOC %  1,9  
pH-Wert bei 20 °C  
(CaCl2 Auszug) 

-  
8,4 

 

     
Arsen mg/kg TS  7,0  
Blei mg/kg TS  280  
Cadmium mg/kg TS  0,3  
Chrom mg/kg TS  27  
Kupfer mg/kg TS  21  
Nickel mg/kg TS  12  
Quecksilber mg/kg TS  < 0,1  
Thallium mg/kg TS  < 0,1  
Zink mg/kg TS  240  
     
PCB 28 mg/kg TS  < 0,001  
PCB 52 mg/kg TS  0,002  
PCB 101 mg/kg TS  0,008  
PCB 118 mg/kg TS  0,003  
PCB 138 mg/kg TS  0,014  
PCB 153 mg/kg TS  0,012  
PCB 180 mg/kg TS  0,007  
Summe PCB6+PCB 118 mg/kg TS  0,046  
     
Naphthalin mg/kg TS  0,355  
Acenaphthylen mg/kg TS  0,139  
Acenaphthen mg/kg TS  0,118  
Fluoren mg/kg TS  0,104  
Phenanthren mg/kg TS  1,45  
Anthracen mg/kg TS  0,362  
Fluoranthen mg/kg TS  2,55  
Pyren mg/kg TS  2,15  
Benzo(a)anthracen mg/kg TS  1,40  
Chrysen mg/kg TS  0,936  
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS  1,92  
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS  0,426  
Benzo(a)pyren mg/kg TS  1,06  
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS  0,689  
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TS  0,112  
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS  0,636  
Summe PAK (EPA) mg/kg TS  14,407  
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 GEOlogik GmbH
 Projekt-Nr. 22-4655 

Fotodokumentation 
Homburg, Saarbrücker Str. 98 
COEUR-Fläche      Anlage 6 

1/3

Bild 1: Übersichtsfoto über das Flurstück 1888/11 nach dem erfolgten Rückbau des Bestandsgebäudes 
(Foto: A. Kramatschek; Aufnahmedatum: unbekannt). 

Bild 2: Abtrag von Bodenmaterial und Herstellung der Schottertragschicht (Foto: M. Beckert, Aufnahmedatum: 
unbekannt).  
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Bild 3: Herstellung der Schottertragschicht (Foto: M. Beckert, Aufnahmedatum: unbekannt). 

Bild 4: Herstellung der Schottertragschicht (Foto: M. Beckert, Aufnahmedatum: unbekannt). 
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Bild 5: Abtrag von Bodenmaterial (Foto: M. Beckert, Aufnahmedatum: unbekannt). 

Bild 6: Lagenweiser Einbau und Verdichtung der Schottertragschicht (Foto: M. Beckert, Aufnahmedatum: 
unbekannt). 
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Bild 7: Verdichtung der Schottertragschicht (Foto: M. Beckert, Aufnahmedatum: unbekannt). 

Bild 8: Ergebnisse der Verdichtungsprüfungen auf der Schottertragschicht im Bereich von 76 bis 131 MN/m³ 
(Foto: C. Gigl, Aufnahmedatum: unbekannt). 
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Bild 9: Übersichtsfoto über die Flurstücke 1888/11 und 1888/13 (Foto: H. Oeder, Aufnahmedatum: 26.01.2026). 

Bild 10: Übersichtsfoto über die Flurstücke 1888/11 und 1888/13 (Foto: H. Oeder, Aufnahmedatum: 26.01.2026). 





















 

 

 

Zustimmungserklärung zum Durchführungsvertrag 

 

 

Die Stadtverwaltung stimmt dem intensiv abgestimmten Durchführungsvertrag nach 
durchgeführter Schlussprüfung, Überprüfung und Aktualisierung der Anlagen zum 
Durchführungsvertrag zu. Sie ist mit der Vorhabenträgerin darin einig, dass 
Folgelasten, welche durch die Anbindung des gesamten Entwicklungsgebiets an die 
Beeder-/Saarbrücker Straße entstehen, wie insbesondere die Ampelschaltung, nicht 
Gegenstand dieses Durchführungsvertrags sind. Sie werden im Zusammenhang mit 
der weiteren Gebietsentwicklung (Bauabschnitt 2) geregelt. 

 

 

 

Homburg, der 03.06.2026 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

Michael Forster 

Oberbürgermeister 

 

 

Kreis- und Universitätsstadt Homburg 

Am Forum 5 

66424 Homburg 
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